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„Der Prozess der (gesamteuropäischen) Integration wird offenbar ein sehr kom-

pliziertes, simultanes Spiel auf vielen Schachbrettern zugleich sein.“  

 

Dieses im europäischen Kontext gefallene Zitat von Václav Havel lässt sich sicher-

lich auch auf den Prozess der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

in eine Aufnahmegesellschaft anwenden. 

Davon zeugt auch der vorliegende Vorschlag für ein Konzept zur Integration für die 

Deutschsprachige Gemeinschaft, der  von der Arbeitsgruppe Integration des Rates 

für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität und Integration in der Deutschspra-

chigen Gemeinschaft Belgiens (RESI) erarbeitet wurde. 

Bereits kurz nach der Einsetzung des RESI durch die Regierung der Deutschspra-

chigen Gemeinschaft am 26.11.2007 nahm die AG Integration ihre Arbeit auf und 

organisierte Sensibilisierungskampagnen, bot Fortbildungen an und suchte nach 

Möglichkeiten der Vernetzung. Dabei wurde auch das Fehlen eines Konzepts zur 

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund für die Deutschsprachige 

Gemeinschaft festgestellt. 

Mit einem Forum im Herbst 2011, an dem rund 100 Vertreter aus den unterschiedli-

chen betroffenen Bereichen der Deutschsprachigen Gemeinschaft teilnahmen, 

wurde die Problematik in die öffentliche Diskussion gebracht und gleichzeitig der 

Grundstein für das vorliegende Konzept gelegt. 

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft begrüßte die Initiative, ein 

solches Konzept von unten nach oben aus der Praxis der Initiativen und Organisa-

tionen, die auf dem Terrain tätig sind, heraus zu entwickeln. 

Das Konzept wurde auch im Auftrag des RESI als beratendes Organ der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft erarbeitet und bildet eine Ergänzung zum Regionalen 

Entwicklungskonzept und zum familienpolitischen Gesamtkonzept der DG. 

Seit jeher sieht sich die Deutschsprachige Gemeinschaft ob ihrer geografischen 

Lage den Herausforderungen der Integration von Zugezogenen und dem Dialog 

über Sprachen- und Kulturgrenzen hinweg gegenübergestellt. Ob und in wie weit 

diese Integration auch im 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund der weltweiten 

Migration und der multikulturellen Zusammensetzung unserer Gesellschaft gelin-

gen kann, hängt ganz wesentlich von Maßnahmen ab. Das vorliegende Konzept 

enthält konkrete Empfehlungen zu solchen Maßnahmen. 

Das Konzept beinhaltet: 

 eine Begriffsbestimmung, 

 Ziele und Leitlinien, 

 Zielgruppen,  

 sieben Handlungsfelder mit zentralen Aussagen und Empfehlungen. 

Konzeptentwicklung: 
von unten nach oben. 

Integration ist 
wechselseitig. 

1. Vorwort 
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Im Anhang befindet sich zu jedem Handlungsfeld ein Raster mit Veränderungswün-

schen und Vorschlägen für konkrete Maßnahmen sowie der Benennung von Akteu-

ren und Ressourcen, auf die bei der Umsetzung innerhalb der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft zurückgegriffen werden kann.  

Damit solche Maßnahmen greifen können, benötigen wir in unserer Gesellschaft 

einen Sinneswandel. Migration – und die damit verbundene bilaterale Aufgabe der 

Integration – darf nicht als Problem oder Belastung gebrandmarkt werden, son-

dern bedarf der positiven Bewertung als Chance und Bereicherung. 

Die Gefahr des Scheiterns von Integration und die damit verbundenen Folgen sind 

zu gravierend, als dass man die Thematik vor sich herschieben oder verdrängen 

könnte. Gleichzeitig gilt es, gesellschaftliches Konfliktpotenzial zu entschärfen. 

Hierzu müssen wir gemeinsam aktiv werden und geeignete Rahmenbedingungen 

schaffen, die Perspektiven und Zugänge eröffnen, die es allen ermöglichen, ihren 

Platz in der Gemeinschaft zu finden. 

Da Integration ein Anliegen ist, das uns alle angeht, sind auch jene Menschen, die 

dieses Konzept in Händen halten und studieren, potenzielle Partner in diesem Pro-

zess und können sich gerne an die im Anhang aufgeführten Kontaktstellen wen-

den, um sich bzw. ihre Organisation/Einrichtung in die Weiterentwicklung und 

Verwirklichung des Konzepts einzubringen. Die Bestandsaufnahme basiert bisher 

auf den Auskünften einzelner Akteure und Institutionen. Um zu einem repräsenta-

tiven Gesamtbild zu kommen, sind wir sehr an der Erweiterung und Fortführung in-

teressiert und freuen uns auf neue Informationen. Insofern versteht sich das Do-

kument als Ausgangspunkt für eine Debatte, die wir uns so breit wie möglich wün-

schen: mit Akteuren, mit Betroffenen, mit Verantwortungsträgern aus Politik und 

Gesellschaft. In der Folge dieses Prozesses wird der vorliegende Konzeptvorschlag 

eine ständige Weiterentwicklung erfahren. 

 

  

Integration lässt 
sich nicht delegie-
ren. Es ist ein Auf-
trag an alle. 
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2. Was ist Integration?  

      Eine Begriffsbestimmung 

 
 
 

 

 

Das vorliegende Integrationskonzept orientiert sich an Definitionen, die allgemein 

im deutschen Sprachraum Gültigkeit haben.  

Gesellschaftlich gesehen ist Integration überall dort gefordert, wo sich Unterschie-

de nicht  von selbst regeln und deshalb Maßnahmen der Begleitung erfordern. Als 

Oberbegriff für Integration allgemein lässt sich formulieren: 

„Integration verfolgt das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungs-

gruppen am gesellschaftlichen Geschehen in all seinen Facetten.“ (KGSt - Kommuna-

le Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement/Bonner Integrationskonzept, 

s. S. 8) 

Das vorliegende Konzeptpapier für die Deutschsprachige Gemeinschaft versteht 

Integration als einen   

„interaktive(n) Prozess zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und der Auf-

nahmegesellschaft, der sowohl eine Integrationsleistung der Zuwanderer als auch ei-

ne Veränderung der Mehrheitsgesellschaft beinhaltet.“  (Definition Land NRW) 

Für beide Seiten gilt das Prinzip von Fördern und Fordern. Integration wird dem-

nach ausdrücklich nicht als einseitiger Anpassungsakt von Menschen mit Migrati-

onshintergrund verstanden.  

In Anlehnung an Prof. Dr. Friedrich Heckmann (Universität Bamberg) unterschei-

den wir vier Dimensionen von Integration: 

 

 Strukturelle Integration 

Diese bezeichnet den chancengerechten Zugang beispielsweise zum Bildungs-

system oder zum Arbeitsmarkt. Menschen mit Migrationshintergrund erwerben 

Rechte und Zugang zu Positionen in Teilsystemen der Gesellschaft wie Arbeit, Bil-

dung, Gesundheit, Wirtschaft und Politik. 

 

 Kulturelle Integration 

Hierbei geht es um kulturelle Anpassungen und Veränderungen sowohl bei den 

Menschen mit Migrationshintergrund als auch bei der aufnehmenden Gesellschaft 

(kognitive Verhaltens- und Einstellungsänderungen). Dazu gehören Spracherwerb, 

Entwicklung und Zulassung von Bikulturalität, Anerkennung von Werten und Nor-

men der Aufnahmegesellschaft, Kennen lernen und Wertschätzen von Migranten-

kulturen, interreligiöse Dialoge. 

 

 Soziale Integration  

Soziale Integration meint die Entwicklung von sozialen Kontakten, die Mitglied-

schaft in Vereinen, soziale Bindungen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und in 
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Freizeitaktivitäten sowie Freundschaften und Begegnungen auf allen gesellschaft-

lichen Ebenen, auch unter den Zugewanderten. 

 

 Identifikative Integration 

Hiermit ist die Bereitschaft zur Identifikation mit dem Lebensort gemeint. Nur wer 

sich als Zuwanderer akzeptiert und zugehörig fühlt, wird bereit sein, sich zu betei-

ligen und Gesellschaft auf allen Ebenen mitzugestalten.  
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Demographischer Wandel, Globalisierung und Immigration führen zu einer sich 

neu gestaltenden Gesellschaft, die immer heterogener und vielfältiger wird. Dieser 

Prozess verläuft nicht ohne Spannungen, wenn Gewohnheiten und geltende Werte 

plötzlich auf beiden Seiten in Frage gestellt werden.  

Kulturelle Standards einer Gesellschaft bleiben oft unbewusst, beeinflussen aber 

die Wahrnehmung, das Denken, die Werte und das Handeln. 

Ein Integrationskonzept muss beides, es muss „fördern“ und es muss „fordern“: 

Begegnung, Partizipation, Eigenständigkeit, Respekt, Sensibilität und Offenheit, 

gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft, Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Dazu gehören Information und Kommunikation, aber auch die Transparenz und die 

Einhaltung von Gesetzen und Spielregeln.  

Dabei leisten die Schaffung eines professionellen Informationssystems und die 

Vernetzung von Institutionen und Aktivitäten/Angeboten einen wichtigen Beitrag. 

 

Integration geht alle an 

Die Verantwortung für einen erfolgreich verlaufenden Integrationsprozess tragen 

sowohl die Menschen mit Migrationshintergrund als auch die Aufnahmegesell-

schaft.  

Eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung wächst da, wo die Selbstreflexion und 

der Perspektivwechsel und das Lernen voneinander gefördert werden, wo Angst 

vor dem Fremden in Neugier umgewandelt wird und Menschen lernen, Konflikte 

konstruktiv anzugehen.  

Integration geschieht dabei nicht ohne Konflikte. Überall da, wo sich parallele Ge-

sellschaften entwickeln, wo es zu Ghettobildung, Abschottung oder Ausgrenzung 

kommt, wo Probleme in geballter Form auftreten und gegenseitige Vorurteile, 

Vorbehalte und Ängste die Situation prägen, droht Integration nicht nur nicht zu 

gelingen, ihr Scheitern führt vielmehr zu schwerwiegenden gesellschaftlichen Ver-

werfungen und Konflikten. Damit Integration gelingen kann, müssen die Akteure 

diese Probleme wahr- und ernstnehmen, um sie einer konstruktiven Lösung zufüh-

ren zu können. Hierzu gehören auch Kenntnisse über den Kulturschock und den 

Umgang damit: Im Kontakt mit der fremden Kultur erleben manche Migranten ei-

nen Schock, wenn ihre Vorstellungen, Werte und Verhaltensmuster mit denen der 

Aufnahmegesellschaft kollidieren. Sie durchleben Phasen der Desorientierung, 

Heimatlosigkeit und Angst, die sich derart chronifizieren können, dass sie zu Ag-

gressionen, Rückzug und Isolation führen können. Zur Überwindung der ersten 

Phase des Kulturschocks und der Annäherung zwischen den Kulturen brauchen die 

Migranten Hilfe und Verständnis der Landsleute und Akteure der Aufnahmegesell-

schaft.  

 

3. Leitlinien und Ziele 

Aneignung von Wissen  
über das Phänomen des 
Kulturschocks und ein 
helfender Umgang.  
 
  

Ängste ernst 
nehmen, Offenheit 
fördern. 
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Langfristig soll eine Gesellschaft wachsen, die die kulturelle Vielfalt und die Poten-

ziale der zugewanderten Bürger zu schätzen, zu fördern und zum Wohle aller zu 

nutzen weiß.   

 

Chancengleichheit1 

Strukturelle Hürden sind für Zuwanderer oft höher als für Einheimische. Gleiche 

Chancen sind jedoch Voraussetzung für Integration. Insbesondere Bildung und Be-

schäftigung sind von großer Bedeutung, um sich beruflich und sozial integrieren zu 

können. Wer Anerkennung und Teilhabe erfährt, wird auch der nächsten Generati-

on viel eher vermitteln können, dass es sich lohnt, die Werte dieser Gesellschaft zu 

vertreten und in ihr Verantwortung zu übernehmen. Alle gesellschaftlichen Institu-

tionen müssen daher auch tatsächlich die Zielgruppe der Zugewanderten errei-

chen und sie gleichermaßen fördern und unterstützen wie Einheimische. 

 

Sprache und Bildung 

Integration braucht eine gemeinsame Sprache. Gute Deutschkenntnisse sind Vo-

raussetzung für Partizipation und Teilhabe in der DG und bilden die Grundlage für 

Schul- und Bildungsabschlüsse. Es gilt, zielgruppenorientierte und wohnortnahe 

Sprachförderung und Bildungsarbeit gezielt auszubauen. Gleichzeitig ist die Zwei- 

und Mehrsprachigkeit vieler Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur Teil ih-

rer Identität, sondern auch ein wichtiges Potenzial. 

 

Wertschätzung für Vielfalt und Umgang mit Unterschieden 

Menschen mit Migrationshintergrund werden oft als homogene Gruppe beschrie-

ben, sind aber nicht weniger heterogen als die Aufnahmegesellschaft, die es so 

einheitlich ja auch nicht gibt. Wichtig ist daher, Vielfalt in ihrer ganzen Breite wahr-

zunehmen. In unserer Gesellschaft bedeutet dies immer auch das Mit- und Neben-

einander unterschiedlicher Lebensweisen und Kulturen. Das heißt aber nicht, auf 

gemeinsame Regeln zu verzichten. Basis des Zusammenlebens sind die Grundwer-

te unserer Verfassung. 

 

Partizipation 

Ob Politik, Elternvertretung oder Bildungseinrichtung, ob Dorfgruppe, Stadtteil-

komitee oder Verein: Hier sucht man Zugewanderte oft vergebens. Echte gesell-

schaftliche Teilhabe auf allen Ebenen ist aber unverzichtbar. Hierbei ist einerseits 

die so genannte Mehrheitsgesellschaft gefordert, mehr Offenheit zu beweisen und 

Barrieren abzubauen. Andererseits laufen Angebote und Einladungen aber auch 

ins Leere, wenn sie nicht angenommen werden und wenn nicht auch die Zuge-

wanderten selbst bereit sind, ihren Anspruch auf Partizipation einzulösen, indem 

sie tatsächlich mitdiskutieren, -gestalten und -entscheiden. Um Personen und 

Gruppen mit anderem kulturellen Hintergrund zu erreichen, müssen andere  For-

men der Kommunikation genutzt werden. 

 

                                                 
1
 Bei der folgenden Aufzählung haben wir uns orientiert am Integrationskonzept der Stadt Bonn, 2009. www.bonn.de (Bürgerservice) 

Sprache: zentraler 
Schlüssel der Inte-
gration. 

http://www.bonn.de/
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Interkulturelle Öffnung 

In einer von Einwanderung geprägten Gesellschaft ist die interkulturelle Öffnung 

aller gesellschaftlichen Institutionen unverzichtbar. Dies gilt auch für die DG mit ih-

ren Ämtern, Dienststellen und Einrichtungen. Menschen mit Migrationshinter-

grund müssen in allen Bereichen noch stärker als bisher als Zielgruppe erreicht 

werden. Zur interkulturellen Öffnung gehört aber ebenso ein aufmerksamer Um-

gang mit Bürgerinnen und Bürgern, die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in interkultureller Kommunikation und die Bildung interkultureller und 

mehrsprachiger Teams, die die Vielfalt der Bevölkerung auch in der Zusammenset-

zung der Mitarbeiterschaft von Dienststellen und Behörden widerspiegeln. 

 

Integration vor Ort 

Der Ort, an dem Menschen leben, an dem sich ihr Alltag abspielt, ist als Sozialraum 

immer auch der Ort, an dem Integration gelingen oder misslingen kann. Vor allem 

dort, wo es einen hohen Anteil an Zugewanderten gibt, müssen Räume geschaf-

fen,  vorhandene Einrichtungen genutzt werden und Personen bereit sein, um Be-

gegnung, Austausch und Beteiligung zu ermöglichen, aber auch, um Probleme 

aufzugreifen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Im Rahmen von bürger-

schaftlichem Engagement können Menschen vor Ort, unterstützt von Verwaltung 

und Einrichtungen, diesen Prozess beleben und begleiten und dazu beitragen, dass 

Bedürfnisse und Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner in Vorhaben und Plä-

ne von Politik und Verwaltung einfließen. 

 

Gemeinschaft ohne Rassismus und Diskriminierung 

In der DG erleben Menschen Ausgrenzung und Benachteiligung wegen ihrer ethni-

schen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres rechtlichen Status, ihrer Sprache oder ihrer 

Religion. Die DG ist verpflichtet, gegen Rassismus und Diskriminierung vorzuge-

hen. Dazu gehört auch, gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen 

und Vereinen, Diensten und Behörden eine Gesellschaft anzustreben, in der Ras-

sismus und Diskriminierung keinen Platz haben. Eine Gesellschaft, in der die ethni-

sche, kulturelle und religiöse Vielfalt zu gegenseitiger Bereicherung werden soll. 

im Prozess: mehr In-
terkulturalität und 
mehr Präsenz in öf-
fentlicher Funktion.  
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Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, daher richtet sich das vorlie-

gende Integrationskonzept an die Gesamtbevölkerung der DG. Alle Einwohner, 

unabhängig von Herkunft und Abstammung, müssen ihren Beitrag leisten, damit 

ein friedliches Zusammenleben aller in der DG gelingt.  Gleichzeitig sind auch die 

gesellschaftlichen und politischen Instanzen verpflichtet, im Rahmen ihres Auf-

trags daran mitzuwirken.   

 

Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund2 

Die Großzahl der Integrationsmaßnahmen richtet sich an die Menschen mit Migra-

tionshintergrund. Einen Migrationshintergrund haben Menschen, die bei ihrer Ge-

burt nicht die belgische Nationalität besaßen oder von denen mindestens ein El-

ternteil nicht die belgische Nationalität besitzt (aus dem Ausland Zugezogene, 

Eingebürgerte, Flüchtlinge, Personen ohne legalen Aufenthaltstitel sowie Kinder 

aus binationalen Familien).  

Die Gesamtgruppe der hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist sehr 

heterogen. Zukünftig werden es zudem immer mehr Menschen sein, die arbeits-

marktbezogen im Rahmen der EU-Erweiterung zuwandern. Generell gibt es große 

Unterschiede in Bezug auf Einreisegründe, Herkunftsland, aufenthaltsrechtlichen 

Status und Bildungsstand. Menschen mit Qualifikationen brauchen andere Unter-

stützungsmaßnahmen als Menschen, die kaum oder nie eine Schule besucht ha-

ben. Auch kann das Trauma, unter dem manche Flüchtlinge leiden, eine Integrati-

on blockieren, sodass erst die Verarbeitung oder der Umgang mit dem Erlebten im 

Vordergrund stehen muss. 

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Gruppe der Migrantinnen und 

Migranten sollten daher differenzierte und angepasste Integrationsmaßnahmen 

und Angebote entwickelt werden.  

Integrationsarbeit muss alle Zuwanderergruppen berücksichtigen, und das unab-

hängig von ihrem rechtlichen Aufenthaltsstatus.  

Gesonderte Aufmerksamkeit gilt in diesem Zusammenhang den Menschen ohne 

legales Aufenthaltsrecht. Sie sind ein Teil der Einwanderungsrealität Ostbelgiens 

und leben in prekären Situationen. Die Begleitung sollte hier auf ein menschen-

würdiges Leben und auf Beratung ausgerichtet sein. Dabei sollten die Gesund-

                                                 

2
 Statistik „Anteil von Personen mit Migrationshintergrund in der DG“, s. Anhang S. 45. 

 

 

Vielschichtigkeit 
fordert passende 
Angebote. 

Es zählt der Mensch, 
nicht sein 
Aufenthaltsstatus. 

4. Zielgruppen 
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heitsversorgung, die Schulbildung der Kinder und die Orientierung hin zu einer rea-

listischen Zukunftsperspektive Priorität haben.  

 

Zielgruppe: Aufnahme-Gesellschaft 

Menschen begegnen anderen Menschen als Bürger, als Nachbarn, als  Vereinsmit-

glieder, als Besucher, als Eltern, als Kollegen usw. Jeder muss sich daher mit der 

neuen Heterogenität der Gesellschaft auseinandersetzen und sich bestenfalls mit 

ihr identifizieren können. In einer auf den Menschenrechten aufbauenden Gesell-

schaft, die Respekt und Toleranz als Grundprinzip anerkennt, ist gegenseitige kul-

turelle Öffnung ein notwendiger Bestandteil. 

 

Zielgruppe: Dienste und Organisationen 

Menschen mit Migrationshintergrund sollen stärker als bisher mit ihren oft kom-

plexen Bedürfnissen und Anfragen wahrgenommen werden. Dienstleistungen und 

Verwaltungen, Ämter und Einrichtungen sollen daher die Unterstützung und die 

Instrumente erhalten, die sie brauchen, um diesem Bedarf kompetent und ange-

messen entsprechen und den Weg zu wachsender kultureller Öffnung gehen zu 

können. 

 

Zielgruppe: Politik 

Um den Integrationsprozess zum Erfolg zu bringen, müssen auf Ebene von Politik 

und Regierung strategische und operationelle Weichen gestellt werden. Die sich 

wandelnde Gesellschaft muss mit ihren neuen Bedürfnissen politisch wahrge-

nommen werden und in ihrer Entwicklung aktiv begleitet werden. Es ist deshalb 

Aufgabe der Politik, die für Integration notwendigen Rahmenbedingungen zu 

schaffen. 

 

 

  



 
 

 
 

13 

 
 
 
 

 

 

Die sieben Handlungsfelder des Integrationskonzepts setzen deutliche Schwer-

punkte. Dies bedeutet nicht, dass andere Integrationsthemen ausgeblendet wer-

den. Eine Bündelung von Kräften und Ressourcen in den Bereichen, in denen ent-

scheidende Weichenstellungen im Integrationsprozess stattfinden, ist aber unab-

dingbar. 

Mit den Handlungsfeldern  

 Gesellschaftliche Bewusstseinsbildung,  

 Sprache, 

 Schule und Ausbildung, 

 Beschäftigung, 

 Gesundheit, 

 Wohnen, 

 Vereinsleben, Begegnung und Partizipation  

werden Schlüsselthemen der Integration aufgegriffen, die nur zum Teil der Gestal-

tungshoheit der DG unterliegen, in denen aber zusätzliche Maßnahmen besonders 

dringlich sind. 

In keinem der dargestellten Handlungsfelder fängt die DG bei null an. Doch Aufga-

be dieses Konzepts ist es nicht, rückblickend die bisherigen Ansätze und Erfolge 

darzustellen, sondern inhaltliche Impulse zu geben und konkrete Vorhaben zu be-

nennen. 

Ziele aller Handlungsfelder sind: 

 den Personen ein eigenständiges Leben ermöglichen, 

 grundlegende Gesetze und Spielregeln der Aufnahmegesellschaft vermit-

teln, 

 Begegnung zwischen verschiedenen kulturellen Welten und Werten und Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, 

 einen gleichberechtigten Zugang zu allen Einrichtungen (Behörden, Ge-

sundheit, Soziales, Unterricht) gewährleisten. 

Im Folgenden haben wir die wesentlichen Aussagen aus den jeweiligen Handlungs-

feldern zusammengefasst. Im Anhang stehen Raster mit detaillierten Informatio-

nen zur Verfügung. Dort ist für alle Handlungsfelder ein Ist-Zustand beschrieben, 

von dem aus eine Bedarfsanalyse entwickelt wurde, für die im Weiteren dann Lö-

sungsvorschläge bzw. Maßnahmen formuliert sind. Abschließend werden offene 

Fragen benannt. Im Anhang der Raster findet der Leser Angaben über gesetzliche 

Grundlagen, Statistiken, Zielgruppen, Akteure, Ressourcen etc. 

5. Handlungsfelder 
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 Handlungsfeld 1: Zusammenleben in Diversität 

Durch Zuwanderung ist das Leben in der DG vielfältiger, bunter geworden. In man-

chen Gemeinden leben bis zu 90 Nationalitäten zusammen. Diese Vielfalt wird je-

doch nicht automatisch positiv erlebt. Sie geht bei nicht wenigen Einheimischen 

einher mit der Angst vor dem Verlust des Vertrauten, vor Überfremdung, und be-

reitet damit einen Nährboden für Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Aber auch 

bei manchen Migranten besteht die 

Tendenz, sich aufgrund fehlender 

Sprach- und Kulturkenntnisse abzu-

schotten und eine parallele Gesell-

schaft unter Landsleuten aufzubau-

en. Beide Verhaltensweisen laufen 

einer offenen Gesellschaft und einer 

erfolgreichen Integration zuwider. 

Hier muss dringend gegengesteuert 

werden, und dabei ist jeder gefor-

dert, die Politik, die sozialen Akteure 

genauso wie jeder einzelne Bürger.  

Die ethnische Vielfalt hat auch einen Einfluss auf die verschiedenen Dienstleister in 

der DG. Neu Zugezogene nutzen die gleichen Dienste, Einrichtungen wie alle an-

deren. Aber kulturelle Unterschiede und sprachliche Barrieren können zu Kommu-

nikationsstörungen führen, die auf beiden Seiten Frustration auslösen. Dienstleis-

ter brauchen Instrumente, Richtlinien, die ihnen helfen, diese Kommunikations-

störungen abzubauen.  

 

Integration: eine Aufgabe aller! 

Integration und ein harmonisches Miteinander müssen auf verschiedenen Ebenen 

ansetzen.  

1. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene: ein Bekenntnis der DG, Migration als Op-

portunität zu sehen, Rassismus und Diskriminierung aktiv bekämpfen, Hilfe leisten 

bei Konflikten, den sozialen Zusammenhalt fördern. 

2. Auf Ebene der Einrichtungen, Behörden: Die Hürden zu einem gleichwertigen 

Zugang für Migranten müssen abgebaut werden (Hilfe bei Sprachbarrieren, inter-

kulturelle Öffnung,…).  

3. Auf Ebene der Migranten: die Pflicht bzw. die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu 

belegen; Informationen zu erhalten über Rechte und Pflichten sowie über das poli-

tische und gesellschaftliche Funktionieren Belgiens und der DG; gefördert zu wer-

den in der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe, … 

Die Aufgabe der Politik ist es, hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen zu 

schaffen, ganz konkret und zeitnah über die Schaffung einer Integrationsagentur. 

Für die Pilotphase der Integrationsagentur könnten europäische Fördergelder an-

gefragt werden, nach der Evaluierung und auf der Grundlage eines Dekrets sollte 

die DG danach die strukturelle Finanzierung übernehmen.  

 

 
  

Ein roter Faden 
muss Akteure, 
Angebote und 
Aktionen verbinden. 

Integration ist ein 
Prozess 
gemeinsamen 
Handelns. 
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Projekt Integrationsagentur: systematisieren und koordinieren  

Als koordinierende und unterstützende Struktur soll eine Integrationsagentur alle 

verantwortlichen Einrichtungen, Dienste, Institutionen und ehrenamtlich 

Engagierten in der DG zusammenführen und unterstützen. Federführend soll sie 

Chancen und Probleme im Kontext von Migration aufnehmen und gemeinsam mit 

den Beteiligten nach Lösungen suchen. Sie soll Beiträge für eine wirksame 

Integration kommunal wie DG-weit anregen und alle im Feld tätigen Akteure 

interkulturell kompetent begleiten. Dieses Profil findet sich mehr oder weniger 

konkret in allen weiteren Handlungsfeldern wieder. Zu den inhaltlich möglichen 

Aufgaben zählen u.a.: 

 Angebote für Dienste,  Organisationen und Unternehmen: Interkulturalisie-

rungsprozesse begleiten, Weiterbildungen organisieren, Übersetzerdienste 

und Mediation koordinieren, Expertise sammeln und weitergeben, Dienst-

leister vernetzen, Integrationsprojekte unterstützen, Informationen zum 

Aufenthaltsrecht zur Verfügung stellen …, 

 Gesellschaft: Sensibilisierungsaktionen entwickeln und durchführen in Ko-

operation mit Migranten, Medien, Vereinen etc., Begegnungsaktionen för-

dern, 

 Politik: Gemeinden unterstützen bei der Implementierung einer lokalen In-

tegrationspolitik sowie bei Konflikten, rückmelden von strukturellen Pro-

blemen und Integrationshemmnissen.  

 

Orientierungskurs: sich gegenseitig verstehen lernen 

Sowohl Flandern als auch zukünf-

tig die Wallonie organisieren für 

Neuankömmlinge sogenannte Ori-

entierungskurse. Orientierungs-

kurse vermitteln den Kursteilneh-

mern wichtige Informationen über 

das praktische Leben in der neuen 

Heimat, über Rechte und Pflichten, 

über Werte und Anschauungen, … 

Auch die DG hat als Aufnahmege-

sellschaft ein hohes Interesse da-

ran, dass Neuankömmlinge die 

wichtigsten Regeln des Zusam-

menlebens schnell erlernen. So 

können Missverständnisse und 

Spannungen vermieden werden. 

Gleichzeitig erfahren die Migran-

ten mehr Sicherheit und Selbst-

ständigkeit, wenn sie ihr neues 

Umfeld besser verstehen. Um einen solchen Orientierungskurs für Zuwanderer in 

der DG auf den Weg zu bringen, inhaltlich auszugestalten und zu evaluieren, sollte 

ein Begleitausschuss eingesetzt werden. Der Blick in andere Regionen sowie nach 

Deutschland kann erste Impulse zu Kursinhalten und Methoden geben.  

Fokus auf 
interkulturelle 
Begleitung und 
Vernetzung. 
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Anvisiert ist ein Zeitvolumen von ca. 60 Stunden in einfacher deutscher Sprache. 

Grundsätzlich soll er allen Interessierten offen stehen, eine verpflichtende Teil-

nahme für Migranten mit einer Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten 

muss diskutiert werden. Der Abschluss eines Kurses zur gesellschaftlichen Orien-

tierung wird bei Beantragung der belgischen Staatsbürgerschaft als Integrations-

beweis gewertet. Da solche Kurse bisher nur in den beiden anderen Landesteilen 

organisiert werden, bedeutet dies eine nicht zu unterschätzende Benachteiligung 

für Migranten, die sich in der DG integrieren möchten, oder sich integriert haben 

und die belgische Nationalität erwerben wollen. 

 

Zugängliche Information 

Neben den alltäglichen Fragen, die auch Nicht-Migranten haben, sind Migranten 

zusätzlich mit spezifischen Fragen konfrontiert, die beispielsweise das Aufent-

haltsrecht, das Arbeitsrecht, das Recht auf Familienzusammenführung oder die 

Krankenversicherung betreffen. Hier sind Beratungen, wie das Infoasyl des belgi-

schen Roten Kreuzes sie anbietet, weiterhin notwendig, sollten strukturell abgesi-

chert werden und für alle Migranten zugänglich sein. Auch papierlose Menschen 

brauchen eine Orientierung hin zu einer realistischen Zukunftsperspektive, sei es 

hier oder im Herkunftsland.   

Rechtliche, soziale 
und lokale 
Informationen 
nahebringen.  
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 Handlungsfeld 2: Sprache 

Wer in einem Land „Fuß fassen“ möchte, sollte so bald wie möglich die Landes-

sprache beherrschen. Nur über das Verstehen, Sprechen und Schreiben der Mehr-

heitssprache lassen sich Kontakte 

in der neuen Umgebung aufbau-

en, öffnet sich die Lebens-, Kul-

tur- und Arbeitswelt des Landes. 

Das gilt auch in der Deutschspra-

chigen Gemeinschaft Belgiens. Es 

bedeutet nicht den Verzicht auf 

die eigene Muttersprache oder 

die eigenen Kultur.  

Zur Zielgruppe des Handlungsfelds Sprache gehören deshalb alle erwachsenen 

Migranten, deren Kenntnisse der deutschen bzw. französischen Sprache nicht 

ausreichen, um gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.  

 

Sprachkurse: vergleichbar und individuell passend 

Damit dieser erste wichtige Integrationsschritt gelingt, werden in der DG von Wei-

terbildungsorganisationen und Vereinigungen zahlreiche Sprachkurse angeboten. 

Es gibt: 

 Projekte zur  sozialberuflichen Eingliederung mit integrierten Intensivkursen 

(21 Std./Woche: Sprachkurse, Alphabetisierungskurse), 

 Intensivkurse (mindestens 12 Std./ Woche),  

 Kurse der schulischen Weiterbildung (6 Std./Woche) und 

 niederschwellige Kurse (2-3 Std/ Woche, manche bis zu 6 Std./Woche).  

Die räumliche Verteilung zeigt, dass in manchen Gemeinden der DG keine Kurse, in 

manchen keine Intensivkurse, in manchen kaum Tageskurse bestehen.  

Ein Anbieter organisiert offiziell anerkannte Sprachprüfungen3 der telc GmbH mit 

Sitz in Frankfurt am Main. Diese entsprechen dem allgemeinen Europäischen Re-

ferenzrahmen. Andere Anbieter haben die Möglichkeit, ihre Teilnehmer an diesen 

Prüfungen gegen Bezahlung teilnehmen zu lassen. Vier Anbieter in der DG nutzen 

diese Möglichkeit. 

Die Zulassung zu Sprachkursen hängt von unterschiedlichen Voraussetzungen ab. 

So sind z.B. bestimmte Kurse an bestimmte Formen des Aufenthaltsrechts gekop-

pelt (z.B. Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen zugänglich, oder Personen 

mit einer Arbeitserlaubnis).  

Der Besuch eines Sprach- oder Alphabetisierungskurses ist für Migranten in der DG 

nicht gesetzlich vorgeschrieben, trotzdem übersteigt die Nachfrage vielerorts das 

bestehende Angebot, bzw. sind die bestehenden Angebote nicht passgenau auf 

die Bedürfnisse der Interessenten zugeschnitten. Einige gut nachgefragte Sprach-

kurse „wackeln“ zudem aufgrund einer unklaren Finanzierungssituation.  

Welche Kurse, wo und von wem angeboten werden, zeigt eine tabellarische Über-

                                                 
3  telc steht für The European Language Certificates – Europäische Sprachenzertifikate 

Verstehen, sprechen, 

schreiben –  die 

Landessprache eröffnet  

Zukunftschancen.  

Die Qualität der 
Kurse sichern und 
den Zugang 
erleichtern. 
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sicht auf der Webseite des Erstempfangs der Stadt Eupen4. Aus ihr lassen sich so-

wohl geographische „Lücken“ wie strukturelle Defizite ableiten. Für die Zukunft 

heißt dies:   

 ein flächendeckendes, bezahlbares, mit dem öffentlichen Nahverkehr 

erreichbares Angebot entwickeln, 

 zusätzliche Intensiv- und Alphabetisierungskurse einrichten, 

 Antworten auf den Bedarf nach Französischkursen erarbeiten, 

 ausreichend Kurse mit kostenloser sprachfördernder Kinderanimation   

und zu familienfreundlichen Zeiten anbieten, 

 über Eingangssprachtests oder ausführliche Eingangsgespräche das 

jeweils passende Kursniveau definieren,  

 niederschwellige Kurse, die nicht mit dem telc-Zertifikat abschließen, 

qualitativ vergleichbar machen, ggf. amtliche Einstufung, 

 Kurse öffnen unabhängig vom Aufenthaltsstatut,  

 Abbruchquote bei schulischen Weiterbildungskursen senken, 

 Kurse lebensnah und so praxisorientiert wie möglich gestalten, 

 für Anbieter verbindliche, am europäischen Referenzrahmen orientierte 

Kriterien einführen,  

 Angebote als Module oder Trimester organisieren und Auffangkurse für 

Neuankommende während des laufenden Schuljahrs einrichten. 

 

Systematische Sprachförderung:  bessere Chancen für alle 

Auch wenn der Fokus des Integrationskonzepts auf der Gruppe der Migranten 

liegt, sind Sprachdefizite nicht allein das Problem ausländischer Zuwanderer. Eine 

systematische Sprachförderung in der DG sollte allen Menschen zu Gute kommen, 

die aufgrund mangelnder Sprachkompetenz ihre schulischen oder beruflichen Zie-

le nicht realisieren können oder denen die gesellschaftliche „Mitsprache“ schwer 

fällt.  Beim Fokus Migration weist ein Zitat die Richtung für Veränderungen:  

„Es genügt nicht, nur die Ausbildungsangebote bekannt zu machen. Es ist notwendig, 

das Zielpublikum mit seinen Anfragen und Schwierigkeiten besser zu kennen …, um die 

Ausbildungsmodule anzubieten, die den Bedürfnissen der Lernenden entsprechen.“   

(Ygaelle Dupriez, Direktorin Lire et Ecrire) 

 

Ziel: Zugänglichkeit für alle erweitern durch  Konzept, Vernetzung, Information 

Anhand der Rückmeldung vieler Akteure ist zu befürworten, dass die Teilnahme an 

Sprachkursen für Migranten verpflichtend werden sollte. Das bedeutet dann auch, 

dass Politik, Verwaltung und Anbieter für ein ausreichendes Angebot auf den un-

terschiedlichen Stufen des Bedarfs sorgen müssen. Hierzu ist  notwendig, dass die 

beteiligten Akteure gemeinsam ein Konzept entwickeln, das Nachfrage und Ange-

bot stärker zusammen führt: 

 

                                                 
4
 Eine Übersicht zum Angebot an Sprachkursen in der DG ist online eingestellt:  

http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-Fluchtlinge.aspx 
 

Passgenaue, 
teilnehmerorientierte 
Angebote werden 
gebraucht.  

http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-Fluchtlinge.aspx
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 Erfassung der unterschiedlichen Bedarfslagen nach Sprachkursen je nach 

Lebenssituation von Migranten, 

 Entwicklung von  koordinierten Antworten auf die unterschiedlichen Be-

darfslagen und Beschreibung von aufeinander aufbauenden oder sich ergän-

zenden Sprachkursmodulen, 

 Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Anbietern für eine  vernetzte 

Umsetzung des Konzepts, 

 Gemeinsames Informationsmedium mit der Übersicht über das vernetzte 

Angebot der Anbieter, über Aufnahmebedingungen und Modalitäten aller 

Kursangebote. 

 

Die individuelle Beratung und Vermittlung von Migranten, die passende Sprach-

kurse suchen, erfolgt bereits durch Dienste, die die Situation ihrer Kunden mit Mi-

grationshintergrund kennen und ihre Integration fördern. Oftmals auch über län-

gere Zeit und bei Übergängen zu weiteren Sprachkurseinheiten. 

Für den Zugang zu den aktuellsten Informationen brauchen diese Dienste eine 

sichtbare Zentrale, die die o.g. Übersicht über ein künftig vernetztes Angebot in 

der DG hat und ständig aktualisiert, und die die Akteure im Netzwerk der Dienste 

beraten kann.  

Weitere Aufgaben einer solchen Zentrale können sein: 

 die Kursanwesenheiten und -abschlüsse registrieren,  

 Empfehlungen für geographisch sinnvoll verteilte, bedarfsorientierte  

Ergänzungen der Angebote erarbeiten, 

 Fördergeber, Ressourcen und Akteure kennen und zusammenführen, 

 computerbasierte Selbstlernzentren einrichten, 

 die Qualität und den Erfolg der Angebote (z.B. telc-Prüfungen) kontrollieren. 

Es gilt zu klären, wo eine solche Zentrale angesiedelt werden soll. Eine Übersicht 

über die bisherigen, noch nicht vernetzten Angebote wurde zeitweilig durch das 

Ministerium der DG (Weiterbildung - Information - Beratung) erstellt. Auch die Rol-

le einer künftigen Integrationsagentur sollte in diesem Bereich definiert werden: 

Als Referenzzentrum sollte sie sich an der Konzeptarbeit für ein vernetztes Ange-

bot und an einem Informationsmanagement für eine größtmögliche Zugänglich-

keit der Informationen beteiligen. Die Aufsicht über die Umsetzung des Konzepts 

und die Kontrolle der Qualität ist nicht Aufgabe der Integrationsagentur, sondern 

der zuständigen Behörde. 

 

Hand in Hand 

arbeiten durch  

eine bessere 

Vernetzung.  
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Rechtlich sinnvoll: Kurspflicht für „Bleibende“  

Nicht „Zaungast“ bleiben in der DG, sondern partizipieren im Alltag, im Beruf und 

in der Gesellschaft. Damit dies erfahrbar wird, sollte künftig für alle Migranten mit 

definitivem Aufenthaltsrecht eine 

verpflichtende Teilnahme an 

Sprachkursen in Deutsch oder Fran-

zösisch gelten. Allen anderen sollte 

das Kursangebot auf freiwilliger Ba-

sis offenstehen. Es gilt, die passen-

den Bedingungen zu schaffen, dass 

auch Eltern von Kleinkindern und 

Senioren teilnehmen können. 

Die Erweiterung der Zugänglichkeit 

zu Sprachkursen, die dem hohen Bedarf entsprechen, ist auch eine Aufgabe der 

Politik: Die Fördergelder für manche Kurse schränken die Zulassungsbedingungen 

für Teilnehmer erheblich ein und schließen Gruppen von Migranten aus, bei denen 

ein genau so großer Bedarf besteht.  

Bei allen notwendigen, oben angesprochenen Verbesserungsmaßnahmen hin-

sichtlich des Zweitsprachenerwerbs sollte nicht vergessen werden, dass die unter-

schiedliche Muttersprachlichkeit der Migranten einen Gewinn und kein Defizit dar-

stellt. So haben mittlerweile viele Berufsfelder einen hohen Bedarf an mehrspra-

chigen Mitarbeitern und Übersetzern. Ob arabische, afrikanische oder asiatische 

Muttersprachlichkeit: Neben der kulturellen Vielfalt ist auch die Sprachvielfalt eine 

wertvolle Ressource für die Zukunft. 

Erstsprache bzw. 
Mehrsprachigkeit 
als Potenzial 
nutzen. 
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 Handlungsfeld 3: Schule und Ausbildung  

Die Schulen der DG sind zentrale Orte der  Integration. In ihnen muss nicht nur die 

wichtige Aufgabe der Sprachvermittlung gestemmt werden, sondern auch der 

Schulalltag als sozialer Raum gestaltet werden, in dem Kinder und Jugendliche ge-

genseitiges Verständnis und wertschätzende Akzeptanz erfahren. Das gelingt nur, 

wenn das Bildungssystem aktiv ausgerichtet wird auf die reale Einwanderungssi-

tuation und auf den spezifischen Bedarf von Migranten.  

 

Sprachförderung: früh beginnen, lange fortführen 

Mehr als die Hälfte der Kinder von Migranten, gut 60 Prozent nach Schätzungen, 

besuchen einen ostbelgischen Kindergarten. In der Grundschule weist noch über  

die Hälfte von ihnen (438 Schüler) ein Sprachdefizit auf. Auch in Sekundarschulen 

(136) ist das Sprachproblem weiter 

deutlich erkennbar.5 Zudem stellen 

berufsbildende Schulen wie das St. 

Vither ZAWM einen signifikanten 

Mangel im Fachwortschatz ihrer 

Schüler fest. Diesem Defizit an 

Sprachkompetenz steht bislang kei-

ne systematische Sprachförderung 

gegenüber. Sie sollte so früh wie 

möglich einsetzen und lange fortgeführt werden, denn für den schulischen Erfolg 

muss die Sprachfähigkeit deutlich über die Umgangssprache hinausreichen. Ein 

Lernprozess, der in der Regel mehrere Jahre Zeit benötigt. Die Maßnahmen müs-

sen alle Schüler und Auszubildende einbeziehen, deren Erstsprache nicht Deutsch 

ist und die ein über systematische Sprachstandsfeststellungen nachgewiesenes  

Defizit aufweisen.  

 

Elternarbeit: mehr voneinander erfahren 

Die Kommunikation mit den Eltern von Migrantenkindern wird von den meisten 

Pädagogen in der DG zwar als ausreichend, aber als verbesserungswürdig einge-

stuft. Ihre Einbindung in den Schulalltag mit Elternabenden oder Veranstaltungen 

ist eher gering und geschieht selten aus eigener Initiative. Sie stärker zu beteiligen 

ist Ziel und Aufgabe aller Akteure im Bildungsbereich, insbesondere auch der so-

zialen Dienste an den Schulen. Die Rolle der Eltern in Bezug auf das Gelingen der 

schulischen Laufbahn der Kinder einerseits sowie ihre Mitsprache andererseits, soll 

leichter kommuniziert werden, auch durch die Hilfe von Übersetzerdiensten und 

mit Hilfe von verständlichen Einladungen.  

 

 

 

 

                                                 
5
 Konzept zur Förderung der Integration und Sprachkompetenz von Schülern mit Migrationshinter-

grund in den Schulen der Deutschsprachigen Gemeinschaft, ZFP Kompetenzzentrum, April 2012. 

Das Ziel heißt 
sprachliche 
Handlungsfähigkeit. 
für alle.  

Eltern als Partner 
erreichen und 
beteiligen. 
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Interkulturelle Qualifikation: nicht wahlweise, sondern verbindlich 

In einer multikulturellen Gesellschaft gehört die offene Auseinandersetzung mit 

anderen Kulturen und Werten zum pädagogischen Handwerkszeug. Sich dies an-

zueignen, ist momentan der 

Verdienst engagierter Lehr-

kräfte, da es kaum diesbezüg-

liche Weiterbildungsangebote 

gibt. Seit einigen Jahren ist die 

interkulturelle Pädagogik in 

den Ausbildungsgängen der 

Autonomen Hochschule der 

DG verankert worden, es fehlt 

aber vielfach noch an konkre-

ter Umsetzung dieser Kompetenz im Schulalltag. Zudem sollte das Fach „Deutsch 

als Zweitsprache“ oder die Vermittlung eines Grundwissens in „Durchgängiger 

Sprachförderung“ in jede Lehrererstausbildung Einzug erhalten, und systemati-

sche Weiterbildung für alle Schulstufen angeboten werden. Auch die Sprachförde-

rung im Kindergarten sollte speziell auf den Bedarf der Kinder mit nicht-deutscher 

Familiensprache ausgerichtet werden. Auch hier wären regelmäßige Weiterbil-

dungsangebote hilfreich. 

 

Migrantenanteil: deutliche Differenzen zwischen den Schulen 

Die Schulen in der DG weisen ganz unterschiedliche Schülerzahlen mit Migrati-

onshintergrund auf. Während einige kaum Zugezogene beschulen, liegt in ande-

ren, teilweise schon im Kindergarten, der Anteil bei 30-50 Prozent. Die  betroffe-

nen Schulen brauchen daher zusätzliche Ressourcen für systematische  Sprachför-

derung und für die Begleitung der sozialen Integration der Familien.  Um die Arbeit 

in den Klassen für Neuankommende Schüler zu unterstützen,  brauchen diese Ko-

ordinationsstunden für die Begleitung der Schüler in ihrer sozialen Integration und 

bei dem Übergang in die Regelklassen. 

 

Hausaufgabenschulen/ -hilfen strukturell absichern 

Seit etwa 20 Jahren wird sowohl in den Schulen als auch in den Bereichen der So-

zial- und Jugendarbeit ein wachsender Bedarf an außerfamiliärer Unterstützung 

bei den Hausaufgaben festgestellt. Dies gilt auch für Familien mit Migrationshin-

tergrund. Eine erste Absichtserklärung der Regierung der Deutschsprachigen Ge-

meinschaft wurde diesbezüglich bereits 2007 formuliert.6 Um die Integration und 

                                                 
6
 Eine erste Absichtserklärung der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft gab es in GEMEIN-

SCHAFTSPOLITISCHE ERKLÄRUNG DER REGIERUNG ZUR LAGE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GE-
MEINSCHAFT (Sitzungsperiode 2007-2008) „WEGE IN DIE ZUKUNFT“ : 
Maßnahme 12 : Hausaufgabenschulen fördern (Stand 31. August 2007) 
Beschreibung:  
In der DG wird im Augenblick von verschiedenen Anbietern Aufgabenhilfe gegeben. Die jetzt schon 
angebotenen Dienstleistungen sollen aufgelistet und ihre Funktionsweise überprüft werden. Besonde-
re Aufmerksamkeit gilt dabei den Erfahrungen mit der bereits bestehenden Hausaufgabenschule. Es 
soll überprüft werden, inwieweit dieses Modell erweitert und gefördert werden kann.  
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Chancengerechtigkeit im Bereich der schulischen Bildung zu fördern, sollte es in 

allen Gemeinden der DG strukturell implementierte Hausaufgabenschulen geben. 

 

Maßnahmen: nicht defizit-, sondern stärkenorientiert  

Um die Integrationsbedingungen im Handlungsfeld Schule und Ausbildung zu ver-

bessern, sollte eine Reihe von materiellen wie strukturellen Maßnahmen umge-

setzt werden. Sie reichen von der Finanzierung von Übersetzerdiensten über un-

terrichtsspezifische Online-Portale bis hin zu neuen Qualifizierungen in der Leh-

rerausbildung und Angebote der Sprachförderung während der Schulferien. Eine 

detaillierte Auflistung ebenso wie noch offene Fragen, finden sich im Raster zum 

Handlungsfeld, an dieser Stelle benennen wir nur die vier zentralen Bereiche:  

 durchgängige Sprachförderung für alle, 

 Begleitung von Eltern und Schülern durch soziale Dienste, 

 Unterstützung von Projektentwicklung in den Schulen, 

 Aus- und Weiterbildung  der Lehrkräfte in Kindergarten und Schule. 

Dies zu realisieren, ist die Gemeinschaftsaufgabe aller Akteure im Bildungsbereich 

der DG. Alle Schritte sollten einer Kultur der Anerkennung entspringen, in der die 

Vielfalt als Stärke verstanden wird.  

 

  

Faire Bildungschan-
cen müssen von der 
Aufnahmegesell-
schaft gewollt sein. 
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 Handlungsfeld 4: Beschäftigung 

Wie gut Menschen mit Migrationshintergrund das Ankommen in der neuen Gesell-

schaft meistern, hängt ganz wesentlich von ihren Chancen am Arbeitsmarkt ab. 

Das Handlungsfeld Beschäftigung richtet sich deshalb an alle, die im Bereich Ar-

beit und Ausbildung engagiert sind. Dazu zählen kommerzielle und nicht-

kommerzielle Arbeitgeber, Dienste und Organisationen sowie politische Entschei-

dungsträger und nicht zuletzt die Gruppe der Migranten selber.  

In der DG gibt es für Arbeitsuchende zahlreiche Institutionen und Vermittlungsin-

strumente. Die meisten sind jedoch nicht spezifisch auf Migranten ausgerichtet. 

Dieses Defizit spiegelt auch die Statistik wider: 2011 stellten Nicht-EU-Bürger 44 % 

der freien Arbeitssuchenden (ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld) und 46 % der 

von einem ÖSZH abhängigen Arbeitslosen. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich für 

Zuwanderer oft ein Alltag ohne sinnvolle Aufgabe und Tagesstruktur. Das unfreiwilli-

ge „Nichts-Tun“ führt bei den Betroffenen nicht selten zu Lethargie und Depression.  

Auch wenn die Gründe für diese Situation von Fall zu Fall variieren, lassen sich 

grundsätzliche rechtliche und arbeitsmarkt-politische Hemmnisse ausmachen: 

 eine Arbeitserlaubnis ist in der DG immer gekoppelt an einen gültigen 

Aufenthaltsstatus,  

 die Arbeitserlaubnis ist oftmals zeitlich befristet, dies wirkt hemmend 

auf eine Vermittlung, 

 die im Herkunftsland erworbene Qualifikation kann oft nicht nachge-

wiesen werden oder ist nicht vergleichbar mit hiesigen Abschlüssen 

oder Kompetenzen, 

 nicht ausreichende deutsche oder französische Sprachkenntnisse be-

hindern eine Einstellung, 

 es kann zu unterschiedlichen Auffassungen von der Wichtigkeit sozia-

ler Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Respekt oder Hygiene kommen, 

die interkulturell unterschiedlich verstanden und gelebt werden. 

 

Erster Schritt: aus dem erzwungenen Nichts-Tun holen 

Verantwortlich für die Vergabe der Arbeitserlaubnis ist das Ministerium der DG. 

Welche unterschiedlichen Formen (Arbeitserlaubnis A, B, C, Blue Card etc.) es gibt, 

wird im Anhang erläutert. Da jedoch immer ein 

gültiges Aufenthaltsstatut vorausgesetzt wird, 

stehen viele Maßnahmen den Neuankommen-

den nicht direkt offen. Es geht wertvolle Zeit 

verloren, und das Abrutschen in die Schwarz-

arbeit droht. Generell sollten deshalb alle Mig-

ranten so schnell wie möglich auf den ersten 

Arbeitsmarkt vermittelt werden, bzw. an sozi-

al-beruflichen Integrationsmaßnahmen teil-

nehmen können. Eine zentrale Rolle kommt 

dabei neben dem Arbeitsamt dem Dienst für sozial-berufliche Eingliederung 

(DSBE) zu, da er für alle Empfänger von Eingliederungseinkommen und Auslän-

derbeihilfe zuständig ist. Alle neun kommunalen ÖSZH bieten diesen Dienst zur-

zeit an und arbeiten methodisch und thematisch DG-übergreifend zusammen. Ziel 

ist es, jede Person durch eine stärkende Begleitung, Beratung und ggf. Qualifizie-

Migranten sind 
überproportional  
von Arbeitslosigkeit 
betroffen.  

Schneller 
Perspektiven 
aufzeigen  und 
Kompetenzen  auf 
dem Arbeitsmarkt 
nutzen. 
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Das Netzwerk 
braucht einen 
koordinierenden 
Mittelpunkt. 

Anerkennung 
auch 
informeller 
Kompetenzen. 

rung auf den hiesigen Arbeitsmarkt vorzubereiten sowie jüngeren Menschen diesen 

Weg durch eine Lehre bzw. ein Studium zu ermöglichen. Zu diesem Zweck hat sich 

der DSBE mit zahlreichen anderen Diensten und Einrichtungen gut vernetzt. Dazu 

zählen u.a. Integrationsprojekte wie Work & Job, SoBAU, Werkstatt Cardijn, Caritas 

Gruppe, Betriebe der Sozialwirtschaft wie BISA, Weiterbildungseinrichtungen wie 

die KAP, die VHS oder die Frauenliga und gemeinschaftliche Institutionen wie die 

Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB)7. Auch wenn das bestehende An-

gebot vielfältig ist, bedarf es einer noch stärkeren Ausrichtung am Bedarf. So kön-

nen beispielsweise Sprach- und Integrationskurse zur Arbeitsmarktintegration, Fahr-

Fahrschulkurse oder die Anerkennung informeller Kompetenzen mehr Menschen die 

Chance auf berufliche Handlungsfähigkeit geben.  

 

Von der wirksamen Ansprache zum passenden Angebot 

Für eine gelingende Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration ist jedoch nicht nur 

das Angebot entscheidend, sondern auch die Ansprache bzw. der Zugang zu In-

formationen über Zuständigkeiten oder Rechtsvorschriften. Idealerweise würden 

alle relevanten Informationen an einer übergeordneten Stelle zusammengeführt. 

Für alle im Netzwerk arbeitenden Personen kann z.B. eine Integrationsagentur 

wertvolle Aufgaben übernehmen, indem sie den Austausch der Akteure stärkt, in-

terkulturell schult und koordinierende Funktionen ausübt. Darüber hinaus sind als 

wichtigste gemeinschaftliche Handlungsempfehlungen zu nennen:   

 ausländische Diplome besser würdigen und nutzbar machen, z.B. über einen 

Kompetenzpass. Ideal wäre die Qualifizierung hin zu Vollabschlüssen, 

 allen Migranten schnellstmöglich eine Einbindung in eine Beschäftigung er-

möglichen, zumindest aber das Recht auf ein Praktikum oder eine duale 

Ausbildung erteilen, 

 mehr niedrig qualifizierte Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen sowie mehr 

Plätze im Bereich der sozial-beruflichen Integration, z.B. auch bei privaten 

Arbeitgebern, 

 alle Neuankommenden systematisch über gesetzliche und gesellschaftliche 

Anforderungen in der DG informieren, 

 Schulungen anbieten zur interkulturellen Kompetenz für alle, die beruflich 

mit Migranten arbeiten, 

 das Angebot und das Budget für Übersetzungen erhöhen, 

 ein offenes Angebot für interkulturelle Mediation auch mit präventiven Aufga-

ben. 

In den Fokus bringen: Aufnahme in das Regionale Entwicklungskonzept 

Arbeitslosigkeit ist nicht nur für die Betroffenen eine Belastung, sondern auch der 

Wirtschaft in der DG geht Potenzial verloren. Deshalb braucht das Handlungsfeld 

Beschäftigung für Migranten eine breite Öffentlichkeit. Gut wäre es, im Regionalen 

Entwicklungskonzept (REK) die berufliche Integration von Migranten explizit zum 

Thema zu machen. Dazu sollte es in der zweiten Projektphase Konkretisierungen 

geben, damit die Vision einer solidarischen Zukunft auch auf dem Arbeitsmarkt 

schneller Realität gewinnt.  

                                                 
7
 Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Beispielfoto 

Austausch 
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 Handlungsfeld 5: Gesundheit 

Im Handlungsfeld Gesundheit wurden vier Teilbereiche betrachtet und einige Ak-

teure und Einrichtungen zu ihrer Arbeitssituation befragt. Je nach Sachgebiet vari-

ieren ihre spezifischen Erfahrungen und Empfehlungen, doch gibt es in allen Ar-

beitsbereichen wiederkehrende Problemlagen. Dazu zählen:   

 sprachliche Barrieren, die professionelles Dolmetschen nötig machen, 

 kultur- und religionsspezifische Unterschiede und ihre Auswirkungen auf 

das Arzt/Therapeut-Patientenverhältnis,  

 der begrenzte Zugang zu einzelnen Leistungen durch die Abhängigkeit 
vom Aufenthaltsstatus,  

 die Ängste von „Papierlosen“, durch ärztliche Behandlung erfasst zu 

werden und die Ausweisung zu riskieren,  

 umgekehrt: unrealistische Erwartungen, dass die medizinische Versor-

gung Beiträge zum Aufenthaltsrecht leisten soll, 

 vorschnelle Kategorisierungen auf beiden Seiten, die einen differenzier-

ten Blick verhindern, 

 die vielseitigen und komplexen Themen bzw. Anfragen stellen die Ak-

teure vor hohe Herausforderungen, die in manchen Situationen auch zu 

einem Gefühl der „Ohnmacht“  führen, 

 Krankheiten und psychische Leiden von Migranten, die durch Arbeitslo-

sigkeit bzw. durch das Fehlen einer sinnvollen Beschäftigung hervorgeru-

fen oder verstärkt werden. 

 

Ressourcen: gut vernetzt und räumlich nah 

Von den im Gesundheitswesen mit Migranten arbeitenden Personen wurde mehr-

heitlich die gute Vernetzung der verschiedenen Dienste und Einrichtungen in der 

DG betont, auch über den medizinischen 

Sektor hinaus. Zudem sind viele Einrich-

tungen fachlich spezialisiert. Die räumli-

che Nähe und die damit verbundene Über-

Überschaubarkeit sorgen für einfache, 

schnelle und vielfach persönliche Kontak-

te zum Wohle der Klienten. Wesentliche 

Ressourcen für eine gute medizi-

nisch/therapeutische Betreuung von Migranten sind deshalb vorhanden, doch gibt 

es in jedem Teilbereich individuellen Handlungsbedarf. 

Allgemeine Gesundheit - Hausärztliche Betreuung 

Die Chancen für eine erfolgreiche medizinische Behandlung stehen gut, wenn sich 

Arzt und Patient verstehen, sprachlich wie kulturell. Verpflichtende Sprachkennt-

nisse vermerken darum die beiden auf den Fragebogen antwortenden Hausärzte 

als zentrales Anliegen. Beeinträchtigungen, die sich aus kulturellen Unterschieden 

ergeben, sollten durch verstärkte Informationen über Abläufe und Praktiken im 

hiesigen Gesundheitswesen verringert werden. Zudem fordern die niedergelasse-

nen Ärzte schnellere aufenthaltsrechtliche Verfahren, um belastende „Schwebe-

zustände“ zu verhindern. Vielfach konfrontiert sind die Hausärzte auch mit Krank-

Verpflichtende 

Sprachkennt- 

nisse verbessern  

Arzt-Patient-

Kommunikation.  

Soziale Integration  

muss als 

Gesundheitsfaktor 

verstanden werden. 
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heiten oder psychischen Störungen, die durch die fehlende soziale Integration und 

Arbeitslosigkeit hervorgerufen werden. Hier liegt die Lösung jenseits der ärztli-

chen Kunst in einem größeren Angebot an Beschäftigung und Ehrenamt und einer 

erfolgreichen Vermittlung dorthin.  
 

Vorsorge und Schwangerschaftsbegleitung (Kinderpflege) 

Die Information zu den Themen Vorsorge und Schwangerschaftsbegleitung basie-

ren auf den Rückmeldungen des Dienstes für Kind und Familie (DKF). Danach stel-

len Migrantinnen ca. 60% aller 

über den Fonds für Schwangere in 

Notlagen unterstützten Frauen. 

Neben der finanziellen Hilfe, die 

für viele Sachleistungen einge-

setzt werden kann, erhalten die 

Schwangeren eine Begleitung, die 

sie auf die Geburt und das Leben 

mit dem Kind vorbereitet. Da die 

Kriterien für eine Unterstützung 

durch den Fonds jedoch sehr eng 

gefasst sind, fallen viele Familien 

aus dem Raster und können eine 

Schwangerschaftsvorsorge nicht 

finanzieren. Zudem muss die Vor-

sorge bisher ohne Übersetzer 

auskommen, was Gespräche über 

medizinische Belange schwierig 

macht. 

Nach der Geburt haben alle Fami-

lien unabhängig von ihrem Auf-

enthaltsstatut das Recht auf Hausbesuche durch den DKF. Diese sind jedoch auf-

wändig in der Planung, da in vielen Fällen ein Übersetzer benötigt wird. In den Fa-

milien sind die Mitarbeiterinnen nicht nur mit medizinischen Anforderungen kon-

frontiert, sondern auch mit einem hohen, sie zeitweilig überfordernden Bedarf an 

Sozialarbeit. Der DKF empfiehlt folgende Maßnahmen:  

 verstärkte Kooperation mit allen Sozialdiensten, die in der Familie arbei-

ten,  

 im Rahmen des Case-Managements einen interkulturellen Mitarbeiter 

(Mediator) vorsehen, 

 vermehrte Zusammenarbeit mit Übersetzern, 

 Supervision und Weiterbildung des Personals, 

 Methodenentwicklung zu den Themen Familienplanung und Aktivierung 

der Zielgruppe, 

 Einrichtung eines perinatalen Zentrums im Norden der DG (am Beispiel 

von St. Vith). 
  

Vorsorge für alle 

Schwangeren 

zugänglich machen. 

Mitarbeiter im  

Gesundheitswesen  

interkulturell  

weiterbilden.  
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Bessere 

Behandlungs-

möglichkeiten  

für traumatisierte 

Patienten.  

Notaufnahme 

Viele Herausforderungen in den Notaufnahmediensten von Krankenhäusern erge-

ben sich aus den sozio-kulturellen Einflüssen auf das Krankheitserleben, auf den 

Umgang mit Ärzten, Medikamenten und Therapien. So begleiten in anderen Kul-

turen möglichst viele Familienmitglieder einen Patienten zum Arzt, während hier-

zulande Arzt und Patient möglichst unter sich bleiben. Oder die Behandlung von 

Frauen oder durch Frauen wird aufgrund unterschiedlicher religiöser oder sozialer 

Prägungen problematisch. Auch organisatorische Abläufe wie die Behandlung 

nach Dringlichkeit und nicht nach zeitlicher Reihenfolge sind teilweise nur schlecht 

zu vermitteln. Hier sollen künftig mehrsprachige, auch audiovisuelle Informationen 

im Wartebereich helfen, Konflikte zu vermeiden. Den vorhandenen Sprachprob-

lemen begegnen Ärzte und Mitarbeiter mittlerweile verstärkt durch den Einsatz 

von Internet oder Smartphone-Apps, die schnell medizinisch notwendige Überset-

zungen liefern. Bei der Anamnese und Behandlung von Patienten mit posttrauma-

tischen Syndromen und Somatisierungen wird Bedarf nach einem breiteren Ange-

bot der multidisziplinären Versorgung genannt, z.B. über eine ambulante psychiat-

rische Tagesklinik oder die Zusammenarbeit mit dem Erstempfangszentrum. Dar-

über hinaus werden als Zukunftsempfehlungen genannt: 

 Einführung des Manchester-Triage-Systems (sichere Ersteinschätzung 

mit nachvollziehbaren Behandlungsprioritäten) sowie die Möglichkeit 

einer stundenweisen Hausarztkonsultation, 

 Training und Coaching von Notaufnahme-Teams in Bezug auf einheitliches 

Verhalten, Autoevaluation und Sensibilisierung zu den Risiken vorschnellen 

Kategorisierens, 

 Gründung einer Arbeitsgruppe zu dieser komplexen Thematik. 

 

Psychische Gesundheitsversorgung 

Kulturell entwurzelt, in Sorge über unklare Asylsituationen und überproportional 

von Arbeitslosigkeit betroffen, leiden Migranten häufig an psychischen Erkran-

kungen. Dazu kommen bei Flüchtlingen oft traumatische Gewalterfahrungen. 

Aber auch nicht migrationsspezifische Themen wie Sucht oder Partnerschafts-

probleme sind Behandlungsanlässe. Den Erkrankungen gegenüber steht ein gutes 

Einrichtungsnetz, das sich mit Hilfe des FER-Projekts8 in vielen Bereichen wie 

Traumatherapie, interkulturelle Kommunikation und Ethnopsychiatrie weiterge-

bildet hat. Die vielfältigen Behandlungsangebote sind bei Migranten und teilweise 

auch bei anderen Diensten (z.B. in Schulen) nicht immer ausreichend bekannt. Zu-

dem werden manche Behandlungen aufgrund des Aufenthaltsstatuts nicht finan-

ziert, dürfen im benachbarten Ausland nicht in Anspruch genommen werden oder 

müssen ohne Übersetzer auskommen. Kommt es zu einer Behandlung, sind es vor 

allem herkunftsbedingt unterschiedliche Wahrnehmungen, Vorstellungen und Er-

wartungen an und über die therapeutische Behandlung, die eine tragfähige Zu-

sammenarbeit erschweren. Hier wünschen sich die Therapeuten für das Netzwerk 

mehr Weiterbildungen und Informationen zu Ethnopsychiatrie, Kultur und Religi-

on. Als problematisch erfahren wird auch die „Zweckentfremdung“ von Therapie 

im Rahmen von Asylverfahren und die eigene Unkenntnis des aktuellen Aufent-

                                                 
8
 Projekte finanziert über den Europäischen Flüchtlingsfond (FER), s. S. 35. 

Behandlung unab- 

hängig vom Aufent-

haltsstatus , Anrecht  

auf  Übersetzung 

sichern. 

Mehrsprachige  

und audiovisuelle  

Informations- 

aufbereitung.   
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haltsrechts. Aus dieser Ist-Situation leiten die Mitarbeiter der psychischen Ge-

sundheitspflege als Bedarf ab: 

 Weiterbildungen anbieten und koordinieren zu den Auswirkungen eines 

kulturell anderen Therapieverständnisses,  

 eine Übersetzerzentrale für die DG einrichten, 

 Info-Kampagnen für Migranten, Aufklärung z.B. über Schweigepflicht, 

 Informationen über Kulturen, Religionen, Asylrecht, Aufnahme- und 

Ausschlusskriterien im Netzwerk bekannter machen, 

 die im Rahmen von Pilotprojekten (z.B. FER-Projekt) entwickelten 

Netzwerkangebote strukturell absichern, 

 neue Angebote zur Beschäftigung und sozialen Integration schaffen so-

wie das vorhandene Angebot im Netzwerk bekannter machen, 

 schnellere Klärung des Aufenthaltsrechts durch föderale Behörden und 

mehr Transparenz bei Umgängen mit Anträgen aus medizinischen Grün-

den (9ter).. 

Der Blick auf die vier genannten Gesundheitsbereiche zeigt, dass die leitende Vor-

stellung einer kultursensiblen Medizin und die damit verbundene adäquate Ver-

sorgung von Migranten schon in großen Teilen verwirklicht werden. Die einfachste 

Brücke bleibt dabei der gegenseitige Respekt und die Annahme der Unterschied-

lichkeit ohne vorschnelles Schubladendenken.  

 

 
  

Koordinierte Zusam-

menarbeit im Netz-

werk sowie mit Akteu-

ren aus Politik, Wirt-

schaft und Sozialar-

beit. 
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 Handlungsfeld 6: Wohnen 

Bezahlbaren Wohnraum in der DG zu finden ist kein spezifisches Migrantenpro-

blem. Es betrifft alle einkommensschwächeren Personengruppen. Worum es beim 

Integrationskonzept geht, sind die spezifischen Erfahrungen, Notsituationen und 

Probleme, die aus dem Asyl- oder Migrationsstatus resultieren. Es ist die Erfah-

rung, bei der Wohnungsvergabe diskriminiert zu werden aufgrund von Rassismus 

oder Vorurteilen. Es ist die Erfahrung, für eine Wohnung einen überteuerten Miet-

preis zahlen zu müssen, der wenig mit der Qualität der Wohnung, aber viel mit der 

Notlage des Suchenden zu tun hat. Und es ist nicht zuletzt die Erfahrung, ohne 

Papiere, ohne gültigen Aufenthaltsstatus so gut wie keine Chance auf Wohnraum 

zu haben. 

Steht ein Mietverhältnis in 

Aussicht oder ist ein Miet-

vertrag bereits abge-

schlossen, ergeben sich 

manchmal weitere Prob-

leme. Diese resultieren 

auf Mieterseite u.a. aus 

fehlendem Wissen über 

die Rechte und Pflichten 

innerhalb eines Mietver-

hältnisses wie etwa Kauti-

ons- oder Instandhal-

tungsregelungen. Dazu kommen Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede. 

Auch der Nachzug von Familienangehörigen und die Überbelegung von Wohnun-

gen können zum Konflikt mit Nachbarn und Eigentümern führen.  

In der Wahrnehmung mancher „Hiesigen“ gelten Migranten oft als bevorteilt bei 

der Vergabe von Sozialwohnungen; ein Gefühl, das sich aus der gestiegenen Zahl 

von Migranten im sozialen Wohnungswesen insgesamt erklärt.  

 

Kombinieren: planerisch-politische Maßnahmen mit Integrationsarbeit  

im unmittelbaren Wohnumfeld 

Zusammengefasst lässt sich aus der gegenwärtigen Situation in der DG ein Verän-

derungsbedarf ableiten insbesondere in den Punkten: 

 Situation von „Papierlosen“, 

 Vorurteile bei „hiesigen“ Bürgern, 

 Informationen zu Mietrechten und -pflichten, 

 interkulturelles Konfliktmanagement, 

 Nachbarschaftsförderung. 

Ziel muss es sein, Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zum privaten 

und sozialen Wohnungsmarkt leichter zu machen und die sozialräumliche Integra-

tion zu verbessern. Umgesetzt werden kann dies nur im Zusammenspiel paralleler 

Maßnahmen. Dazu zählen: 

 

Prekäre Situation  
wird  ausgenutzt. 

Nachbarschafts- 
projekte fördern 
Begegnung, Kennen-
lernen und Toleranz.  
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 mehr und günstigeren Wohnraum schaffen, z.B. die Einrichtung einer 

sozialen Immobilienagentur im Norden der DG, 

 die Kapazität der Notaufnahmewohnungen erhöhen, 

 eine Beobachtungsstelle „Wohnraum“ einrichten, um Überblick und verläss-

liche Planungsgrundlagen zu gewinnen, 

 auf eine soziale Mischung in den Wohngebieten achten, um einseitige Kon-

zentrationen von ethnischen Gruppen zu vermeiden, 

 die Förderung des sozialen Zusammenhalts auf lokaler Ebene. 

All diese Maßnahmen auf dem Wohnungssektor müssen flankiert werden durch 

eine verbesserte Informations- und Kommunikationsarbeit. Dazu zählen mehr-

sprachige Publikationen über Mietrecht ebenso wie die Schaffung eines Konflikt-

managements bei Schwierigkeiten mit interkulturellem Hintergrund zwischen 

Mietern, Vermietern und Nachbarn.  

 

Kooperieren und intervenieren 

In der DG sind bereits viele 

Akteure – von Gemeinden 

über Wohnungsbaugesell-

schaften bis hin zu freien sozi-

alen Trägern – engagiert, um 

die Wohnsituation von Mig-

ranten zu verbessern. Ihre 

baulichen und partizipativen 

Maßnahmen zu vernetzen 

und zu koordinieren, wäre ei-

ne Aufgabe der zu schaffen-

den Beobachtungsstelle „Wohnraum“ oder der Integrationsagentur. Ihnen käme 

auch zu, zu kontrollieren, ob umgesetzte Handlungsempfehlungen greifen, z.B. 

über die Länge der Warteliste bei den Sozialen Wohnungsbaugesellschaften, die 

Anzahl säumiger Mieter oder die Zahl obdachloser Familien. 

Vieles, was die aktuellen Probleme vor Ort begründet, liegt jedoch nicht in der Zu-

ständigkeit der DG. Sie resultieren aus den Vorschriften für das Wohnungswesen 

der wallonischen Region oder dem geltenden belgischen Aufenthaltsrecht. Davon 

besonders betroffen sind die „Papierlosen“. Hier sollten sich alle Akteure in der DG 

gemeinschaftlich engagieren für eine Intervention auf föderaler Ebene. Papierlose 

Familien mit Kindern sollten nicht nur auf dem Papier ein Recht auf materielle Hilfe 

und damit menschenwürdigen Wohnraum haben.   

 

  

Ressourcen und 
Zuständigkeiten  der 
unterschiedlichen 
Ebenen in den Blick 
nehmen. 
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 Handlungsfeld 7: Vereinsleben, Begegnung und 

    Partizipation 

Begegnung, Vereinsleben, Partizi-

pation – dieses Handlungsfeld 

öffnet ein weites Terrain, das we-

sentlich von Freiwilligkeit und 

bürgerschaftlichem Engagement 

geprägt ist. Zugleich ein Terrain, 

in dem unterschiedliche Erwar-

tungen, Angebote und Organisa-

tionsformen zusammenkommen. 

Die Zielgruppe besteht nicht nur aus der an sich schon heterogenen Gruppe der 

Migranten, sondern auch aus der  gleichfalls heterogenen Gruppe der „Hiesigen“. 

Es geht um die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, den „Anderen“ kennen zu 

lernen, mit ihm Zeit zu verbringen oder gemeinsam aktiv zu werden. Das kann 

nicht gesetzlich verordnet werden, aber es können von Seiten der DG und der Ge-

meinden Anreize geschaffen und Rahmenbedingungen verbessert werden, die 

dieses Miteinander und damit Integration fördern.  

Wechseln: vom „unter sich bleiben“ zum Miteinander  

Bisher gibt es in der DG keine systematische Sichtung aller interkulturellen Aktivitä-

ten und Organisationen. Auch in den Gemeinden sind die Bestandsaufnahme und 

der Kontakt zu Migrantenvereinen meist nicht institutionell organisiert. Aus den vor-

liegenden Daten und Informationen lassen sich dennoch einige Kennzeichen heraus-

filtern:  

 Es gibt bisher eine kleine Zahl organisierter Migrantengruppen, und diese 

vor allem im Norden der DG, das Spektrum reicht von Religion über Kultur 

bis Sport, von Jugendlichen bis Senioren. Bestehenden Vereinen von Mig-

ranten fehlt es häufig an passenden Räumlichkeiten, 

 wenig Interaktion zwischen einheimischen Gruppen  und Migrantengrup-

pen, 

 in den meisten Vereinen „mischen“ sich Migranten und „Hiesige“ viel we-

niger als dies der (gewünschte) Fall sein könnte, am ehesten die Kinder in 

Sportvereinen und Jugendgruppen. Begegnungen finden eher punktuell 

bei Festen und Aktionen statt, 

 es gibt kaum Migranten in verantwortlichen ehrenamtlichen Positionen in 

der Aufnahmegesellschaft, 

 es gibt kaum gegenseitige Informationsflüsse zwischen hiesigen Vereinen 

und Migrantenvereinen über ihre jeweiligen Aktivitäten,  

 politische Partizipation ist kaum vorhanden, es gibt keine organisierten 

Orte des Dialogs. 

Gelungene Interaktionen gibt es punktuell bei Festen (z.B. Eine-Welt-Fest, oder 

dem Open-your-Mind-Festival …), aber auch kontinuierlich bei Projekten wie 

Hausaufgabenschulen, Frauenerzählcafé, Patenschaftsprojekten, Eltern-Kind-

Treff, usw. 

Perspektivwechsel: 
Veranstaltungen für 
„alle“ statt 
„Integrations-
veranstaltungen“.   

Schwellen 
abbauen für 
Engagement. 

Begegnung  
braucht Räume 
und Gelegenheit. 
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 Zu einem Integrationskonzept gehört eine doppelte Perspektive:  

 Migranten sollen die Traditionen ihres Herkunftslandes, ihrer Kultur, ih-

rer Religion pflegen können, 

 Migranten sollen sich in ihrer neuen Lebenswelt artikulieren und aktiv 

mitarbeiten bei der Gestaltung gemeinsamer Anliegen. 
 
Die lokale Ebene als Ausgangspunkt für Partizipation 

Am Anfang stehen Bedarfslagen von Gruppierungen und Vereinen, die die Unter-

stützung der Gemeinde für die Verwirklichung ihrer Ziele in Bereichen wie Kultur, 

Religion, Sport oder Freizeit anfragen. Bei ihrer Prüfung der Anfragen und ihren 

Antworten auf die Bedarfslage kann die Gemeinde den Aspekt von interkultureller 

Begegnung einfordern und unterstützen, sowohl bei einheimischen Vereinen als 

auch bei Migrantenvereinigungen. Über die Einzelanfragen hinaus kann ein dauer-

hafter Dialog mit einzelnen Vereinigungen entstehen, der schrittweise zu einem 

kommunalen interkulturellen Dialog, z.B. im Rahmen von Dialoggruppen, zusam-

men geführt werden kann. Die Partizipation der unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Gruppierungen sollte dazu genutzt werden, ein gemeinsames kommunales 

Modell gegenseitiger Integration zu entwickeln und umzusetzen.  

Auf Gemeindeebene sollten  

 Gesprächskreise oder Dialogrunden den Dialog und das Zusammenleben 

fördern (Runder Tisch), 

 eine vielfältige, mehrsprachige und auch aufsuchende Kommunikation ge-

fördert werden, um über das bestehende Angebot auf Gemeindeebene zu 

informieren, 

 öffentliche Orte, z.B. Grill- oder Bolzplätze, zur Begegnung einladen, 

 organisatorische und logistische Unterstützung den Vereinen bei der In-

tegration helfen, 

 Kenntnisse der Rechtlage, z.B. des Vereinsrechts Sicherheit geben, 

 Moderations- und Mediationsdienste die interkulturelle Arbeit begleiten, 

 die Interaktion zwischen den Vereinen koordiniert sowie Synergien herge-

stellt werden. 

 

DG: Methodisch und organisatorisch kommunale Aktionen fördern 

Die Gemeinschaftspolitik der DG sollte die Gemeinden bei dieser Aufgabe unterstüt-

zen und Vernetzung fördern. Empfehlenswert ist dafür die Einrichtung einer Integra-

tionsagentur. Konkret könnte sie:  

 eine Bestandsaufnahme von Migrantenvereinen vornehmen, 

 Wissen über gesetzliche Vorgaben und über finanzielle und fachliche 

Ressourcen bereitstellen, 

 die Entwicklung von Konzepten unterstützen, die den Zugang von Mig-

ranten zum Vereinsleben vermitteln und das Miteinander im Vereinsle-

ben fördern, 

 die Ausbildung von Fachkräften fördern und interkulturelle Kompetenz 

in  Ausbildungskonzepte, z.B. Trainer- oder Jugendarbeiterausbildung, 

integrieren, 

 mit Modellprojekten DG- weit für Impulse sorgen, 

Den Weg von der 
Begegnung zur 
Partizipation 
anstoßen, begleiten, 
steuern. 

Kontakt von  
„Hiesigen“ und 
Migranten in und 
zwischen den  
Vereinen anregen. 

Übergeordnete 
Informations- und 
Koordinations-
stelle einrichten.  
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 mit einem  „Netzwerk Integration“ arbeiten, in dem sich alle Akteure des 

Sektors sammeln, 

 kommunale „Runde Tische“ oder Dialoggruppen auf Gemeinschaftsebe-

ne zusammenbringen. 

Das Handlungsfeld Begegnung, Vereinsleben und Partizipation hat naturgemäß 

zahlreiche Akteure und gewinnt stetig weitere dazu. Mit allen ist eine Diskussion 

zu führen, wo die Spielräume und Grenzen von gegenseitiger Integration liegen, 

wie weit beispielsweise der Schutz von religiösen Gefühlen reicht, und wie stark 

sich die Aufnahmegesellschaft verändern kann und soll. Ein Integrationskonzept 

soll dabei das Ziel vertreten, zu fordern und zu fördern, dass die beteiligten Akteu-

re aufeinander zugehen und sich gemeinsam für ein friedliches, tolerantes und 

vorurteilsfreies Zusammenleben einsetzen.  
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Der Ausgangspunkt: Erfahrungswerte 

Beim ersten Forum der AG Integration des RESI am 24.11.2011 kamen 100 Perso-

nen aus den verschiedenen Handlungsfeldern zu Wort und äußerten folgende Er-

wartungen: 

 gegenseitige Information über die bestehenden Angebote in den 

verschiedenen Bereichen, 

 Vernetzung der Arbeit zwischen den verschiedenen Bereichen, 

 bessere Zugänglichkeit zu spezifischen Angeboten (z.B. Sprachkursen, 

Übersetzerdiensten) und Schulungen (z.B. Interkulturalität), 

 und, als verbindendes Element zwischen allen Akteuren: ein 

Integrationskonzept für die DG.  

Diese Anliegen wurden in der Folge durch Akteure und Einrichtungen aufgegriffen, 

die bereits im Bereich „Migration und Integration“ arbeiten. Im Rahmen der vor-

handenen, zum Teil begrenzten Möglichkeiten fördern sie den Informationsfluss, 

machen sie Angebote,  suchen sie Zusammenarbeit. Beispiele:   

 Der Europäische Flüchtlingsfonds (F.E.R.) unterstützt Projekte, die Orientie-

rungshilfen für Asylbewerber und Integrationshilfen für anerkannte Flücht-

linge organisieren. In der DG gibt es ein Projekt unter der Federführung des 

Info-Asyl des Roten Kreuzes und mit Beteiligung des Dienstes für Erstemp-

fang der Stadt Eupen und des Sozial-Psychologischen Zentrums: Gemein-

sam mit vielen anderen Akteuren im Netzwerk arbeiten sie daran, die Beglei-

tung von Asylbewerbern und Flüchtlingen für ihre Integration zu erweitern, 

Schulung und Begleitung von Einrichtungen und Ehrenamtlichen anzubieten 

und Informationen über Angebote und neue Entwicklungen zu verbreiten. 

Die DG und die Stadt Eupen beteiligen sich an der vorgeschriebenen Kofi-

nanzierung des Projekts. Ein erstes Projekt lief von 2009 bis 2011, das Nach-

folgeprojekt läuft von 2012 bis Ende 2014. 

 Es gibt in der DG viele professionelle Einrichtungen und Organisationen von 

Ehrenamtlichen, die in unterschiedlichen Bereichen mit Migranten arbeiten. 

Manche beteiligen sich an pragmatischen Netzwerken, um den unterschied-

lichen Bedürfnissen von Migranten gerecht zu werden (z.B. durch Begleitung 

zu anderen Dienstleistern, Vermittlung an ehrenamtliche Unterstützung, 

Kontaktvermittlung zu  Sport- und Kulturanbietern, Patenschaften). Manche 

suchen hierzu die Unterstützung von Akteuren des F.E.R.-Projekts (z.B. für 

Übersetzerdienste). 

 Es gibt in der DG eine Gemeinde (Eupen) mit einer „Kommission für das Zu-

sammenleben der Kulturen“, die sich seit 2006 explizit mit Integration und 

Interkulturalität befasst. Sie hat das Konzept für einen „Dienst für Erstemp- 

6. Zentrale Anliegen und    
    Empfehlungen  
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 fang für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge“ entwickelt, der mit Hilfe des 

F.E.R.-Projekts seit 2009 in der Stadtverwaltung angesiedelt ist. Kommission und 

Dienst für Erstempfang erarbeiten gemeinsam Informationsmaterialien (Infomap-

pen, Film) und planen Veranstaltungen zur Förderung des Zusammenlebens. 

 Der Strategische Ausschuss für berufliche Ausbildung (STAB) hat ungefähr zeit-

gleich mit der AG Integration begonnen, sich mit dem Thema eines Gesamtkon-

zepts zur Integration auseinanderzusetzen, und zur Vermeidung von Doppelarbeit 

wurde die Zusammenarbeit beider Arbeitsgruppen vereinbart.  

 Seit September 2012 arbeitet das  Zentrum für Förderpädagogik (ZFP) an der Ent-

wicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Förderung der Integration und 

Sprachkompetenz von Schülern mit Migrationshintergrund für alle Schulen 

(Grund- und Sekundarschulen) der DG. Lehrer sollen interkulturell und methodisch 

geschult, Eltern intensiver begleitet und Schüler gezielt gefördert werden.   

 Es gibt in der DG bisher keine gesetzliche Grundlage (Dekret) für den Bereich 

Integration von Migranten. Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) nennt die 

Förderung von Integration bei Migranten als Teil der Zielvorgabe „Vielfalt 

erwünscht“. 

 Die AG Integration des RESI hatte sich ursprünglich für die Sensibilisierung der ein-

heimischen Bevölkerung gegründet. Sie hat Materialien erarbeitet (z.B. mehrspra-

chige Plakate und Aufkleber „Deine Gemeinschaft“), Aktionen durchgeführt und das 

Forum „Herausforderung Integration“ organisiert. Auf Wunsch der Forumsteilneh-

mer und anderer Akteure, die an Integrationsarbeit beteiligt sind, arbeitet sie seit 

2012 an einem Vorschlag für ein Integrationskonzept für die DG. Die Mitglieder der 

AG Integration des RESI sind selbst Akteure in den genannten Handlungsfeldern, ih-

re Erfahrungswerte und die Konzeptarbeit inspirieren sich gegenseitig.  

 

Vorschlag: vier Maßnahmen 

Die genannten Akteure nutzen die Überschaubarkeit der DG, um praxisnahe Lösun-

gen zu erarbeiten. Der Wirkungsgrad bleibt unter den derzeitigen Bedingungen je-

doch begrenzt: Es fehlen Ressourcen und verbindliche Rahmenbedingungen, um die 

vielfältigen Bedarfslagen von Migranten, Dienstleistern, Netzwerken, Behörden und 

Gemeinden anhand eines DG-weit gültigen Konzepts beantworten zu können.     

Um die Integration von Migranten und das Zusammenleben zwischen Einheimi-

schen und Zugezogenen entsprechend den vier Zielen (s. Seite 13) systematischer 

zu fördern, empfiehlt die AG Integration folgende Maßnahmen: 

 Maßnahme 1: eine Integrationsagentur für die DG als Referenzzentrum  

für Akteure und Einrichtungen, Verwaltung und Politik. 

 Maßnahme 2: ein Integrationsdekret für die DG als struktureller Rahmen. 

 Maßnahme 3: Sicherung der bestehenden Angebote, erweiterte Zugäng-

lichkeit in der gesamten DG und Case-Management zur Begleitung des in-

dividuellen Integrationsparcours’. 

 Maßnahme 4: kommunale Integrationskonzepte und eine Anlaufstelle in 

den Gemeindeverwaltungen als Dienst der ersten Linie für Migranten und 

Personal. 
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Maßnahme Nr. 1: eine Integrationsagentur für die DG 

als Referenzzentrum  für Akteure und Einrichtungen,  Verbände und Netzwerke, 

Verwaltung und Politik. 

Die Arbeit der Akteure „der ersten Linie“, die Migranten bei ihrer Integration bera-

ten, begleiten, betreuen, weiter vermitteln usw., braucht Unterstützung durch ein 

Referenzzentrum „in der zweiten Linie“. Die AG Integration schlägt vor, ein solches 

Referenzzentrum für die DG einzurichten und „Integrationsagentur“ zu nennen. 

Die Einzelerfahrungen der Akteure des Terrains in ihrer individuellen Arbeit mit 

Migranten führen zu Erkenntnissen über allgemeinere Bedarfs- und Problemlagen, 

die strukturelle Antworten erfordern.  

Eine  Integrationsagentur soll alle verantwortlichen Einrichtungen, Dienste, Insti-

tutionen und ehrenamtlich Engagierten in der DG zusammenführen und unter-

stützen. Federführend soll sie Chancen und Probleme im Kontext von Migration 

aufnehmen und gemeinsam mit den Beteiligten nach Lösungen suchen. Sie soll 

Beiträge für eine wirksame Integration kommunal wie DG-weit anregen und alle 

im Feld tätigen Akteure interkulturell kompetent begleiten.  

Dieses Profil findet sich mehr oder weniger konkret in allen Handlungsfeldern wie-

der. Soll Integration gelingen, ist eine koordinierende, Impuls gebende und für alle 

Akteure sichtbare Instanz notwendig. 

Die Integrationsagentur soll keine  Weisungsbefugnisse gegenüber Akteuren ha-

ben, sondern sie begleiten, beraten, in ihrer Vernetzung unterstützen und mit 

Fachwissen versorgen. Je nach Art der Anfrage übernimmt die Integrationsagentur 

entweder selbst die Informationsvermittlung und fachliche Begleitung von Grup-

pen, oder sie organisiert die Einbeziehung von außen stehenden Experten.   

Es ist deshalb zu empfehlen, dass auch der Verwaltungsrat der Integrationsagentur 

aus einem Expertengremium von Akteuren besteht, die in unterschiedlichen Hand-

lungsfeldern mit Migranten arbeiten, von ihren Arbeitgebern in den Verwaltungs-

rat entsendet werden und bei Bedarf ihr Fachwissen in Arbeitsgruppen der Integra-

tionsagentur einbringen. 

 

Die Arbeit der Integrationsagentur soll auf drei Ebenen erfolgen: 

 

1. Als Referenzzentrum für Dienste und Einrichtungen, Behörden, 

ehrenamtliche Organisationen zur Unterstützung ihrer Arbeit mit Migranten, z.B.  

 Information über Aufenthaltsrecht, 

 Informationszentrale über bestehende Dienstleistungen in allen Bereichen, 

(z.B. Übersetzerdienstleistungen, Sprachkurse , …), 

 Informationszentrale für interkulturelles Fachwissen, 

 Organisation/Koordination von interkulturellem Konfliktmanagement, 

 Organisation von Weiterbildungen, Supervision und Intervision. Integration 

von interkultureller Kompetenz in Ausbildungskonzepte, z.B. bei der Trainer- 

oder Jugendarbeiterausbildung, 

 Gründung und Begleitung von thematischen Arbeitsgruppen entsprechend 

dem Bedarf von Akteuren, 

 Unterstützung von Integrationsprojekten (die den sozialen Zusammenhalt 

stärken), 

 Gründung und Begleitung eines „Netzwerks Integration“ für die DG: die Ver-
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netzung von Dienstleistern und Handlungsfeldern (z.B. Soziales, Beschäfti-

gung, Schule und Ausbildung, …) unterstützen, strukturelle Entwicklungen 

beobachten und Lösungsvorschläge  erarbeiten. Ziel ist, Werkzeuge zu erar-

beiten, die Migranten helfen, einen kohärenten Integrationsparcours zu ab-

solvieren.  

 

2. Als Zentrum für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Förderung des 

sozialen Zusammenhalts, z.B. 

 Entwickeln und Durchführen von Sensibilisierungsaktionen in Zusammen-

arbeit mit Migranten, Medien, Organisationen, Vereinen, …: Sensibilisie-

rung von Öffentlichkeit und Zielgruppen (z.B. Arbeitgeber, Verwaltungen, 

Verbände, Verantwortungsträger, …), 

 Unterstützung von Aktionen, Projekten und Strukturen, die Begegnung 

fördern. Mit Modell-Projekten DG-weit Impulse geben, 

 Koordination von ehrenamtlichen Hilfeangeboten (z.B. Patenschaften). 

 Koordination von interkulturellem Konfliktmanagement,  

 gemeinsame Entwicklung und Sicherung von Konzepten, die den Zugang 

von Migranten/innen zum Vereinsleben vermitteln und fördern.  

 Bestandsaufnahme der Vereine von Migranten. Unterstützen von Migran-

tenorganisationen, auch bei der Kontaktaufnahme zu hiesigen Vereinigun-

gen. Förderung von Partizipation am gesellschaftlichen Leben. 

 

3. Als Referenzzentrum für die politischen Entscheidungsträger von 

Gemeinschaft und Gemeinden, z.B. 

 Beratung von Gemeinden bei der Implementierung einer lokalen Integrati-

onspolitik, z.B. bei der Einrichtung eines kommunalen Empfangsdienstes 

oder eines kommunalen interkulturellen Dialogs. 

 Förderung des Dialogs zwischen den lokalen Initiativen im Hinblick auf 

gemeinsame Strategien in der DG. 

 Konzeptentwicklung von Orientierungs-/Integrationskursen für die DG (In-

formation über das Funktionieren Belgiens, über Verordnungen der Ge-

meinden, Regeln des Zusammenlebens, Rechte und Pflichten …) 

 Rückmeldung an politische Ebenen über strukturelle Probleme, Hemmnis-

se im Bereich Integration und die Entwicklung von Bedarfslagen, Empfeh-

lungen und Kooperation im Hinblick auf Lösungen, 

 Mitarbeit bei der Entwicklung eines Integrationsdekretes für die DG.  

Eine Integrationsagentur sollte nach ihrer Einsetzung gemeinsam mit den Part-

nern aus der Politik und dem Netzwerk der Einrichtungen Prioritäten definieren 

und Mehrjahrespläne für ihre Umsetzung vereinbaren.  

 

Maßnahme Nr. 2: ein Integrationsdekret für die DG 

Seit der Staatsreform von 1980 sind die Gemeinschaften zuständig für Integration. 

Seit 1996 wird diese Materie in der Wallonie, seit 1998 in Flandern über ein Integra-

tionsdekret geregelt, das seither mehrmals abgeändert wurde. In Flandern exis-

tiert seit 2004 zusätzlich ein Einbürgerungsdekret, das vor allen Dingen die Beglei-

tung hin zur Autonomie regelt (Sprachkurse, Einbürgerungskurse, Begleitung bei 
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der Arbeitssuche, Ausbildungsplatz, …), mit einem Budget in Höhe von 60 Millio-

nen Euro für 2012.  

In der DG besteht bisher keine gesetzliche Grundlage für den Bereich Integration. 

Das Fehlen einer solchen Grundlage führt dazu, dass zurzeit der Zugang zu Dienst-

leistungen und Hilfen abhängig ist vom Engagement und den unterschiedlichen, 

nicht zuletzt finanziellen, Möglichkeiten der einzelnen Anbieter.  

Ein Integrationsdekret stellt ein Bekenntnis unserer Gemeinschaft zu Integration 

dar, was sicherlich auch einen starken symbolischen Charakter hat. Das vorliegen-

de Integrationskonzept ist ein erster Schritt zur Erarbeitung eines solchen Dekrets. 

Akteure aus Diensten und Einrichtungen, aus Verbänden und Netzwerken, aus Ge-

sellschaft und Politik sollten ihre unterschiedlichen Blickwinkel und Erfahrungs-

werte zusammen führen, um gemeinsam ein Integrationsdekret für die DG zu er-

arbeiten. Darin enthalten sollten Themen sein wie:  

 gesellschaftliche Vision und Zielvorgaben für Integration, 

 gesetzliche Grundlagen der politischen und fachlichen Zuständigkeiten und 

Koordinationsaufgaben, 

 Definition von transversalen Aufgaben von Gemeinschaft und Gemeinden,  

 Bezuschussungskriterien für Projekte,  

 Grundlagen für das Funktionieren einer Integrationsagentur, 

 Zuständigkeiten von Ministerien,  

• … 

 

Maßnahme Nr. 3: Integrationshilfen und Case-Management 

Während die Integrationsagentur die Akteure aus der zweiten Linie heraus unter-

stützt, arbeiten diese in der ersten Linie direkt mit Migranten: Unterschiedliche Ak-

teure begleiten Migranten beim Erwerb von Sprache und Kenntnissen über gesell-

schaftliche Gegebenheiten, bei der Integration in Ausbildung und Beschäftigung, 

bei der Gesundheits- und Kinderpflege, bei der Kontaktaufnahme zu Vereinen und 

Freizeitangeboten, bei Fragen zum Aufenthaltsrecht …  

 Das Fortbestehen der Angebote der ersten Linie muss gesichert werden, da 

durch sie die konkrete Unterstützung von Migranten bei ihrer Integration er-

folgt. Manche Dienste haben derzeit eine prekäre Existenzgrundlage (z.B. 

Hausaufgabenschulen, die auf Spenden und Ehrenamt aufbauen, Dienstleis-

tungen im Rahmen von zeiteiligen Projekten wie dem FER-Projekt). 

 Die Zugänglichkeit mancher Angebote sollte erweitert werden, z.B. das 

Angebot von Sprachkursen und Beratungsstunden in manchen bisher 

unterversorgten Gemeinden. 

 Die Vernetzung der Akteure sollte gefördert werden: Für die unterschiedli-

chen Aspekte von Integration erhalten Migranten Begleitung durch unter-

schiedliche Akteure. Diese sollten ihre Arbeit verstärkt aufeinander und un-

ter Einbeziehung des Migranten abstimmen, damit aus einzelnen Maßnah-

men zunehmend ein persönlicher Integrationsparcours werden kann. Es 

empfiehlt sich, Case-Management, das bereits an anderer Stelle in DG einge-

führt wird, auch hier zu erproben. Das Modell beinhaltet, dass das Case-

Management nicht in Händen eines speziellen Dienstes liegt, sondern als 

Funktion jeweils von einem der vorhandenen Akteure übernommen wird: 
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 mit der Zustimmung und Beteiligung des Kunden würde der Case-Manager 

den Bedarf des Kunden nach Begleitmaßnahmen analysieren, die Arbeit 

der vorhandenen Akteure vernetzen helfen und ggf. zusätzliche Akteure 

einbeziehen.   

 Hierzu ist es hilfreich, gemeinsam mit der Integrationsagentur ein „Proto-

koll für den Integrationsparcours“ zu erarbeiten, an dem die Migranten und 

ihre Berater in der DG sich orientieren können: ein Raster, mit dem die Si-

tuation der Person in den verschiedenen Integrationsbereichen, ihre Res-

sourcen, ihr Bedarf an unterstützenden Maßnahmen und an Koordination 

zwischen Dienstleistern gemeinsam mit ihr analysiert werden können. 

Hierzu müssen vorab auch die deontologischen Grundlagen der Netzwerk-

arbeit, darunter auch von Berufsgeheimnis und Diskretionspflicht festge-

legt werden. 

 Die Erfahrungen der Akteure der ersten Linie geben einen allgemeinen 

Aufschluss über Fragen und Bedarfslagen von Migranten, und über ihre In-

formationslücken bzgl. des Funktionierens der Aufnahmegesellschaft. Die 

Rückmeldungen der Akteure hierzu und sollten in die Informationsangebo-

te und Dokumente der Integrationsagentur einfließen.  

 

Maßnahme Nr. 4: Stärkung der Gemeinden 

Ein Integrationskonzept für die DG braucht einen doppelten Blickwinkel: Einerseits 

muss es die besondere Lage in den einzelnen Gemeinden berücksichtigen, um lo-

kale Lösungen zu ermöglichen, andererseits muss es einen gemeinsamen Nenner 

formulieren, um überall gleichwertige Bedingungen für die Förderung von Integra-

tion zu schaffen. 

Migration ist am konkretesten auf kommunaler Ebene erfahrbar, wo Menschen 

miteinander oder nebeneinander leben und kulturelle Unterschiede aufeinander 

treffen. In jeder Gemeinde ist die Situation unterschiedlich, je nach Anzahl von Zu-

gewanderten und Arten der Herkunftskulturen, Wohnsituation, Beschäftigungsla-

ge, vorhandenen Dienstleistern und ehrenamtlichen Angeboten, Infrastrukturen 

und Freizeitangeboten, vorhandenen Vereinigungen und Ansprechpartnern von 

zugewanderten Volksgruppen, … 

 Die Ansiedlung eines Empfangsdienstes für Migranten in der Gemeinde-

verwaltung gibt der zunehmenden Interkulturalität einen sichtbaren Platz. 

Als kommunaler Dienst der ersten Linie beantwortet er bereits viele Fragen 

von Migranten, die sich aus Gründen des Aufenthaltsrechts ohnehin an die 

Gemeindeverwaltung wenden müssen, und orientiert sie frühzeitig zu den 

Akteuren, die Integrationshilfen anbieten. Als interner Ansprechpartner in 

der Gemeindeverwaltung fördert der Empfangsdienst die interkulturelle 

Kompetenz im Umgang der kommunalen Dienste mit den neuen Heraus-

forderungen, die aus dem Zuzug „fremder“ Kulturen entstehen. 

 Die lokalen Gegebenheiten in jeder Gemeinde erfordern dazu passende 

Antworten. Es ist zu empfehlen, dass jede Gemeinde ein kommunales In-

tegrationskonzept entwickelt. Die Erfahrungswerte  über die konkreten 

Bedarfs- und Problemlagen zum Leben in der Gemeinde, aber auch über 

Ressourcen und Potenziale stammen aus verschiedenen Quellen, z.B. aus 
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den Rückmeldungen des Empfangsdienstes oder von Dienstleistern und 

lokalen Vereinigungen, aus Kontakten zu Migrantenvereinigungen, usw. 

Daraus erwachsen Impulse für eine kommunale Politik der Förderung von 

Integration und Zusammenleben, die sich auch zum Aufbau einer kommu-

nalen Struktur für interkulturellen Dialog hin entwickeln kann. Die Integra-

tionsagentur der DG kann hierzu Fachwissen und Methodik beisteuern. 

Integration von Migranten kann nur gelingen, wenn ein Prozess gegenseitiger 

Annäherung zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen erfolgt. Die 

Politik hat die Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, die einen solchen Prozess 

fördern. 
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Mit der Fertigstellung des vorliegenden Konzeptvorschlags wurde ein wichtiger 

Beitrag für das Zusammenleben aller Bewohner in der Deutschsprachigen Gemein-

schaft Belgiens geliefert.  

Wie bereits im Vorwort erwähnt, bestehen die im Rahmen des Erlasses der Regie-

rung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens  aus dem Jahre 2007 unter § 2 

festgelegten Aufgaben des RESI unter anderen in: 

 e) der Behandlung der Thematik „Migration“ 

 f) der Behandlung der Thematik „Integration der ausländischen Bevölkerung 

in der Deutschsprachigen Gemeinschaft“.  

In meiner Verantwortlichkeit als derzeitige Präsidentin des RESI möchte ich mich 

abschließend bei all denjenigen bedanken, die mit großem Engagement an der Er-

stellung dieses Konzeptionspapieres beteiligt waren. Ich bedanke mich für die vie-

len Stunden, die die Mitglieder der AG „Integration“ für die Entwicklung dieses Pa-

pieres gespendet haben, für engagierte und innovative Gespräche und Diskussio-

nen und für den persönlichen Einsatz in dieses Projekt.  

 Luc Assent, Animationszentrum Ephata VoG 

 Aline Deruisseau , Sozial-Psychologisches Zentrum V.o.G. 

 Johannes Funk, OIKOS VoG 

 Julie Hardt, Förderpädagogin in einer Klasse für erstankommende Schüler 

(EAS) am Robert Schuman Institut Eupen (RSI) 

 Nadège Hilgers-Kouleikina, Dienst für Empfang der Stadt Eupen 

 Stephan Mathieu, Wirtschafts- und Sozialrat der DG 

 Tanja Mertens, Infoasyl , Rotes Kreuz Belgien 

 Achim Nahl, Beauftragter der Stadt Eupen für das Zusammenleben der 
Kulturen 

 Nathalie Peters, Zentrum für Förderpädagogik 

 Danielle Schöffers, Frauenliga 

 Christiane Villers, Miteinander Teilen 

 Véronique Wetzelaer, Empfangszentrum für Asylbewerber, Rotes Kreuz  

 Belgien 

Mit professioneller Begleitung von 

 Ali Döhler, Moderator, Bildungswerk Aachen 

 Daniele Fettweis, Lektorin, Alano Publikationsservice 

Herzlichen Dank auch allen Akteuren aus Einrichtungen und Diensten, aus Organisa-

tionen und Verwaltungen, aus Fachberufen und Ehrenamt, die ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen zu den Rastern beigetragen haben, auf deren Grundlage die Arbeits-

gruppe ihren Konzeptvorschlag entwickelt hat. 

Gezeichnet:  Gisela Wahle, Präsidentin des RESI und Geschäftsführerin der Caritas 

Gruppe VoG St. Vith 
  

7. Dank 
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Bevölkerung nach Nationalität am 1.1.2012  
    

          Total Belgier EU (27) Nicht EU 

  
 

Absolut 

Anteil  
Gesamt-
bevölkerung Absolut 

Anteil  
Gesamt-
bevölkerung Absolut 

Anteil  
Gesamt-
bevölkerung 

Amel 5459 5185 94,98 % 264 4,84 % 10 0,18 % 

Büllingen 5532 5054 91,36 % 410 7,41 % 68 1,23 % 

Bütgenbach 5731 5352 93,38 % 341 5,95 % 38 0,66 % 

Eupen 18949 16149 85,2 % 1910 10,08 % 890 4,70 % 

Kelmis 10874 6762 62,19 % 3666 33,71 % 446 4,10 % 

Lontzen 5516 4344 78,75 % 1053 19,09 % 119 2,16 % 

Raeren 10618 5379 50,66 % 5024 47,32 % 215 2,09 % 

St. Vith 9451 8780 92,90 % 497 5,26 % 174 1,84 % 

Burg Reuland 3998 3645 91,17 % 336 8,40 % 17 0,43 % 

DG 76128 60650 79,66 % 13501 17,73 % 1977 2,61 % 

 

 

 

Top 5 Nationalitäten  (außer Belgier) in der DG 

    EU   Nicht EU   

Deutschland 11 377 
Bosnien & Herze-
gowina 301 

Niederlande 759 Russland 252 

Luxemburg 195 Türkei 172 

Polen 194 Marokko 85 

Rumänien 179 Armenien 56 

 
Quelle: Direction générale Statistique et informations économique du SPF Economie   

    

8. Anhang 
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Raster für Handlungsfelder 
 
Handlungsfeld 1 Zusammenleben in Diversität 

Ansprechpartnerin Tanja Mertens – tanja.mertens@roteskreuz.be 

1. Ist-Situation  

Einleitung/Beschreibung der 

Ist-Situation 

 

 

Unsere Gesellschaft wird bunter, internationaler: In manchen Gemeinden der DG leben bis 

zu 90 Nationalitäten zusammen. Migration ist dabei kein neues Phänomen, doch erhält sie 

durch Globalisierung und größere Mobilität der Menschheit eine neue Dimension, mit der 

wir alle konfrontiert sind, als Trainer, Nachbar, Lehrer, Sozialarbeiter, Freund, Beamter, 

Jugendarbeiter oder Politiker.  

Und wir wissen spätestens seit den 80er Jahren, dass sich ein harmonisches Zusammenle-

ben nicht von alleine entwickelt, denn Diversität ist zwar spannend, bringt jedoch auch 

eine Reihe von neuen Herausforderungen mit sich (Sprachschwierigkeiten, andere Le-

bensanschauungen, Angst vor Überfremdung,…). Sprachkurse anzubieten und  Arbeit zu 

vermitteln ist zwar wichtig, reicht jedoch nicht aus, dies schützt nicht vor der Entstehung 

von Parallelgesellschaften und den damit verbundenen Problemen, wie uns das Beispiel 

der Gastarbeiter aus den 50er und 60er Jahren zeigt.  

In der DG gibt es bisher kein Konzept, wie mit dieser Diversität und ihren Herausforderun-

gen umzugehen ist. Es gibt Einzelmaßnahmen im Bereich Integration: Es gibt einige 

Sprachkurse und Initiativen, die Begegnung zwischen den Bevölkerungsgruppen fördern, 

es gibt einen Erstempfangsdienst für Neuankömmlinge bei der Stadt Eupen und eine Be-

ratungsstelle für Migranten vom Roten Kreuz. Darüber hinaus gibt es keine spezifischen 

Angebote. Migranten sind auch Bürger wie alle anderen, ihre Kinder gehen hier zur Schule, 

sie müssen ihren Lebensunterhalt verdienen, zum Arzt, zum Krankenhaus, usw. Um diesen 

Alltag bewältigen zu können, nutzen sie genau die gleichen Dienste wie Hiesige. Für Sie 

gibt es jedoch dabei einige Hürden mehr zu überwinden. (Sprache, Unkenntnis über das 

Funktionieren Belgiens, …). Dies ist eine Herausforderung sowohl für die Dienste, Behör-

den, Sozialorganisationen als auch für die Migranten. Dabei sind die zu Verfügung stehen-

den Ressourcen, um diese Hürden abzubauen unterschiedlich, und dies stellt viele Organi-

sationen vor Probleme. Sie wünschen sich dementsprechend mehr Koordination und Ver-

netzung und mehr Instrumente (Übersetzerdienstleistung, Weiterbildung, Information,… 

siehe Bedarfsanalyse) 

Andererseits gibt es auch viele engagierte Bürger, die sich privat für ein besseres Zusam-

menleben einsetzen und Migranten aktiv helfen sich hier zurecht zu finden. Es gibt jedoch 

auch viele Ängste und Befürchtungen von Überfremdung, die, wenn sie nicht aufgegriffen 

werden, einen Nährboden für Ausländerfeindlichkeit und Rassismus bilden. (siehe manche 

Leserbriefe im Grenz-Echo) 

Rechtlicher Rahmen Zuständigkeit Integration: DG. Hier jedoch kein rechtlicher Rahmen, keine Zielvorgaben,… 

Neue Gesetzgebung zur Erlangung der Belgischen Nationalität (der Abschluss eines Kurses 

für gesellschaftliche Orientierung wird als ein möglicher Beleg der sozialen Integration 

gewertet) 

Statistiken, Expertisen Expertisen: siehe verschiedene Initiativen in anderen Ländern und Regionen (Luxemburg, 

Niederlande, Deutschland, Flandern, Wallonie …)  

2. Lösungsvorschläge  

Maßnahmen 1. Wir schlagen  vor, eine Art Kompetenzzentrum Integration für die DG zu schaffen. 

Dieses Zentrum soll  Akteure vor Ort, sprich in den Diensten, Organisationen, Schulen, 
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Vereinen, Wohnvierteln, ... bei ihrer Arbeit mit diesem Zielpublikum unterstützen, be-

gleiten und das notwendige Know-how zur Verfügung stellen. Dies wäre ein Dienst 

der 2. Linie. 

Mögliche Aufgaben: 

A) Angebote für Dienste und Organisationen:  

 Begleitung bei Interkulturalisierungsprozessen 

 Organisation von Weiterbildungen 

 Koordinierung Übersetzerdienstleistung und Mediation 

 Expertise sammeln und weitergeben 

 Vernetzung Dienstleister fördern 

 Unterstützung von Integrationsprojekten (die den sozialen Zusammenhalt 

stärken) 

B) Gesellschaft 

 Entwickeln und Durchführen von Sensibilisierungsaktionen in 

Zusammenarbeit mit Migranten, Medien, Organisationen, Vereinen, 

 Unterstützung von Aktionen, die Begegnungen fördern … 

 

C) Politik 

 Beratung von Gemeinden bei der Implementierung einer lokalen 

Integrationspolitik, bei Konflikten 

 Rückmeldung an politische Ebenen über strukturelle Probleme, Hemmnisse 

im Bereich Integration 

 

2. Daneben sind jedoch auch Instrumente notwendig, die den Migranten unterstützen: 

Die Erlernung einer Landessprache ist beispielsweise unerlässlich für Integration. Da-

rauf gehen wir in einem eigenen Handlungsfeld ein. Darüber Hinaus brauchen Migran-

ten jedoch auch Informationen über das Funktionieren der Aufnahmegesellschaft.  

Es ist wichtig für Migranten zu erfahren, wie unsere Gesellschaft und unsere zwi-

schenmenschlichen Beziehungen funktionieren. Sie haben das Bedürfnis, ihr neues Le-

bensumfeld kennenzulernen und zu verstehen. Es trägt zu mehr Sicherheit im Umgang 

miteinander und zur Selbständigkeit bei. Wir regen daher die Einführung eines Orien-

tierungskurses für Neuankömmlinge in der DG an. Daneben sind viele Bereiche des 

Lebens von Migranten eng mit dem Aufenthaltsrecht verbunden. Auch hier brauchen 

Migranten weiterhin Informationen, um  ihre Rechte und Pflichten zu kennen. 

 

Kurs für gesellschaftliche Orientierung: Inhalte- Struktur- Methoden 

Struktur:  

 Dauer: 60 Stunden. Vorschlag: 2,5-3 Stunden/ Woche 

Unterrichtsprache: Deutsch (mit sehr einfachem Wortschatz) 

Referenten: Am besten wäre ein Tandem von Belgiern und Migranten. Die 

Referenten sollten daher eine gute Begleitung erfahren (belgische und nicht-

belgische Ansprechpartner), pädagogisch und interkulturell geschult sein.  

 Träger: 

in Deutschland werden Orientierungskurse sowohl von privaten als auch von 

öffentlichen Trägern durchgeführt. Bevor ein solcher Kurs angeboten werden 
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kann, muss der Träger beim Bundesamt für Migration eine entsprechende 

Genehmigung einholen.  

In Flandern werden die Kurse durch die Integrationsdienste oder in ihrem Auftrag 

durchgeführt. Dies würden wir auch hier begrüßen. 

Es sollte einen Begleitausschuss geben, der die Konzeption der Kurse erarbeitet 

und die Evaluation und Entwicklung des Angebots verfolgt. 

 

Methoden: sehr praktisch, Rollenspiele, Exkursionen, außenstehende Referenten stellen 

z.B. Dienst vor, „Belgier/innen“ sprechen über sich, … 

 

Inhalte (Vorschlag): 

 Soziale Sicherheit: Entstehung, Aufbau, Prinzip, Anlaufstellen,  

 Demokratisches Staatsgefüge: Wahlen, Sprachgemeinschaften, Zivilgesellschaft, 

Demokratie, Stellung der DG, 

 Justiz, 

 Geldwesen & Verträge abschließen (Bankkonto eröffnen, Verträge,…), 

 Gesundheit: Arztbesuch, Krankenhaus, Krankenkasse, 

 Schulsystem (Schulpflicht, Aufbau, ...), 

 Was ist eigen an unserer Kultur: Feste & Feiertage, Gewohnheiten, Bräuche, Um-

gangsformen, Kommunikation, Normen & Werte, Glaube …, 

 Beziehung zwischen den Geschlechtern, Rollen der Familienmitglieder, Frauen-

rechte, Kinderrechte, Gesetze (z.B. Scheidung, Strafbarkeit von Misshandlungen), 

 Auseinandersetzung mit der eigenen und der fremden Kultur, migrationsbeding-

te Trauerverarbeitung, 

 Freizeit vor Ort, 

 Orte der Begegnung, des interkulturellen Austausch vorstellen: z.B. Frauener-

zählcafé, Patenschaftsprojekt, Vereine, …, 

 Orientierung im Stadtteil: Wo finde ich was? (Transversales Thema), 

 Umweltschutz, Müllentsorgung. 

Zielgruppen Jeder.  

Für Orientierungskurs: alle Neuankömmlinge?  

Akteure + auf welcher Ebene jeder + Zusammenarbeit mit Gemeinden  

Ressourcen Finanzen/Akteure aus dem Erwachsenenbildungsbereich, sozialen Bereich, Europäische 

Fonds, DG,… 

Sehr konkrete Beispiele in anderen Regionen 

Koordination/Vernetzung Kompetenzzentrum DG  

3. Offen bleibende Fragen   

Probleme, für die noch keine 

Lösung 

Wer erarbeitet die Inhalte eines Orientierungskurses? Gibt es Einigkeit darüber, welche 

unsere Normen und Werte sind? Für alle Neuankömmlinge oder nur für Menschen mit 

einem Aufenthaltstitel von mehr als 3 Monaten?  

Evaluierung   
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Handlungsfeld 2 Sprache: Sprachkurse, Bedarf und Angebot 

Ansprechpartnerin Nadège Hilgers-Kouleikina - nadege.kouleikina@ eupen.be 

1. Ist-Situation 

Einleitung 

Das Erlernen der Sprache der Aufnahmegesellschaft ist für Migranten notwendig, um sich 

in der neuen Umgebung zu orientieren und Kontakte zu ihr aufzubauen. Das Zusammen-

leben der neuen und alten Belgier erfordert auf Seiten der Neuankommenden eine Inte-

grationsbereitschaft. Der wichtigste Teil davon ist in der DG das Erlernen der deutschen 

Sprache als Zweitsprache. Die Kurse „Deutsch als zweite Sprache“ sind für Erwachsene 

eingerichtet, die in ihren Heimatländern zur Schule gegangen sind. Erwachsene, die wenig 

oder keine Schulbildung mitbringen, müssen als ersten Schritt einen Alphabetisierungs-

kurs besuchen. 

Eine Sprache Belgiens zu erlernen bedeutet nicht, dass Migranten auf ihre eigene Kultur 

und Muttersprache verzichten sollen. (Quelle: „Quel type d’intégration par la langue pour 

les primo-arrivants en Belgique?»Siréas asbl) 

http://www.sireas.be/pages/spip.php?page=publications&id_article=552).  

Beschreibung der Ist-

Situation 

1. Bisher zu wenig 

Intensivkurse, am 

wenigsten ist der 

Bedarf nach 

Französischkursen 

für Anfänger 

abgedeckt.  

2. Zu wenig 

Alphabetisierungs-

kurse.  

3. Notwendigkeit des 

Erlernens der 

zweiten Landes- 

sprache für die 

Arbeitssuche. 

4. Die existierenden 

Intensivkurse sind an 

das Aufenthaltsrecht 

gekoppelt 

5. Keine offizielle 

Einstufung der 

Sprachkurse seitens 

des Ministeriums 

6. Zu wenig Kurse mit 

Kinderbetreuung 

und/oder zu 

familienfreundlichen 

Zeiten 

Die Übersicht über die Sprachkurse in den Gemeinden der DG befindet sich auf der Inter-

netseite des Erstempfangs der Stadt Eupen: 

http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-

Fluchtlinge.aspx.  

In manchen Gemeinden gibt es keine Kurse, in manchen keine Intensivkurse, in manchen 

einige Tageskurse.  

Die folgende Analyse wurde durch eine ad-hoc- Arbeitsgruppe erstellt, an der sich eine 

Mitarbeiterin des Ministeriums der DG, der Erstempfang der Stadt Eupen und der DSBE 

des ÖSHZ Eupen beteiligt hat. Angebot und Nachfrage wurden jedes halbe Jahr ab 2010 

analysiert und mit dem Bedarf der eigenen Klientel verglichen; anhand der Ergebnisse 

wurde ein zusätzlicher Kurs für Anfänger im Rahmen des FER-Projekts eingerichtet. 

 Es gibt einen oder mehrere Intensiv-Kurse in Eupen und Kelmis, keine in den an-

deren Gemeinden der DG. Als Intensivkurse bezeichnen wir Kurse, in denen min-

destens 12 Stunden pro Woche Unterricht gegeben wird.  

 Die meiste Nachfrage besteht nach einem Deutschkurs für Anfänger (21 Stun-

den/Woche), insbesondere nach der Vorqualifizierungsmaßnahme für Arbeitsu-

chende, organisiert durch die KAP in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt und 

mit der finanziellen Unterstützung von DG und Europäischem Sozialfonds. Der 

hohe Bedarf führt zu Wartelisten. 

 Am wenigsten abgedeckt ist der Bedarf nach Französischkursen für Anfänger. Bei 

dem Französischkurs der KAP werden zeitweilig  Wartelisten mit bis zu 25 Perso-

nen geführt, bei einer Aufnahmekapazität von ca. 12 Personen. Den Kurs besu-

chen Arbeitsuchende: Einheimische, Migranten aus EU- und Nicht-EU-Ländern. 

 Das Erlernen der zweiten offiziellen Sprache ist vielfach für die Arbeitssuche not-

wendig. Theoretisch können in der DG wohnende Migranten an Französischkur-

sen in Verviers teilnehmen, doch auch die Französischkurse für Migranten in Ver-

viers sind überfüllt. 

 Seit 2010 organisiert die Kulturelle Aktion und Präsenz (KAP) zwei Mal im Jahr 

als einzige Organisation in der DG offiziell anerkannte telc-Sprachprüfungen (eu-

ropäische Sprachenzertifikate). Andere Anbieter haben die Möglichkeit, ihre Teil-

nehmer gegen Bezahlung an diesen Prüfungen teilnehmen zu lassen. Vier Anbie-

ter in der DG bereiten derzeit auf telc-Prüfungen vor (Eupen: KAP und VHS; St. 

http://www.sireas.be/pages/spip.php?page=publications&id_article=552
http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-Fluchtlinge.aspx
http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-Fluchtlinge.aspx
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7. In vielen 

Sprachkursen 

werden weniger als 6 

Stunden Unterricht 

pro Woche gegeben 

8. Unsicherheit der 

Finanzierung der 

Sprachkurse 

Vith: Abendkurs KAP; Kelmis: Deutschkurs ÖSHZ-KAP; im jährlichen Roulement 

Eupen-Kelmis-St. Vith: „Start“-Kurs der Frauenliga). 

Die Kurse bei der VHS und beim Projekt „Start“ der Frauenliga sind an das Aufenthalts-

recht gekoppelt. Die Kurse der VHS sind für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge zu-

gänglich, aber nicht z. B. für regularisierte Personen. Kurse bei KAP oder „Start“ sind nur 

für Personen mit einer Arbeitserlaubnis zugänglich. Personen, die z.B. aus medizinischen 

Gründen eine Aufenthaltserlaubnis haben und nicht arbeiten dürfen, dürfen diesen Kursen 

nicht folgen. 

 Die finanzielle Lage mancher Organisatoren von intensiven Sprachkursen ist oder 

war zeitweilig derart prekär, dass sie keine Personen in die Warteliste einschrei-

ben konnten (z.B. Deutschkurs ÖSHZ-KAP in Kelmis im ersten Halbjahr 2013).  

 Die Abendkurse der Schulischen Weiterbildung (RSI Eupen, ACF Kelmis und KA 

St. Vith) befinden sich zurzeit in Umstrukturierung. Viele Personen mit Migrati-

onshintergrund geben schon nach einem Monat auf. Gründe dafür sind die Uhr-

zeiten, die sich mit den Schulzeiten der Kinder  nicht vereinbaren lassen, oder der 

Schwierigkeitsgrad der Abendkurse. Personen, die z.B. ausschließlich Primarab-

schluss besitzen, sind meistens nicht in der Lage, den Stoff der Abendkurse zu 

beherrschen.  

 Es gibt viele Kurse (Eupen und St. Vith: je 5 Anbieter) von 6 oder weniger Unter-

richtsstunden pro Woche. Zwischen den Kursen, die nicht mit dem Erhalt eines 

telc-Zertifikats abschließen, gibt es große Unterschiede bzgl. Anzahl Stunden, 

Anforderungen, Publikum. Darunter auch Preisunterschiede, und manche Kurse 

sind Migranten zu teuer.  

 Es gibt keine offizielle Einstufung der Kurse seitens des Ministeriums und des Ar-

beitsamts. 

 Manche ÖSHZ beteiligen sich im Nachhinein an den Einschreibegebühren, wenn 

die Person beweist, dass sie regelmäßig am Kurs teilgenommen hat. 

 Im Süden der DG  gibt es Kurse in St. Vith und in Manderfeld. Die Personen aus 

anderen Gemeinden sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und können 

Abendkursen in St. Vith deshalb nicht folgen.  

 Ein Anbieter (Deutschatelier für Frauen in Eupen und Kelmis und „Start“-Projekt 

in Eupen, Kelmis und St. Vith) sieht für die Kinder der Teilnehmerinnen Betreuung 

vor. Für die Deutschateliers organisiert die Frauenliga die Kinderbetreuung mit 

eigenen Ehrenamtlichen. Für eine Kinderbetreuung bei den „Start“-Kursen sucht 

die Frauenliga die Zusammenarbeit mit dem RZKB; schwierig ist hierbei, dass 

nicht genügend  Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen.  

Rechtlicher Rahmen Die Sprachkurse in der Deutschsprachigen Gemeinschaft sind zurzeit nicht verpflichtend.  

Es gibt keine offizielle Einstufung der Kurse seitens des Ministeriums und des Arbeitsamts. 

Statistiken, Expertisen Siehe Tabelle „Angebot Sprachkurse Deutsch 2013“ 

http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-

Fluchtlinge.aspx 

Bedarfsanalyse 

 

Bedarf nach Veränderung 

1. Es muss genügend Plätze in den Intensivkursen geben.  

2. Die Finanzierung der Sprachkurse muss abgesichert sein.  

3. Nicht alle Sprachkursteilnehmer streben das Sprachniveau nach den telc-Kriterien an 

http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-Fluchtlinge.aspx
http://www.eupen.be/Leben/Lebenssituationen/Erstempfang-fur-Asylanten-und-Fluchtlinge.aspx
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(z.B. ältere Migranten, Personen mit niedrigem Bildungsniveau). Die Existenz von niedrig-

schwelligen Kursen mit kleinerer Stundenanzahl ist wichtig, ihre Qualität sollte abgesi-

chert werden.  

4. Es sind mehr Alphabetisierungskurse nötig, bisher gibt es einen einzigen anerkannten, 

auf Deutsch, und keinen auf Französisch.  

5. Die Teilnehmer sollten nur einmal das gleiche Kursmodul wiederholen dürfen.  

6. Es sollte einen Auffangkurs geben für Neuankommende, die während des Schuljahrs 

bzw. Schulmoduls hinzu stoßen. 

7. Es ist wichtig, dass die Kurse praxisorientiert sind und die Integration in das Alltagsleben 

fördern. 

8. Es werden dringend mehr Kurse mit Kinderbetreuung gebraucht. 

9. Die Zulassung von Organisationen, die Sprachkurse für Migranten geben dürfen, sollte 

an gemeinsame methodische Standards in der Sprachvermittlung und  an den europäi-

schen Referenzrahmen gebunden sein. Es sollten verschiedene Niveaus angeboten wer-

den, je nach Bedarf und Sprachstand. 

Ziele 

1. Migranten, die arbeiten dürfen, müssen in der Lage sein, die deutsche Sprache so 

gut zu beherrschen, dass sie ihren Beruf ausüben können. Je nach Beruf reicht das 

telc-Zertifikat B1 in Deutsch aus. Für ein Studium  oder einen Beruf mit 

Hochschuldiplom ist  das telc-Zertifikat C1 notwendig. Für  Französisch als 

zusätzliche Sprache zu Deutsch kann A1 oder A2 ausreichen. 

2. Migranten sollen so viel Deutsch sprechen können, dass sie an der Gesellschaft 

teilhaben können. Sie sollen sich auf Deutsch unterhalten, einen Brief lesen und 

beantworten können. Das erfordert die Kompetenzen „Sprache verstehen“, 

„Sprechen“ und „Schreiben können“. 

3. Am Ende des Kurses sollten die Teilnehmer nach bestandener Prüfung ein aner-

kanntes Diplom erhalten. Teilnehmer ohne bestandene Prüfung, die regelmäßig 

teilgenommen und aktiv mitgearbeitet haben, sollten eine Bescheinigung über 

die Teilnahme bekommen.  

Kriterien für Erfolgskontrolle 

Nach den Niveaustufen telc und Resultaten der Prüfungen (Ausnahme: einige niedrig-

schwellige Kurse mit kleineren Stundenanzahl, die sich an ein gewisses Zielpublikum rich-

ten – s. oben).  

2. Lösungsvorschläge  

Maßnahmen 

 

1. Das Sprachniveau  jedes 

Sprachkursteilnehmers  muss 

definiert werden 

2. Modulare Sprachkurse mit 

einer Abschlussprüfung/Test 

Die Kurse (Deutsch und/oder Französisch) sollten verpflichtend sein für Migranten mit de-

finitiver Aufenthaltsgenehmigung. Für die Migranten mit provisorischer oder ohne gültige 

Aufenthaltsgenehmigung sollte es möglich sein, an Sprachkursen teilzunehmen.  

 1. Das Sprachniveau  jedes Sprachkursteilnehmers  muss definiert werden (z. B. mithilfe 

eines Testes).  

2. Sprachkurse sollten in Modulen strukturiert sein (z.B. von September bis Januar oder 

nach dem Trimesterplan wie bei der Lupe). Kurse, die von Ende September bis Juni keine 
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am Ende jedes Moduls 

3. Eine Zentrale für 

Sprachkurse  

4. Mehr Sprachkurse zu 

familienfreundlichen Zeiten  

5. Einrichtung von 

Selbstlernzentren 

6. Kostenlose 

sprachfördernde 

Kinderanimation für die 

Kinder unter drei Jahren  

neuen Teilnehmer mehr aufnehmen, entsprechen nicht dem Bedarf von Migranten.  

Am Ende jedes Moduls sollte eine Abschlussprüfung/ein Niveautest stattfinden.  

3. Auf Ebene der DG sollte es einen Dienst geben, der 

 Übersicht über alle Sprachkurse in der DG hat, 

 alle Sprachkursanfragen registriert, 

 Sprachkursinteressenten bei der Wahl des Kurses berät, 

 Übersicht über Anwesenheiten der Sprachkursteilnehmer hat, 

 am Ende jedes Kurses die Resultate registriert, 

 nach einem abgeschlossenen Sprachkurs die Teilnehmer zum weiterführenden 

Kurs oder zum Dienst wie DSBE weiterleitet.  

(Quelle: Konzeptpapier des DSBE des ÖSHZ Eupen).  

4. Es sollten mehr Kurse zu familienfreundlichen Zeiten (d.h. während der Schulzeiten 

der Kinder) eingerichtet werden.  

5. Die Einrichtung von Selbstlernzentren (Sprachlernprogramme auf Computer) in ver-

schiedenen Gemeinden DG ist notwendig.  

Zielgruppen Erwachsene mit Migrationshintergrund, die die deutsche/französische Sprache noch nicht 

beherrschen.  

Personen, die älter als 65 Jahre  sind, gehören auch dazu, jedoch sollten die Sprachkurse 

nicht verpflichtend für sie sein. Für Mütter mit Kindern unter drei Jahren muss es die Mög-

lichkeit geben, kostenlose sprachfördernde Kinderanimation während des Sprachkurses in 

Anspruch zu nehmen. 

Akteure + auf welcher Ebene Alle Einrichtungen, die Sprachkurse anbieten.  

Gemeinde: AG Sprachkurse in der Gemeinde Eupen (bestehend aus 3 Mitarbeitern des 

ÖSHZ Eupen, einer Mitarbeiterin der ADG und der Mitarbeiterin des Erstempfangs für 

Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge. Ziel der AG ist die Übersicht über den Bedarf 

und die Begleitung von Sprachkursteilnehmern). 

Gemeinde Kelmis: enge Zusammenarbeit und Konzertierung zwischen ÖSHZ und Frauen-

liga. 

DG: eine Mitarbeiterin der Abteilung „Soziales“ in Zusammenarbeit mit den DSBE der 

ÖSHZ macht eine Bedarfsanalyse der Sprachkurse.  

Eine Mitarbeiterin der WIB („Weiterbildung-Information-Beratung“ im Ministerium der 

DG), die Mitarbeiterin des Erstempfangs für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge 

haben  sich an der Projektarbeit „Deutschkurs für Anfänger“ (aktueller Kurs VHS) beteiligt. 

Die WIB hat zeitweilig eine Übersicht über das bestehende Angebot erstellt, und manche 

Akteure wünschen eine Fortsetzung dieser Initiative. 

Weitere Akteure auf der Ebene der DG sind der Autorin dieses Teiles des Konzeptes bisher 

nicht bekannt.  

Koordination/Vernetzung Mehr Zusammenarbeit der Gemeinden bezüglich der Sprachkurse wäre wünschenswert.  
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3. Offen bleibende Fragen   

Probleme, für die noch keine 

Lösung  

 Momentan ist nur der Bedarf an Sprachkursen bei ÖSHZ-Kunden der DSBE sta-

tistisch erfasst. Es gibt keine Dokumente, die den Sprachkursbedarf bei berufstä-

tigen Arbeitnehmern und Selbstständigen erfassen, 

 es gibt manchmal zu wenig Teilnehmer, um homogene Gruppen zu bilden (z.B. 

unterschiedliche Ausbildungsniveaus), 

 in manchen Gemeinden gibt es  zeitweilig zu wenig Teilnehmer für einen Kurs, 

 Abendkurse im Süden der DG sind  mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht er-

reichbar, 

 es gibt genügend Deutschkurse für Migranten in Aachen, aber: die Kosten der 

Sprachkurse und die Buskosten sind für viele Migranten zu hoch  (Bsp. ein einzel-

nes Modul des Deutschkurses (Niveau von A 1 bis C1) bei der Sprachenakademie 

Aachen kostet 400  Euro), 

 nicht jeder Migrant darf nach Deutschland reisen (z.B. Asylbewerber), 

 es gibt zu wenig Kurse mit Kinderbetreuung und nicht genügend Plätze bei den 

anerkannten Tagesmüttern. 
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Handlungsfeld 3 Schule und Ausbildung 

Ansprechpartner Nathalie Peters - nathalie.peters@zfp.be 

Einleitung/Beschreibung der 

Ist-Situation 

 

 

 

Sprachdefizite (Primar-, 

Sekundarbereich, ZAWM) 

 

 

 

 

 

Mangelndes Fachwissen in 

Bezug auf interkulturelle 

Pädagogik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit mit den 

Eltern gestaltet sich schwierig 

 

 

 

 

Ungleiche Verteilung von 

Schülern mit 

Migrationshintergrund auf die 

verschiedenen Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Über die Hälfte der Schüler mit Migrationshintergrund in den ostbelgischen Grund-

schulen (Kindergarten und Primarschule) weisen ein Sprachdefizit auf. In Zahlen sind 

es ca. 438 Schüler
9
. Die meisten Schüler mit Sprachdefizit besuchen die Schulen des 

Eupener und Kelmiser Raums. 

 Wenn man das Durchschnittsalter der Schüler mit Sprachdefizit errechnet (ausge-

hend von Fragebögen), dann kommt man auf ein Alter von 6,9 Jahren in der Grund-

schule. Einerseits bedeutet dies, dass es relativ wenig Quereinsteiger (mit Migrati-

onshintergrund) in den Schulen gibt und andererseits, dass viele Schüler mit Sprach-

defizit noch sehr jung sind und somit erst am Anfang ihrer Schulkarriere stehen bzw. 

den Kindergarten besuchen.  

 Schätzungen ergeben zudem, dass 60 % der Migranten-Kinder den Kindergarten be-

suchen. Eine frühe Förderung kann daher gerade dort gut ansetzen. 

 An Weiterbildungen im Bereich Sprachförderung oder interkulturelle Pädagogik ha-

ben bisher nur vereinzelt Lehrer der SGU und des RSI teilgenommen. Seit einigen Jah-

ren besteht an der AHS ein Unterrichtsmodul (30 Std.) zum Thema  „Interkulturelle 

Pädagogik“ für  angehende KindergärtnerInnen und LehrerInnen im dritten Studien-

jahr. 

 Das Extra-Stundenkapital (siehe Dekret von 2001), konnten nur wenige Schulen für 

ihre Schüler mit Sprachdefizit in Anspruch nehmen, da die meisten Schüler nicht den 

Kriterien entsprachen. Einige Schulen organisieren selbst Stützkurse und Extra-

Sprachkurse mit Lehrern in Altersteilzeit oder durch Einsatz von  Koordinationsstun-

den, bzw. durch freiwilliges Engagement der Lehrer oder mit Hilfe der Integrations-

lehrer. 

 Die Kommunikation mit den Eltern wird allgemein als problematisch angesehen. 

Zwar gibt die Hälfte der Schulleiter an, dass sie ausreichend ist, ein Viertel der Lehrer 

empfindet sie aber als unbefriedigend und einseitig. In den Gesprächen wird deutlich, 

dass man sich einen intensiveren Austausch mit den Eltern wünscht sowie einen bes-

seres Einbeziehen in den Schulalltag. 

 Die Teilnahme von Eltern mit Migrationshintergrund an Elternabenden und Veranstal-

tungen der Schule ist eher gering oder geschieht nur auf Anfrage der Schule (Eltern-

abend). Auch hier wünscht sich das Lehrpersonal mehr Integration und Partizipation. 

 Bei den Grundschulen stellt sich zunehmend die Frage nach der ungleichen Verteilung 

von Schülern mit MH auf die unterschiedlichen Schulen. Es gibt Schulen, die kaum 

Schüler mit Migrationshintergrund anziehen und andere (z.B. SGU, KAE, ECEF, CFA 

Kelmis), die im Kindergarten bereits 30-50%  Zugezogene beschulen, deren Familien-

sprache nicht Deutsch ist. Bezüglich der Sekundarschule ist es noch eindeutiger: der 

Großteil der Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten und Sprachdefiziten aus dem Eu-

pener Raum wird im RSI aufgenommen oder für Kelmis im CFA. 

 Laut Umfrage haben 136 Schüler in den Sekundarschulen ein signifikantes 

Sprachdefizit, davon besuchen 86 das RSI. 

 Erst-Ankommende Schülerklassen (EAS) gibt es in Manderfeld (Grundschule) im RSI 

und in der BS (Sekundarschule). Sie unterliegen einer starken Fluktuation, da es sich  

entweder um Schüler handelt, deren Eltern einen Antrag auf Asyl gestellt haben, und 

deren Aufenthaltsstatus also noch nicht geklärt ist, oder inoffiziell auch um EU-

                                                 
9
  Konzept zur Förderung der Integration und Sprachkompetenz von Schülern mit Migrationshintergrund in den Schulen der DG, 

ZFP, April 2012, siehe Tabelle Anhang 1 des o.g. Konzepts. 
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Schüler mit 

Migrationshintergrund und 

ihre Familien brauchen auch 

Unterstützung bei der 

sozialen Integration 

 

 

Binnenmigranten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. 

 Diese Schüler haben nicht nur einen Bedarf an sprachlicher Förderung, sie brauchen 

auch Unterstützung bei der sozialen Integration. Dies gilt innerhalb des 

Übergangsjahres in der EAS-Klasse, aber auch noch darüber hinaus. Nach den EAS-

Klassen ist in der DG keine systematische Sprachförderung vorgesehen. 

 Die Integration der Schüler mit Migrationshintergrund wird von den beiden Schulen 

mit den Übergangsklassen als unbefriedigend angegeben. Auch von rassistischen Äu-

ßerungen und gelegentlichen Übergriffen ist die Rede. Schulen mit einem erhöhten 

Prozentsatz an Kindern mit Migrationshintergrund, die aber sprachlich kein Defizit 

haben, geben an, die Integration ihrer Schüler sei ausreichend bis gut. Dieses Verhält-

nis zeigt, dass der Sprachgebrauch mit zunehmendem Alter eine größere Rolle bei 

der Integration darstellt.  

 Das ZAWM St.Vith gibt an, dass die Hälfe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

ein signifikantes Sprachproblem hat – vor allem in Bezug auf ihren Fachwortschatz. 

Es gibt zwar Nachhilfeangebote (außerhalb der regulären Schulzeit), die aber bisher 

nicht zur Sprachförderung genutzt werden. Im ZAWM St.Vith können Lehrlinge mit 

Sprachdefizit auf  Anfrage am Modul-Unterricht teilnehmen. 

 Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Eltern keine Arbeitserlaubnis haben, 

können eine Lehre beginnen, solange sie unter 18 Jahre alt sind, und diese auch wei-

terführen, wenn sie im Laufe der Lehrzeit volljährig werden. 

 Jugendliche, von denen nicht wenigstens ein Elternteil eine Arbeitserlaubnis hat, dür-

fen im Rahmen des TZU kein Praktikum machen. 

 Seit etwa 20 Jahren wird sowohl in den Schulen als auch in den Bereichen der Sozial- 

und Jugendarbeit ein wachsender Bedarf an außerfamiliärer Unterstützung bei den 

Hausaufgaben festgestellt. Aufgabenschulen/-hilfen gibt es bisher in folgenden Ge-

meinden: Eupen (Animationszentrum Ephata + Viertelhaus Cardijn), Kelmis (Haus der 

Familie/Frauenliga), St. Vith (Rotes Kreuz, Caritas), Raeren (Jugendtreff Inside in Zu-

sammenarbeit mit den Schulen Raeren, Eynatten, Hauset und Lichtenbusch) und in 

den beiden Asylbewerberzentren Manderfeld und Eupen. Allein in Eupen gibt es jähr-

lich 150-200 Anfragen für Grundschul- und Sekundarschüler. 

Bedarfsanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedarf nach Veränderung 

 Perspektivwechsel: Vielfalt als Stärke nutzen, 

 Aus- und Weiterbildung der Lehrer und Kindergärtner in Deutsch als  Zweitspra-

che (DaZ) und interkultureller Pädagogik, 

 Sprachförderung aller Schüler, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, und die ein 

Defizit aufweisen, 

 Zugang zu Übersetzer- und Mediationsdiensten ermöglichen, 

 Unterstützung der Schüler und ihrer Familien bei der sozialen Integration, ver-

stärkte Elternarbeit, 

 (mehr) Koordinationsstunden für die Lehrperson der EAS-Klasse; Möglichkeiten 

für die EAS-Klassen, auch weiterführende Maßnahmen zur Integration anzubie-

ten, 

 Sprachförderung für Jugendliche in der Ausbildung. 

Ziel sollte es sein, Schülern, 
deren Erstsprache nicht 
Deutsch ist, einen ihren Fä-
higkeiten angemessenen Bil-
dungszugang zu ermöglichen. 

Ziele 

Ziel sollte es sein, allen Schülern, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, die Befähigung zu 

sprachlicher Handlungsfähigkeit im mündlichen und schriftlichen Bereich zu geben, damit  

ein ihren Fähigkeiten angemessener Bildungszugang und eine umfassende Teilhabe am 
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Leben in der Gesellschaft ermöglicht wird. 

 

Kriterien für Erfolgskontrolle 

 Schulabschlüsse der Schüler mit Migrationshintergrund 

 Lehrbefähigungen der Schüler mit Migrationshintergrund 

2. Lösungsvorschläge  

Maßnahmen 

 

 

4 Schwerpunkte: 

1. Aus- und Weiterbildung der 

Kindergärtner und Lehrer 

 

2. Sprachförderung 

ermöglichen für alle (auf der 

Basis von Sprachstandstests) 

 

 

3. Begleitung von Eltern und 

Schülern durch soziale 

Dienste 

 

4. Unterstützung bei 

Projektentwicklung in den 

Schulen  

 

 

 

 Frühe Sprachförderung in den Kindergärten, 

 Schulung der Lehrer und Kindergärtner in interkultureller Pädagogik, Erziehung und 

Kommunikation, 

 DaZ als Unterrichtsfach in der Lehrer-Erstausbildung, DaZ als Weiterbildung, 

 systematische Sprachstandserhebungen in Kindergarten, Grundschule und 

Sekundarschule (Quereinsteiger), 

 systematische Sprachförderung aller Schüler mit Bedarf in Grundschule und 

Sekundarschule, unterrichtet von Lehrern mit Zusatzausbildung in DaZ, 

 Einführung der „Durchgängigen Sprachförderung“ in den Schulen, 

 finanzielle Unterstützung der Schulen bei dem Einsatz von Übersetzern und 

(interkulturellen) Mediationsdienstleistern, 

 Begleitung neuankommender Schüler und Eltern durch den sozialen Dienst der Schu-

le (Einführung in das Schulsystem, Orientierung und Beratung bei der sozialen In-

tegration), 

 Schaffung eines Online-Portals für Unterrichtsmaterial und Anregungen zum Thema 

Sprachförderung und Interkulturalität, 

 Erhöhung der Ressourcen für die EAS-Klassen: Flexibilität des Unterrichts, Koordina-

tionsstunden zur Organisation der  Integration in den Regelunterricht; soziale Beglei-

tung der Schüler, 

 Unterstützung von Projektentwicklungen in den Schulen zu Themen wie Mehrspra-

chigkeit, Interkulturalität, Integration, Armut, Flucht und Asyl, Elternarbeit, Erstspra-

chenunterricht  oder Angebote der Sprachförderung während der Schulferien, 

 ZAWM: gezielte Sprachförderung der Jugendlichen mit Migrationshintergrund vor der 

Aufnahmeprüfung und während der Lehrzeit bzgl. Fachwortschatz, 

 Kindern, deren Eltern keine Zeit haben oder selbst schulische Schwierigkeiten hatten, 

die Gelegenheit bieten, unter Anleitung und Kontrolle ihre Hausaufgaben zu machen. 

Die Eltern sollten im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten an den Unkosten betei-

ligt werden, eine strukturelle Absicherung der Hausaufgabenschulen sollte aber ge-

währleistet sein. 

3. Offen bleibende Fragen   

Probleme, für die noch keine 

Lösung vorliegt 

Zugang der Schüler ohne Aufenthaltsgenehmigung zu Praktika (TZU) 

Rechtlicher Rahmen  UN-Kinderrechtskonvention 

 Schulpflicht bis 18 J., verankert in der Belgischen Verfassung 

 Dekret zur Regelung des Grundschulwesens in der DG 

 Dekret zur Beschulung Erstankommender Schüler in der DG (von 2001) 
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Handlungsfeld 4 Beschäftigung 

Ansprechpartner  Stephan Mathieu - stephan.mathieu@wsr-dg.be 

1. Ist-Situation  

Einleitung/Beschreibung der 

Ist-Situation 

 

Kernaussagen: 

 

- Abhängigkeit von 

Aufenthalts- und 

Arbeitsgenehmigung; 

- Problem der 

Anerkennung von 

Diplomen und fachlichen 

Kompetenzen; 

- teils unzureichende 

sprachliche und soziale 

Kompetenzen; 

- der Anteil von Nicht-EU-

Bürgern bei den Arbeitsu-

chenden und den Teil-

nehmern von Ausbildun-

gen von Arbeitsuchenden 

ist überdurchschnittlich. 

Bei den Vermittelten Ar-

beitsuchenden ist ihr An-

teil unterdurchschnittlich. 

Migranten mit einem legalen Aufenthaltsstatut berichten immer wieder von einer Situati-

on, in der sie über Monate, teilweise Jahre beschäftigungslos sind. Diese Situation erzeugt 

oftmals das Gefühl, in der neuen Gesellschaft überflüssig zu sein. Verbunden mit der Tat-

sache, dass die Betroffenen zumeist auch noch Empfänger von Eingliederungseinkommen 

oder anderen finanziellen Hilfen sind, erzeugt dies ein Gefühl der Abhängigkeit bzw. der 

Lethargie bis hin zur Depression. Der Wunsch, zumindest einer Beschäftigung nachgehen 

zu können, die ihnen einen strukturierten Alltag und eine Aufgabe zuweist, ist bei den Mig-

ranten, vor allem zu Beginn ihres Aufenthaltes, sehr ausgeprägt. 

Aufenthaltsgenehmigung 

Das Aufenthaltsstatut (Flüchtling, Asylbewerber, vorübergehender oder langfristiger Auf-

enthalt, EU-Bürger, ....) hat Einfluss auf Fristen, Gültigkeitsdauer und Legalität eines Auf-

enthalts und somit auch auf die Möglichkeiten einer legalen Beschäftigung in Belgien. Ar-

beitsverträge können unter Umständen nur monatlich, dreimonatlich oder allgemein be-

fristet abgeschlossen werden. Dies stellt in bestimmten Situationen ein großes Vermitt-

lungshemmnis für diese Personengruppe dar. 

Arbeitserlaubnis 

Es gibt eine Vielzahl an möglichen Formen der Arbeitserlaubnis. Jede Arbeitserlaubnis ist 

immer nur dann gültig, wenn sie mit einem gültigen Aufenthaltstitel gekoppelt ist. Bei un-

klaren oder komplizierten Situationen wird auf die Beratung des kompetenten Dienstes 

(Abteilung Beschäftigung) der Deutschsprachigen Gemeinschaft zurückgegriffen, der für 

die Vergabe der Arbeitserlaubnis in der DG zuständig ist. 

Qualifizierung – Diplome 

Viele Personen ausländischer Herkunft können oft nur mündlich Informationen über ihre 

Ausbildungen und erlangten Diplomen im Heimatland geben. Dort, wo Diplome in 

Papierform vorhanden sind, stellt sich die Frage, mit welcher Qualifikation oder mit 

welchem Studienniveau es hierzulande gleichzustellen ist. Auch hier entscheidet der 

entsprechende Dienst beim Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der für die 

Gleichstellung der Diplome zuständig ist. 

Soziale Kompetenzen 

Es kann zu unterschiedlichen Auffassungen von der Wichtigkeit sozialer Kompetenzen 

kommen. Insbesondere Motivation, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, respektvolles Verhalten 

gegenüber Vorgesetzten und Kollegen/innen, Kritikfähigkeit, Körperhygiene, ... können, je 

nachdem welchen kulturellen, religiösen oder politischen Hintergrund die Personen 

haben, unterschiedlich verstanden und gelebt werden.  

Sprachliche Kompetenzen 

Je nach Arbeits- und Wirtschaftssektor variieren die Erwartungen der Arbeitgeber in Bezug 

auf die Sprachkenntnisse der Beschäftigten. Je nach Lage des Betriebes in der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft oder außerhalb wird entweder Deutsch oder Französisch als 

Erstsprache verlangt. Hier kann aber auch neben dem Problem, Anweisungen und/oder 

Sicherheitsbestimmungen des Vorgesetzten nicht zu verstehen, auch das Problem einer 

sozialen Isolation gegenüber den Kollegen entstehen, oder das „Sich selbst ausgrenzen“ 

durch Verbündung mit Kollegen, die die gleiche nicht-belgische Sprache sprechen. Es wird 

festgestellt, dass in den Betrieben der Sozialwirtschaft oft minimale Sprachkenntnisse (D 

oder Fr) ausreichen, um eine Beschäftigung zu erhalten. Dank einer positiven sozialen 

mailto:stephan.mathieu@wsr-dg.be
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Grundeinstellung des Betriebes ist die Bereitschaft, Ausländer zu beschäftigen, sehr hoch 

und die Belegschaft dem entsprechend sprachlich bunt gemischt. Nachteil ist, dass die 

Personen, die aus der Sozialwirtschaft entlassen werden, oft nicht genügend Sprach-

kenntnisse vorweisen können, um auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.  

Fachliche Kompetenzen 

Wenn kein schriftlicher Beweis oder Diplom vorhanden ist, gilt es, die mündlich mitgeteil-

ten Qualifizierungen, handwerklichen oder intellektuellen Fähigkeiten zu überprüfen 

und/oder gegebenenfalls über Ausbildung zu schulen, bzw. zu bescheinigen. Hier gilt es 

auch, über Tests, Kurse, Berufserprobungspraktika, ... usw. die fachlichen Fähigkeiten zu 

testen. Berufserfahrungen im Heimatland müssen hier zum Teil wiederholt oder vertieft 

werden, bevor fachliche Kompetenzen geltend gemacht werden können. 

Problematisch wird es auch dann, wenn erwartete Quantitäts- oder Qualitätsstandards in 

gewissen Berufssparten bei hiesigen Betrieben nicht den Standards in anderen Ländern 

entsprechen. Diese Unterschiede kann es in allen Bereichen geben, so dass die vorhande-

nen Fähigkeiten nicht immer ausreichen, um den Arbeitgeber zufrieden zu stellen. 

Ethnische Zugehörigkeit-Nationalität 

Unabhängig von Betrieben, die ganz klar keine ausländischen Bewerber einstellen wollen, 

gibt es aus Sicht der Betriebe nachvollziehbare Einschränkungen bei der Einstellung von 

Migranten. Diese Betriebe vermeiden es aus Erfahrung heraus, mehrere Arbeiter einer 

gleichen Nationalität (nicht EU) in ihrem Unternehmen zu beschäftigen, um ein gesundes 

Gleichgewicht der Sprachen und Nationen beizubehalten. Dies vermeidet die Bildung von 

homogenen Untergruppen und auch Konflikte, die aus religiösen oder politischen Diffe-

renzen entstehen können. 

Arbeitslose 

Der Anteil der Nicht-EU-Bürger in der DG ist in den letzten Jahren, vor allem ab 2010, an-

gestiegen.  Dies dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass Asylbewerber sich seit März 

2010 als (freie) Arbeitsuchende eintragen dürfen. Damit sind die Nicht-EU-Bürger bei den 

Arbeitslosen im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung deutlich überreprä-

sentiert. Allerdings dürfte auch der Anteil der Nicht-EU-Bürger an der Bevölkerung in der 

Altersgruppe 18-64 Jahren etwas höher liegen, da die Ausländer insgesamt sich stärker in 

dieser Altersgruppe konzentrieren. 

Innerhalb der Arbeitslosen stellt man allerdings fest, dass Nicht-EU-Bürger insbesondere 

bei den freien Arbeitsuchenden (die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben) und bei 

den Personen, die von einem ÖSHZ eingetragen werden, im Vergleich zu ihrem Bevölke-

rungsanteil überrepräsentiert sind. 

Dies wird auch bestätigt von den Zahlen des ONEM zu den entschädigten Arbeitslosen.  

Der Anteil an Nicht-EU-Bürgern an den entschädigten Arbeitslosen ist im Vergleich zu ih-

rem Bevölkerungsanteil in den letzten Jahren stetig angestiegen. 

Ausbildungsteilnehmer 

Bei den Arbeitslosen, die an Ausbildungen des Arbeitsamtes oder externer Partnerorgani-

sationen teilnehmen, sind die Nicht-EU-Bürger im Vergleich zu ihrem Anteil an den Ar-

beitslosen deutlich überrepräsentiert.  

Vermittlung auf Stellenangebote 

Betrachtet man die Resultate der Stellenvermittlung des Arbeitsamtes unter dem Aspekt 

der Nationalität, so stellt man fest, dass die Belgier gemessen an ihrem Anteil an den Ar-

beitslosen deutlich überrepräsentiert sind. 
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Beschäftigung 

Die ONSS-Zahlen zu den Arbeitnehmern liegen nicht nach Nationalität aufgeschlüsselt 

vor.  Rückschlüsse auf die Beteiligung von Ausländern an der Beschäftigung auf DG-Ebene 

lassen sich nur aus den Daten der BCSS (Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) ableiten, 

die allerdings nur mit relativ großer zeitlicher Verzögerung vorliegen.  Hier werden alle 

Personen erfasst, die den Behörden im Bereich der Sozialsicherheit bekannt sind. Der An-

teil Nicht-EU-Bürger an den Beschäftigten war in 2009 niedrig. 

Sozial-berufliche Eingliederung 

Der Dienst für sozial-berufliche Eingliederung (DSBE) hat den Auftrag, durch individuelle 

und gezielte Förderung die Empfänger von Eingliederungseinkommen bzw. Ausländerbei-

hilfe bei ihrer sozial-beruflichen Eingliederung zu begleiten. 

Aktuell bieten alle 9 ÖSHZ der DG einen solchen Dienst in ihrer Gemeinde an. Alle Dienste 

arbeiten in einem engen Verbund DG-übergreifend zusammen, um die Arbeitsmethoden 

aufeinander abzustimmen und gemeindeübergreifend anfallende Themen zu besprechen. 

Der Dienst für sozial-berufliche Eingliederung arbeitet in 2. Linie. Nach Klären des Anrech-

tes auf Eingliederungseinkommen bzw. Ausländerbeihilfe durch den allgemeinen Sozial-

dienst finden die zu begleitenden Personen, die bereit für eine sozial-berufliche Eingliede-

rung sind, den Weg in den DSBE. Aufgabe des Dienstes ist es, einerseits diese Personen 

durch intensive Begleitung und gegebenenfalls durch spezifische Ausbildung und Qualifi-

kation auf den hiesigen Arbeitsmarkt vorzubereiten, andererseits den jüngeren Menschen 

diesen Weg über eine Lehre oder ein Studium zu ermöglichen. 

Partnerorganisationen: 

Um den oben beschriebenen Auftrag durchzuführen, ist der DSBE auf die Zusammenar-

beit mit anderen Diensten, Einrichtungen und Vereinigungen angewiesen: 

Hierzu zählen u.a. die DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderung), das ADG (Arbeits-

amt der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit Arbeitsberatung, -vermittlung und Ausbil-

dungsangebot), die Vorschaltmaßnahmen (z.B. Cardijn, Siebdruckatelier der CAJ, Caritas 

Gruppe), die Integrationsprojekte (z.B. Work&Job - qualifizierende Ausbildung im Bereich 

Holz, Eisen, Garten der VoG ProAktiv, SOBAU), die VHS und die KAP ( als Partner in der 

Durchführung von Kursen zum Bewerbungstraining auf dem ersten Arbeitsmarkt oder 

Sprachkursen), Frauenliga (Sprach- und Integrationstraining, berufliche Orientierung, 

Kompetenztraining), Betriebe der Sozialökonomie (BISA, RCYCL, SOS Hilfe, Caritas Grup-

pe, SOBAU ... usw.), Betriebe aus der Privatwirtschaft, u.v.m. 

Arbeitsinstrumente, -methode: 

Über das Gespräch wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut; wichtige Informationen die 

Person betreffend werden erfasst. Ein Profil wird erstellt. Mit der Person wird eine erste 

Zielvereinbarung ausgearbeitet und vereinbart. Hierbei stehen vor allem die Fähigkeiten 

und/oder Grenzen der Person im Mittelpunkt, das Selbstvertrauen wird gestärkt. Das 

erarbeitete Projekt kann in einer der folgenden Formen umgesetzt werden: 

Vorschaltmaßnahme / Integrationsprojekt / Sprachkurs / Lehre oder Studium / 

Weiterbildung/ qualifizierende Ausbildung / Berufseinstiegsmaßnahme / innerbetriebliche 

Ausbildung / Artikel 60§7-Arbeitsvertrag / Arbeitsbeschaffende Maßnahme des 

Landesamtes für Arbeitsbeschaffung (LfA = ONEM) / Arbeitsvertrag... 

In regelmäßigen Auswertungen werden die zu erreichenden Teilziele überprüft, geknüpft 

an Erfolgen oder Misserfolgen analysiert und bei Bedarf neu gesteckt, das Fernziel gege-

benenfalls neu überdacht. 

Bedarfsanalyse 

 

Bedarf nach Veränderung 

Problematisch bleibt die Anerkennung von ausländischen Diplomen, was dazu führt, dass 
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Kernaussagen: 

 

- Im Ausland erworbene 

Diplome und formell 

bzw. nicht formell 

erworbene Kompetenzen 

müssen nutzbar gemacht 

werden. 

- Die gesetzlichen und 

gesellschaftlichen 

Anforderungen in der DG 

müssen besser vermittelt 

werden. 

- Allen Migranten müssen 

alle Wege in einen Beruf 

offen stehen. 

wertvolle Kompetenzen dem hiesigen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Während 

auf dem privaten Arbeitsmarkt der Nachweis praktischer Fähigkeiten eventuell noch aus-

reichen kann, muss im öffentlichen Dienst das entsprechende Diplom zwingend vorhan-

den sein. Es entstehen aber auch Verständigungsprobleme in Bezug auf die Gesetzgebung 

(Diplome, die nicht gleichwertig sind, fehlender Nachweis der Betriebsführungskenntnis-

se). Von fundamentaler Bedeutung sind ausreichende Sprachkenntnisse. 

Für Niedrigqualifizierte Arbeitsuchende fehlt es an entsprechenden Beschäftigungsmög-

lichkeiten. 

Integrationsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sind nur gewissen Kategorien von Migran-

ten zugänglich. Die anderen, welche die rechtlichen Kriterien (siehe Anhang) zur Erteilung 

einer Arbeitserlaubnis (noch) nicht erfüllen, verlieren wertvolle Zeit und sind zum „Nichts-

tun“ gezwungen. Dies muss unbedingt verhindert werden. Es besteht in diesem Fall die 

Gefahr, dass die Migranten in die Schwarzarbeit abrutschen. Selbst jugendliche Migran-

ten, die nach erfolgreichem Abschluss einer Lehre über keine entsprechende Aufenthalts- 

und Arbeitsgenehmigung verfügen, dürfen trotz oftmals vorliegenden Angeboten keine 

Arbeitsstelle annehmen. Die Arbeitserlaubnis C ermöglicht zwar theoretisch die Erwerbs-

tätigkeit, doch schreckt die Unsicherheit des mit dieser Arbeitserlaubnis verbundenen Sta-

tuts die Arbeitgeber von der Einstellung betroffener Personen ab. 

Um sich selbstständig zu machen, bedarf es für Nicht-EU-Bürger einer Berufskarte. Die 

Beantragung einer Berufskarte hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B. der Art der 

Aufenthaltsgenehmigung ab. Diese Umstände sind den Migranten nicht immer deutlich 

bekannt. 

Generell ist eine möglichst frühzeitige Einbindung von Migranten in eine Beschäftigung 

auf dem ersten Arbeitsmarkt wünschenswert. Falls dies nicht möglich ist, sollten sie an 

sozial-beruflichen Integrationsmaßnahmen teilnehmen können. 

Ziele 

 im Ausland erworbene Diplome und formell bzw. nicht formell erworbene 

Kompetenzen besser würdigen und nutzbar machen, z.B. durch eine Art 

Kompetenzpass. Ideal wäre eine Qualifizierung hin zu Vollabschlüssen. Als 

Querschnittaufgabe müssen sie durch Angebote zur Verbesserung der 

Sprachkompetenz, EDV-Kenntnis und Qualifizierungsprogramme erweitert 

werden, 

 die gesetzlichen und gesellschaftlichen Anforderungen in der DG besser 

vermitteln, 

 die Anzahl zum „Nichts-tun“ gezwungener Migranten muss auf ein Minimum 

verringert werden, 

 die belgische (föderale, regionale, gemeinschaftliche und kommunale) 

Gesetzgebung im Bereich Arbeitsmarkt, Diplomanerkennung und 

Selbstständigkeit, muss besser vermittelt werden, 

 alle Migranten müssen ein Praktikum absolvieren können, 

 alle Migranten müssen eine duale Ausbildung absolvieren können. 

Kriterien für Erfolgskontrolle 

 Ebene 1: Aktuelle Anzahl vorhandener Plätze in Ausbildungsprojekten oder bei 

Lehrstellen und aktuelle Anzahl von Migranten in einer Beschäftigung, 

 Ebene 2: Steigende Anzahl  von Migranten in einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung oder in einem Ausbildungsverhältnis, 

 Ebene 3: Steigende Anzahl von Migranten in Vorschaltmaßnahmen, 

Integrationsmaßnahmen, usw. 
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2. Lösungsvorschläge  

Maßnahmen 

 

Kernaussagen: 

 

- Es sollte ein Art Integrati-

onsagentur geschaffen 

werden, die ein Netzwerk 

für Personen, die mit Mig-

ranten arbeiten, schafft, 

Hilfestellung und Ausbil-

dung für diese Personen 

anbietet und die Arbeit der 

bestehenden Dienste und 

Organisationen koordi-

niert.  

- Sprach- und Integrations-

kurse sowie Beschäfti-

gungsprogramme und Be-

rufsausbildungen verschie-

denster Art sollten allen 

Migranten zugänglich ge-

macht werden. 

 Ausbildungen zur interkulturellen Kompetenz für Personen, die beruflich mit 

Migranten arbeiten, anbieten, 

 den Einrichtungen zur sozial-beruflichen Eingliederung Kompetenzzentren mit 

integralen Unterrichtsangeboten (Sprachen, interkulturelles Lernen, 

Grundschulfähigkeiten,…) angliedern, 

 die Neuankömmlinge systematisch und wiederholt über das Funktionieren 

Belgiens informieren (Sozialsystem, Gesundheitswesen, Schulsystem,…), 

 das Partnerschaftsmodell intensivieren und professionalisieren, 

 mehr Austauschmöglichkeiten für Menschen schaffen, die mit Migranten 

arbeiten. Hier können Problemfälle anonym diskutiert werden, 

 das Angebot und die zur Verfügung stehenden Mittel für schriftliche und 

mündliche Übersetzungen erhöhen, 

 eine für alle Migranten und für Personen, die mit Migranten arbeiten, offene 

Mediationsstelle schaffen, 

 prüfen, ob der Einsatz von interkulturellen Mediatoren auch im nicht-

medizinischen Bereich möglich ist, 

 bereits bestehende Unterstützungsmöglichkeiten durch bessere Informationen 

über existierende Hilfen oder die Zuteilung einer Referenzperson, welche den 

Migranten orientieren kann, effektiver nutzen (z.B. nach dem Modell des Case-

Management), 

 die Koordination zwischen den verschiedenen Hilfsangeboten verbessern und die 

Kommunikation zwischen den Akteuren verstärken, 

 die Kurse und Beschäftigungsprogramme für alle Kategorien von Migranten 

zugänglicher machen, 

 spezielle Sprach- und Integrationskurse mit Schwerpunkt Arbeitsmarktintegrati-

on schaffen (auch speziell für Frauen). Vor dem Hintergrund der neuen Regelung 

der Zumutbarkeit von Ausbildungen für Arbeitsuchende muss das Angebot von 

Sprachausbildungen auch ausreichend sein. 

 Die Anzahl Ausbildungsplätze im Bereich der sozial-beruflichen Integration 

erhöhen, 

 Ausbildungsplätze zur sozial-beruflichen Integration bei den privaten 

Arbeitgebern schaffen (inkl. besonderer Begleitung und Subventionierung), 

 das Mismatch bei der Lehrstellenbesetzung durch rechtliche Öffnung der dualen 

Ausbildungen für alle Kategorien von Migranten beheben, 

 Praktika für alle Schüler zugänglich machen, 

 ein Netzwerk für Unternehmer mit Migrationshintergrund schaffen, 

 Fahrschulangebote speziell für Migranten schaffen, 

 standardisiert Kompetenzen der Migranten testen, bevor diese sich bei 

Arbeitgebern bewerben, 

 Instrumente zur  Validierung formaler und informeller Kompetenzen schaffen. 

Zielgruppen  Arbeitnehmer und Arbeitsuchende mit Migrationshintergrund, 

 Schüler und Auszubildende, 

 kommerzielle und nicht-kommerzielle Arbeitgeber des öffentlichen und privaten 

Sektors, 

 die zuständigen Dienste und Organisationen, 

 die politischen Entscheidungsträger. 

Akteure + auf welcher Ebene Einrichtungen: die mit Migranten arbeitenden Organisationen (Interessenvertretungen, 

soziale Einrichtungen, Anbieter von Kursen, Betriebe zur sozial-beruflichen Eingliederung 
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…), die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen. 

Gemeinde: die DSBE. 

DG: das MDG, das ADG, das Unterrichtswesen, das IAWM. 

Ressourcen Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, um die Integration in den Arbeitsmarkt zu unter-

stützen. Diese sind allerdings nicht spezifisch auf die Kategorie der Migranten zugeschnit-

ten, sondern richten sich an alle Arbeitsuchenden. Außerdem sind die Integrationsmaß-

nahmen nur gewissen Kategorien von Migranten zugänglich. Erschwerend wirkt, dass gut 

ausgebildete Migranten mit anerkannten Berufen für niedrigqualifizierte Stellen manch-

mal als überqualifiziert angesehen werden und damit eine Chance zur Einstellung verpas-

sen. Bei den BVA-Verträgen besteht das Problem, dass sie Personen, die außerhalb der DG 

wohnen, und die nie gearbeitet haben und demnach kein Arbeitslosengeld beziehen, nicht 

zugänglich sind. 

Auch die Betriebe der Solidarwirtschaft und bestimmte ESF-Programme bieten 

Ressourcen an. 

Koordination/Vernetzung Einbindung der sozial-beruflichen Integration von Migranten in das Regionale 

Entwicklungskonzept (REK) 

Anhang  

Rechtlicher Rahmen Regularisierung des Aufenthalts durch Erhalt einer Arbeitserlaubnis: Das Verfahren 

zum Erhalt dieser Arbeits- und Beschäftigungserlaubnis ist im Königlichen Erlass vom 7. 

Oktober 2009 bezüglich der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer festgelegt wor-

den. Der ausländische Staatsbürger, der für ein entsprechendes Verfahren in Frage 

kommt, erhält vom Ausländeramt ein Einschreiben, in dem vermerkt ist, dass ihm ein Auf-

enthalt gewährt wird unter Vorbehalt des Erhalts einer Arbeitserlaubnis B (Anweisung 

vom 19. Juli 2009). Diese Form der Regularisierung war nur im Zeitraum vom 

15.09.2009 bis zum 15.12.2009 möglich. 

 

Arbeits- und Beschäftigungserlaubnis B  

Grundsätzlich gilt: 

 Die Beschäftigungserlaubnis wird auf Anfrage eines Arbeitgebers erteilt, wenn es 

nicht möglich ist, unter den Arbeitnehmern auf dem europäischen Arbeitsmarkt 

einen Arbeitnehmer zu finden, der dazu geeignet ist, mittels einer angemessenen 

beruflichen Ausbildung, die betreffende Stelle auf befriedigende Weise und bin-

nen einer annehmbaren Frist zu bekleiden. 

 Belgien hat mit dem Herkunftsland des Arbeitnehmers ein internationales Ab-

kommen bzgl. der Beschäftigung von Arbeitnehmern abgeschlossen. Belgien hat 

ein entsprechendes Abkommen mit Algerien, Bosnien und Herzegowina, Kroa-

tien, Mazedonien, Marokko, Serbien, Montenegro, Tunesien und der Türkei. 

 Die Arbeitserlaubnis B kann für maximal 12 Monate ausgestellt werden. Sie ist 

sowohl an den Arbeitgeber als auch an den Beruf gebunden und kann erneuert 

werden. 

 

Abweichungen:  

Die Arbeitsmarktsituation wird bei der Erteilung der Beschäftigungserlaubnis nicht 

berücksichtigt, wenn es sich um folgende Arbeitnehmer handelt:  

 Hochqualifiziertes Personal 

- Bei einer Beschäftigung von maximal 4 Jahren muss das jährliche Ein-

kommen mindestens 37.721 EUR betragen. 

- Bei einer unbefristeten Beschäftigung, die nicht im Rahmen einer Ent-
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sendung erfolgt, muss das jährliche Einkommen mindestens 62.934 EUR 

betragen, 

 Direktionspersonal, insofern das jährliche Einkommen mindestens 62.934 EUR 

beträgt, 

 Forscher und Gastprofessoren für eine maximale Beschäftigungsdauer von 4 Jah-

ren, 

 Fachtechniker, die durch einen Arbeitsvertrag an einen im Ausland ansässigen 

Arbeitgeber gebunden bleiben und nach Belgien kommen, um während eines 

Zeitraums von höchstens 6 Monaten Montagearbeiten und Inbetriebsetzung   

oder Reparatur einer im Ausland von ihrem Arbeitgeber hergestellten oder 

gelieferten Anlage vorzunehmen, 

 Arbeitnehmer, die durch einen Arbeitsvertrag an einen im Ausland ansässigen 

Arbeitgeber gebunden bleiben und an einer spezifischen beruflichen Ausbildung 

in einer belgischen Firma im Rahmen eines Ausbildungsvertrags teilnehmen, der 

zu einem zwischen dieser belgischen Firma und einer ausländischen Firma abge-

schlossenen Kaufvertrag gehört, insofern die Dauer dieser Ausbildung 6 Monate 

nicht überschreitet, 

 Berufssportler und Trainer, insofern das jährliche Einkommen mindestens 69.400 

EUR beträgt, 

 Unterhaltungskünstler,  insofern das jährliche Einkommen mindestens 31.467 

EUR beträgt, 

 Ehepartner und Kinder des ausländischen Staatsangehörigen, dessen Aufent-

haltsrecht auf die Gültigkeit seiner Arbeitserlaubnis oder seiner Berufskarte be-

grenzt ist, 

 Personen, die über einen Daueraufenthalt EG in einem anderen EU-Land verfü-

gen, insofern sie in einem Beruf beschäftigt werden sollen, der auf der Liste der 

kritischen Berufe steht, 

 Praktikanten, 

 Au-Pair-Jugendliche. 

 

Befristete Arbeitserlaubnis C  

Artikel 17 des Königlichen Erlasses vom 9. Juni 1999 enthält eine erschöpfende Aufzählung 

der Personen, die für eine Arbeitserlaubnis C in Frage kommen. Es handelt sich um be-

stimmte Kategorien von Personen, die sich bereits – aus anderen Gründen als die der Be-

schäftigung – in Belgien aufhalten. Sie müssen also, bevor sie für eine Arbeitserlaubnis C in 

Frage kommen, nachweisen, dass sie über ein gültiges Aufenthaltsdokument verfügen, 

das durch eine belgische Behörde ausgestellt wurde. Eine Arbeitserlaubnis C 

kann folgenden Personen gewährt werden: 

  Asylbewerber  

- Ausländischen Staatsangehörigen, die nach dem 31. Mai 2007 einen 

Asylantrag eingereicht haben und die sechs Monate nach Einreichen des 

Asylantrags noch keine Entscheidung vom Generalkommissar für Flücht-

linge und Staatenlose erhalten haben, bis Ihnen dessen Entscheidung 

notifiziert wurde, oder im Falle eines Einspruchs, bis die Entscheidung 

des Rates für Ausländerstreitsachen notifiziert wurde (KE 22.12.2009 

(B.S. 12.01.2010));  

- ausländischen Staatsangehörigen, die vor dem 1. Juni 2007 einen Asylan-

trag eingereicht haben und deren Antrag entweder annehmbar erklärt 

wurde oder über den keine Entscheidung bezüglich der Annehmbarkeit 

getroffen wurde, bis eine Entscheidung über die Berechtigung ihrer An-
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frage der Anerkennung des Flüchtlingsstatus durch den Generalkommis-

sar, oder, im Falle eines Einspruchs, durch den Rat für Ausländerstreitsa-

chen getroffen wurde (KE 22.12.2009 (B.S. 12.01.2010)), 

 ausländischen Staatsangehörigen, denen ein Aufenthalt im Rahmen eines sub-

sidiären Schutzstatuts gewährt wurde, 

 ausländischen Staatsangehörigen, die im Rahmen der Bekämpfung des Men-

schenhandels im Besitz einer vorläufigen Aufenthaltserlaubnis (Eintragungsbe-

scheinigung Muster A) sind, 

 ausländischen Staatsbürgern, die eine Genehmigung oder Erlaubnis für einen 

Aufenthalt von begrenzter Dauer erhalten haben, wenn die Möglichkeit einer 

Aufenthaltsgenehmigung für unbegrenzte Dauer ausdrücklich in einer Gesetzes- 

oder Verordnungsbestimmung oder in einer Richtlinie vorgesehen ist, außer 

wenn diese Aufenthaltsgenehmigung im Hinblick auf die Ausübung einer selbst-

ständigen Berufstätigkeit ausgestellt wurde, 

 Personen, denen der Aufenthalt aus humanitären oder medizinischen Gründen 

gewährt wurde. Die Verlängerung des Aufenthalts muss der Bedingung unterlie-

gen, einer effektiven Beschäftigung nachzugehen (Artikel 9bis oder 9ter des Auf-

enthaltsgesetzes vom 15. Dezember 1980),  

 ausländischen Staatsbürgern, die das Anrecht auf Aufenthalt aufgrund einer Fa-

milienzusammenführung geltend machen während der Dauer der Überprüfung 

des Antrags auf Anerkennung des Aufenthaltsrechts, 

 Studenten, die sich rechtmäßig in Belgien aufhalten, und die an einer Unter-

richtsanstalt in Belgien eingeschrieben sind für die Teilnahme an einem Unterricht 

mit vollständigem Lehrplan, für Arbeitsleistungen außerhalb der Schulferien, so-

fern ihre Beschäftigung nicht mehr als 20 Stunden pro Woche beträgt und mit ih-

rem Studium vereinbar ist, 

 dem Ehepartner eines Staatsbürgers aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, 

wenn dieser Staatsbürger aus dem Europäischen Wirtschaftsraum seit mindes-

tens einem Jahr mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in Belgien beschäftigt ist. 

Unbefristete Arbeitserlaubnis A 

Die Arbeitserlaubnis A ist eine Arbeitserlaubnis auf unbestimmte Zeit. Sie ist für alle gegen 

Lohn ausgeübten Berufe und bei jedem Arbeitgeber in Belgien gültig.  

Der Antrag auf Erhalt der Arbeitserlaubnis A muss in der Region bzw. Gemeinschaft ge-

stellt werden, wo der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat.  

Die unbefristete Arbeitserlaubnis „A“ kann nur aufgrund persönlich geleisteter Arbeitsjah-

re erteilt werden.  

Die Arbeitserlaubnis „A“ wird dem ausländischen Staatsangehörigen erteilt, der nach-

weist, dass er in einem maximalen Zeitraum von zehn Jahren legalen und ununterbroche-

nen Aufenthalts, der der Einreichung des Antrags unmittelbar vorausgeht, vier Arbeitsjah-

re mit einer Arbeitserlaubnis „B“ geleistet hat. Darüber hinaus muss der Antragsteller be-

legen, dass er effektiv während dem erforderlichen Zeitraum gearbeitet hat. Zeiträume 

vollständiger Arbeitsunfähigkeit infolge einer Berufskrankheit, eines Arbeits- oder eines 

Wegeunfalls während einer regulären Beschäftigung bei einem in Belgien ansässigen Ar-

beitgeber werden jedoch mit Arbeitszeiträumen gleichgesetzt.  

Die Frist von vier Arbeitsjahren wird für Staatsangehörige von Staaten, mit denen Belgien 

durch internationale Abkommen beziehungsweise Vereinbarungen in Angelegenheiten 

der Beschäftigung von Arbeitnehmern verbunden ist, auf drei Jahre reduziert. Wenn der 

Ehepartner oder die Kinder des ausländischen Staatsangehörigen sich legal zusammen 

mit ihm in Belgien aufhalten, wird die Frist von vier Jahren ebenfalls auf drei Jahre redu-

ziert. Beide Bedingungen sind kumulierbar. Je nach persönlicher Situation müssen sie also 
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mindestens zwei und maximal vier Arbeitsjahre vorweisen können.  

Im Gegensatz hierzu werden bestimmte Arbeitsjahre sowie bestimmte Aufenthaltserlaub-

nisse nicht für den Erhalt der Arbeitserlaubnis „A“ berücksichtigt.
10

 

Blue card - provisorische Arbeitserlaubnis 

Die europäische Blue card ist eine spezielle Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für hochqua-

lifiziertes Personal aus Nicht-EU-Staaten. Sie besteht seit September 2012. Die Blue card 

wird nicht anstatt sondern neben der bereits bestehenden Arbeits- und Beschäftigungser-

laubnis „B“ für hoch qualifiziertes Personal eingeführt. Es handelt sich also um zwei parallel 

laufende Systeme, jedes mit seinen eigenen Merkmalen. 

 

Bedingungen zum Erhalt der europäischen Blue card 

Um für die europäische Blue card in Betracht zu kommen, muss der ausländische 

Arbeitnehmer: 

 eine hohe berufliche Qualifikation aufweisen, die durch ein Hochschuldiplom 

belegt ist (Mindeststudiendauer: 3 Jahre), 

 entweder einen unbefristeten Arbeitsvertrag oder einen Arbeitsvertrag für 

mindestens ein Jahr vorlegen, 

 den Beweis eines Bruttojahresgehaltes in Höhe von 49.995 EUR erbringen. 

 

Vorteile 

Die europäische Blue card bietet dem Arbeitnehmer zusätzliche Vorteile bezüglich der 

innereuropäischen Mobilität. 

Bei Erhalt ist die Karte lediglich in dem Ausstellungsland gültig. Nach 18 Monaten erlaubt 

die Karte ihrem Inhaber, sich während 3 Monaten mit seiner Familie frei im Schengener 

Raum zu bewegen. Auch hat der Inhaber der Blue card nach 18 Monaten die Möglichkeit, 

in einem anderen EU-Land eine Arbeit anzunehmen. Er muss dazu natürlich entsprechend 

der Gesetzgebung dieses Landes eine neue Blue card beantragen. 

Zur Erlangung des Statuts des Daueraufenthalts-EG benötigt ein Nicht-Eu-Bürger generell 

5 Jahre legalen und ununterbrochenen Aufenthalt. Der Inhaber der Blue card kann zum 

Erlangen der obligatorischen 5 Jahre seine Aufenthalte mit Blue card in verschiedenen EU-

Ländern kumulieren. 

 

Gültigkeitsdauer, Verlängerung und Erneuerung 

Die Gültigkeitsdauer der europäischen Blue card zählt 2 Perioden: eine erste von 13 

Monaten, einmal erneuerbar, gefolgt von einer Periode von 3 Jahren. 

Nach der ersten Periode von 13 Monaten muss die Karte erneuert werden. Dazu muss der 

Beweis erbracht werden, dass der Arbeitgeber eine neue provisorische Arbeitserlaubnis 

erhalten hat. Diese Erneuerung ist ebenfalls 13 Monate gültig. 

Nach dieser 2. Periode wird die Karte für weitere 3 Jahre verlängert, wenn der Beweis 

erbracht ist, dass der Arbeitnehmer weiterhin unter den gleichen Bedingungen arbeitet. 

Nach 5 Jahren kann der Arbeitnehmer das Statut des Daueraufenthalts-EG beantragen. 

Gemäß der EU-Richtlinie ist während den ersten beiden Jahren der Erteilung der Blue card 

vorgesehen, dass: 

 jeglicher Arbeitgeberwechsel vom Erhalt einer neuen provisorischen 

Arbeitserlaubnis abhängt, 
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 die Erneuerung der Blue card von der Erteilung einer neuen provisorischen 

Arbeitserlaubnis an den Arbeitgeber abhängt, 

 der Arbeitgeber verpflichtet ist, sowohl bei Auflösung des Arbeitsvertrages als 

auch bei Abänderung der Beschäftigungsmodalitäten, die zuständigen regiona-

len Behörden zu informieren. 

Antragsverfahren 

Der belgische Arbeitgeber beantragt bei der für seinen Firmensitz zuständigen Behörde 

die provisorische Arbeitserlaubnis.
11

 

Die DSBE 

Die DSBE begleiten auch Personen mit Anspruch auf Ausländerbeihilfe. Rechtsgrundlage 

für Personen unter 25 Jahren ist der mit dem Gesetz vom 26/05/2002 geschaffene Vertrag 

zur sozialen Eingliederung (VSE). Die Begleitung beschränkt sich aber nicht auf diese Al-

tersklasse.
12

 

Selbstständigkeit 

Um sich selbstständig zu machen, müssen Nicht-EU-Bürger über eine Berufskarte verfügen. 

Dabei gelten folgende Anforderungen: 

 Sie müssen über ein Aufenthaltsrecht verfügen, 

 wenn Sie nicht darüber verfügen, müssen Sie dieses Recht gleichzeitig mit Ihrer 

Berufskarte bei der entsprechenden diplomatischen oder konsularischen Vertre-

tung beantragen, 

 die rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der Tätigkeit, müssen 

eingehalten werden, 

 Ihr Projekt muss für Belgien Vorteile bieten. 

Diese Vorteile werden in Form des wirtschaftlichen Nutzens gemessen, d. h.: Beantwor-

tung eines wirtschaftlichen Bedürfnisses, Schaffung von Arbeitsplätzen, nützliche Investi-

tionen, wirtschaftliche Auswirkungen auf die auf belgischem Staatsgebiet ansässigen Un-

ternehmen, Öffnung für den Export, innovative Tätigkeiten oder Spezialisierung. Diese 

können auch unter Einbeziehung des sozialen, kulturellen, künstlerischen oder sportlichen 

Nutzens bewertet werden.
13

 

Zusammenarbeitsabkommen vom 6. November 2013 zwischen dem Föderalstaat, den 

Regionen und den Gemeinschaften bezüglich der aktiven Begleitung und Betreuung 

von Arbeitslosen  

Artikel 21 - Der Föderalstaat wird die Texte zur Regelung der Arbeitslosigkeit wie folgt an-

passen: (...)  

2° In den Kriterien für eine zumutbare Arbeitsstelle laut Ministeriellem Erlass vom 26. No-

vember 1991 wird ausdrücklich festgehalten worden, dass eine Ausbildung in einer ande-

ren Landessprache eine zumutbare Ausbildung ist, wenn die Arbeitslosen:  

• im deutschsprachigen Teil des Landes leben und die dortigen Verkehrssprachen nicht 

beherrschen;  

• aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Kompetenzen eine Arbeit in einer Region suchen, 

deren Verkehrssprache sie nicht beherrschen. 

Statistiken Expertisen Arbeitslose 

Der Anteil der Nicht-EU-Bürger an den Arbeitslosen in der DG betrug 2011 im Schnitt 
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10,0%. Damit sind die Nicht-EU-Bürger bei den Arbeitslosen deutlich überrepräsentiert, 

wenn man als Referenz ihren Anteil von 2,1 % bei der Bevölkerung nimmt.  Erweitert man 

das Kriterium von der Nationalität auf den Aspekt Herkunftsland und Muttersprache, so 

erweitert sich die Gruppe der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund auf etwa 20 % aller 

Arbeitslosen. 

2011 stellten die Nicht-EU-Bürger durchschnittlich 44 % der freien Arbeitsuchenden und 

46 % der von einem ÖSHZ abhängigen Arbeitslosen.  Auf der anderen Seite stellen sie nur 

4 % der Anwärter auf Arbeitslosengeld. 

2011 waren 5,2 % der entschädigten Arbeitslosen in der DG Nicht-EU-Bürger. 2007  betrug 

der Anteil noch 3,8 %. 

Betrachtet man alle Personen, die eine Lohnersatzleistung vom ONEM bekommen (d.h. 

inklusive Frühpensionierte, Freigestellte, Kurzarbeiter usw.), dann machen die Nicht-EU-

Bürger jedoch nur 3,2 % aus. 

Ausbildungsteilnehmer 

Bei den Arbeitslosen, die an Ausbildungen des Arbeitsamtes oder externer Partnerorgani-

sationen teilnehmen, stellen die Nicht-EU-Bürger rund 15 % der Teilnehmer.  Den höchs-

ten Anteil erreichen sie bei den Sprachkursen (70 %), der Ausbildung zur Reinigungsfach-

kraft und den Integrations- und Vorschaltmaßnahmen. 

Vermittlung auf Stellenangebote 

Betrachtet man die Resultate der Stellenvermittlung des Arbeitsamtes unter dem Aspekt 

der Nationalität, so stellt man fest, dass 86 % der Vermittlungen mit Personen, die dem 

Arbeitsamt bekannt waren, auf Belgier entfielen (2010). Ca. 8 % entfielen auf deutsche 

Staatsbürger, 3 % auf andere EU-Bürger und 3 % auf Nicht-EU-Bürger.   

Beschäftigung 

2008 waren nur 1,5 % der Beschäftigten (Arbeitnehmer und/oder Selbstständige) aus der 

DG Nicht-EU-Bürger.  Dieser Anteil ist damit ähnlich niedrig wie in Flandern (1,5 %) und 

der Wallonie (1,2 %). 

Umgekehrt ist der Anteil der Nicht-EU-Bürger bei den Empfängern des Integrationsein-

kommens in der DG mit 35 % und Flandern mit 39 % besonders hoch (Wallonie 22 %).
14
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Handlungsfeld 5.1 Gesundheit: Vorsorge, Schwangerschaftsbegleitung, Kinderpflege  

Ansprechpartner (5.1.-5.4) Aline Deruisseau –  a.deruisseau@spz.be 

Achim Nahl –  achim.nahl@skynet.be 

1. Ist-Situation 

Erfahrungswerte des Dienstes für 

Kind und Gesundheit   

 

 SWS - Schwangerschaftsbegleitung – Medizinische Vorsorge  

In der Begleitung der Schwangeren (über den Fonds für Schwangere in 

Notlagen) liegt der Anteil der Migranten (Asylbewerber, Papierlose, Familien in 

unterschiedlichsten Phasen der Asylprozedur)  bei ungefähr 60 % in den letzten 

Jahren (2012: 37 von 60 Familien). 

Die Armut in den Familien ist enorm. Sei es materiell (Einrichtung und Ausstat-

tung), in der Grundversorgung (medizinisch, Ernährung …), sozial (Kontakte, 

Netzwerkarmut), in der Integration (sprachlich, kulturelle Fragen). Durch die 

Lebensgeschichten und Verläufe gibt es manchmal große psychische Not.  

Die Fondskriterien sind sehr eng. Familien werden manchmal, trotz Armut, 

nicht unterstützt. Sie selber können dann oft eine Schwangerschaftsvorsorge 

nicht finanzieren.  

Neben der finanziellen Unterstützung erhalten die Familien eine Begleitung: 

Vorbereitung auf die Mutterschaft bzw. Elternschaft, Klärung der Ressourcen 

(human, materiell und emotional). 

Zentral ist die Vorbereitung auf ein Leben mit einem Baby.   

Finanzielle Interventionen: 

 medizinische Schwangerenvorsorge, inkl. Vitamine, dringende 

Medikamente + Krankenhausrechnung, 

 Erstausstattung für das Baby, 

 bei Papierlosen Familien: Grundausstattung, 

 Windeln und Pudermilch sowie empfohlene Hygieneartikel für das Baby, 

 Sondersituationen: Waschmaschine, Kühlschrank, therapeutische 

Sitzungen,  

 Verhütung nach der Geburt.  

Die Anfragen von Familien mit Migrationshintergrund sind oft lediglich finanzi-

eller Natur.  

 

Hausbesuche (Hb) - Familienbegleitung durch den DKF 

Alle Familien, die es wünschen, erhalten Hb einer DKF-Beraterin. Der Zugang ist 

über den Besuch im Krankenhaus gesichert.  

Hb1 Sprachliche Hürde ist hoch. Es werden einzelne Hb mit Übersetzern ge-

macht. Die Planung ist aufwendiger. Aufgrund der sprachlichen Hürde können 

nicht alle Themen so bearbeitet werden, wie es soll.  

Hb2 Kulturelle Barrieren: Unterschiedliche Kulturen und Werte machen eine 

Begleitung manchmal schwer.  
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Vorsorge - Vs 

Vs 1 Sprachliche Hürde. In der Vorsorge können wir nicht mit Übersetzern arbei-

ten. Die Eltern bringen dann oft Personen aus ihrem Umfeld mit.  

Vs2 Die Zusammenarbeit mit dem Arzt ist positiv. Aufgrund von Geldmangel 

kommen auch kranke Kinder in die Vorsorge, die jedoch da nicht behandelt 

werden können.  

Auswirkungen des Aufenthaltsrechts auf Dienstleistungen: 

KEINE. Unabhängig vom Statut werden alle Eltern beraten.  

Ein Problem ist, dass Familien, die ihre Ausweisung erhalten haben, „untertau-

chen“ und aus Angst nicht mehr zu uns kommen. Wir versuchen, über unter-

schiedliche Wege wieder in Kontakt mit der Familie zu kommen.  

Rechtlicher Rahmen SWS 

9. MAI 1988. - [DEKRET ÜBER DIE BETREUUNG VON KINDERN BIS ZU ZWÖLF 

JAHREN UND ÜBER DEN FONDS FÜR SCHWANGERE IN NOTLAGEN UND 

ZUM SCHUTZ VON KINDERN] 

Das Dekret legt die Möglichkeiten zur Intervention des Fonds fest.  

Hausbesuche und Vorsorge  

Leitbild und Standard des DKF legen die Vorgehensweisen fest.  

Statistiken, Expertisen SWS: Statistiken werden vom DKF im Allgemeinen erstellt.  

Der DKF erstellt keine Expertisen.  

Im Falle von Eltern, die nicht wohlverhaltend ihren Kindern gegenüber sind, 

erstellt der DKF einen Bericht an die Jugendhilfe oder für das Gericht, insofern 

ein Auftrag vorliegt. 

Bedarfsanalyse Bedarf nach Veränderung 

 Schwangerenbegleitung zugänglicher machen,  

 Methoden erarbeiten, um Offenheit für Familienplanung in der 

Zielgruppe der Migranten zu erreichen. Dies vor dem Hintergrund, auch 

die Kinder, die geplant zur Welt kommen, versorgen zu können, 

 Methoden zur Aktivierung der Zielgruppe „Migranten“: Wie können wir 

die Menschen, die sich dem System ausgeliefert fühlen und passiv auf 

„Anerkennung“ warten, aktivieren, um die Aspekte ihrer 

Lebenssituation aktiv zu gestalten, die planbar bleiben?" 

Hb 

Der DKF kann die Sozialarbeit, die in den Migrantenfamilien zu leisten ist, nicht 

mehr bewältigen. Ein hoher Einsatz in Kooperation und Netzwerkarbeit ist 

notwendig.  

Ziele 

 Eine Schwangerenberatung zugänglich für alle werdenden Mütter,  

 Kooperation mit allen Sozialdiensten, die mit der Familie arbeiten (Case 

Management). 
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Kriterien für Erfolgskontrolle 

SWS:  

 Ersichtlich nach der Geburt des Kindes ist, dass die Mutter während der 

SWS medizinisch betreut war, 

 der Empfang des Babys ist gut vorbereitet, 

 die Familien erhalten die Hilfen, die zugänglich für sie sind.  

Hausbesuch und Vorsorge  

 Die Begleitung erfolgt, d.h. wir begleiten die Familien, über deren 

Kindesgeburt wir informiert sind.  

 Die Begleitungen werden nicht mehr so belastend durch das Personal 

empfunden.  

2. Lösungsvorschläge  

Maßnahmen  Supervision und Weiterbildung des Personals, 

 verbesserter Zugang zu Sprachkursen, Begegnungszentren für 

Migranten, 

 Aufbau eines perinatalen Zentrums im Norden der DG, 

 vermehrte Zusammenarbeit mit Übersetzern , 

 im Rahmen des Case Managements auch die Funktion eines  

interkulturellen Mitarbeiters (Mediator) einsetzen. 

Zielgruppen Familien mit Migrationshintergrund 

für SWS: Politik, Krankenhaus Eupen, Gynäkologen, DKF 

Alle Dienste im Netzwerk und vermehrt noch alle Ehrenamtlichen Serviceclubs 

oder Dienste (Patenfamilien, Vinzenzverein, ….) 

Akteure + auf welcher Ebene Einrichtungen 

Alle Sozialdienste im weitesten Sinne in der DG 

Infoasyl  

Gemeinde 

Unterschiedlich nach Gemeinde 

In Kelmis: Haus der Familie 

In Eupen: Viertelhaus 

In St. Vith: Patchwork, Caritas, Wohnraum für Alle  

DG: Zuständigkeit des Ministers für Gesundheit  

Ressourcen Übersetzungsdienste: SETIS und mittlerweile eine gute Zusammenarbeit mit 

einigen hiesigen Übersetzern 

Im Süden der DG: das perinatale Zentrum 

Fonds für Schwangere in Notlagen  

Motiviertes Personal 

bereits gute Zusammenarbeit mit einigen Gynäkologen, mit den Entbindungs-

stationen, mit Ehrenamtlichen, mit dem Vinzenzverein, mit Ärzten, mit den 

ÖSHZ, mit vielen Sozialdiensten … 
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Koordination/Vernetzung Der DKF ist mit vielen Diensten gut vernetzt 

Eine Erwartung hat der DKF auch an das Projekt „Case Management“  Der DKF 

arbeitet in der Pilotphase mit.  

Der DKF kann die Zeit, die die Koordination in einer Migrantenfamilie erfordert, 

nicht immer leisten.  

3. Offen bleibende Fragen   

Probleme, für die noch keine 

Lösung  

 Alle Fragen zu Asylpolitik: schnellere Klärung der Anfragen, Umgang 

mit Abschiebung, …, 

 hohe Belastung der Mitarbeiterinnen, die täglich mit der Armut kon-

frontiert sind und unterschiedlich damit umgehen können. Nicht das 

Arbeitsvolumen bringt die Belastung, sondern das Gefühl, wenig aus-

richten oder erreichen zu können. Im letzten Jahr wurde das immer öf-

ter thematisiert.  
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Handlungsfeld 5.2 Gesundheit: Notaufnahme 

1. Ist-Situation 

Erfahrungswerte des St. 

Nikolaus Hospital Eupen 

 

Welchen spezifischen 

Problemlagen begegnen Sie? 

 

 Sprachenprobleme, dadurch unzureichende Detaillierung in der Anamnese 

bei Patienten mit sehr limitiertem Wortschatz in einer der drei Landesspra-

chen - schlimmer noch, wenn der Patient keine gängige Sprache spricht und 

wenn dann auf Begleitpersonen zurückgegriffen werden muss, deren Wort-

schatz bestenfalls unzureichend ist; 

 erhöhter Zeitaufwand für das Pflegepersonal bei Übersetzungen zwischen 

Patient / Begleitperson und Arzt;  

- erschwerte Heteroanamnese und nonverbale Verhaltensdeutung z. B. 

bei Schmerzeinschätzung, bedingt durch eine andere kulturelle Prägung 

 muslimische Männer, die mit Hinweis auf ihren Glauben eine Untersuchung 

ihrer Ehefrau durch männliches (para-) medizinisches Personal ablehnen; 

 sich zwangsläufig ergebende Spannungen aufgrund unterschiedlicher sozio-

kultureller Erwartungen in puncto Notfallversorgung: 

- in anderen Kulturkreisen müssen ständig viele Familienmitglieder um 

den Patienten sein, hier so wenige wie möglich zugleich;  

- mögliche Diskussionen, Ungeduld,  Aggressivität bei Notfallversorgung 

nach Dringlichkeit und nicht nach der Reihenfolge des Eintreffens (sehr 

schwierig zu vermitteln); 

- Zurechtweisungen durch Frauen (Krankenpflegerinnen, Ärztinnen) sind 

ein eigenes Thema. 

 Anamnese und Behandlung schwierig bei politischen Flüchtlingen, die zum 

Teil unter einem posttraumatischen Syndrom mit ausgeprägter 

Somatisierung leiden; 

 zeitaufwendige Aufnahme in das hausinterne System der 

Patientenverwaltung: häufig fehlende SIS-Karten, kaum Identitätskarten, 

daher regelrechtes Zusammensuchen aller Daten + die bereits angegebenen 

Verständigungsschwierigkeiten; 

 häufig beobachtetes hohes Aufkommen an Begleitpersonen, 

kulturspezifisch bei festen Familienverbänden, mit einhergehenden 

Sicherheitsrisiken, evtl. Aggressionen sowie Unruhe im Dienst. 

Welche Lösungen zu den 

Problemen haben Sie bislang? 

Womit haben Sie gute 

Erfahrungen gemacht? 

 

 Zur Übersetzungshilfe besteht eine hausinterne Liste von sprachkundigem 

Personal - jedoch meist dünn besetzt nach 17 Uhr und am Wochenende; 

 in der Regel problemlose Erhebung der Anamnese, der Pflege, der Behand-

lung durch das Pflegepersonal in den drei Landessprachen, sowie auf Eng-

lisch; 

 Übersetzung und Information auch mit Hilfe des Internets:   

- Ausdruck von Diagnosen in der Sprache der Patienten ;   

- gezielte Übersetzung von Schlüsselbegriffen durch Zugriff auf Überset-

zungsprogramme im Internet ;  

- Applikationen zur Simultanübersetzung auf dem privaten Smartphone 

des Pflegepersonals; - Recherche über ausländische Medikation mit Hil-

fe des Internets ;  
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- oft, aber nicht immer, helfen gegenseitiger Respekt und adäquates non-

verbales Verhalten;  

- problemlose Essensbestellung für Patienten muslimischen Glaubens; 

- angepasste Leichenhalle: Möglichkeit, rituelle Leichenwaschungen (Ju-

den, Muslime) vorzunehmen + Verzicht auf religiöse Dekorationssymbo-

lik 

Für welche Probleme haben 

Sie dabei noch keine 

Lösungen? 

 

 Posttraumatische Syndrome und Somatisierung, 

 international ansteigende Problematik der Patienten, die das Notfallsystem 

ausnutzen, 

 Erwartungen und Probleme jeglicher Art, die auf sprachlicher Ebene nicht 

kommuniziert werden können und die unterschwellig die Pflege und Be-

handlung stören bzw. erschweren, 

 zu schnelle Kategorisierung auf beiden Seiten führt ebenfalls zur Behinde-

rung eines gesunden Pflege- und Behandlungsklimas. 

Wie müssten Lösungen 

aussehen, damit die Situation 

verbessert, bzw. Ihre Arbeit 

erleichtert wird? 

 

 Bessere multidisziplinäre Versorgung für Patienten mit posttraumatischem 

Syndrom, z.B. ambulante psychiatrische Tagesklink, Einbeziehung des Asyl-

bewerberheims, ..., 

 Einführung des Manchester-Triage-Systems sowie die Möglichkeit einer 

stundenweise angegliederten Hausarztkonsultation (sog. shortcut), 

 Lösungen für Patienten, die das Notfall-System ausnutzen, mit oder ohne 

Absicht, 

 Informationsweitergabe in verschiedenen Sprachen im Wartebereich der 

neuen Notaufnahme (Ende 2013), Broschüren, audio-visuell, 

 Training und Coaching der Equipe in Sachen einheitliches Verhalten sowie 

Autoevaluation und Sensibilisierung zu den Risiken des Kategorisierens, 

 Gründung einer Arbeitsgruppe zu dieser komplexen Thematik. 
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Handlungsfeld 5.3 Gesundheit: Hausärztliche Versorgung 

1. Ist-Situation 

Erfahrungswerte einiger 

Hausärzte 

 

 

Welchen spezifischen 

Problemlagen begegnen Sie? 

 Sprachprobleme: Es ist schwer, medizinische Probleme zu verstehen, zu 
erklären und zu behandeln ohne eine minimale hiesige Sprachenkenntnis 
des Patienten,  

 Untersuchungsschwierigkeiten bei Frauen vor allem (religiöser Art), ohne 
sich frei zu machen ist keine Untersuchung möglich, 

 Neigung zu Überkonsum von Spezialisten und technischen 
Untersuchungen (Röntgen, Scanner usw.), 

 viele Asylanträge werden aus medizinischen Gründen gestellt oder 
verlängert. So erleben wir unmenschliche Situationen, dass Familien 
unendlich verlängert, und im Endeffekt doch abgeschoben werden … 

Welche Lösungen zu den 

Problemen haben Sie bislang? 

Womit haben Sie gute 

Erfahrungen gemacht? 

 Manchmal Person (aus der Familie oder dem Freundeskreis)  anwesend, .... 
doch sehr zeitaufwendig,  

 Weiterleitung an eine Kollegin, falls Untersuchungsschwierigkeiten bei 
einer Frau bestehen,  

 Erklärung der hiesigen Praktiken und Möglichkeiten 

Wie müsste eine Lösung 

aussehen, damit die Situation 

verbessert, bzw. Ihre Arbeit 

erleichtert wird? 

 Sprachkurse, 

 Aufenthaltsrecht müsste schneller geklärt werden, 

 mehr Beschäftigungsangebote. 
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Handlungsfeld 5.4 Gesundheit: Psychische Gesundheitsversorgung 

1. Ist-Situation 

Erfahrungswerte einiger 

psychiatrischer und sozial-

psychologischer Dienste 

 

 

Das Versorgungsnetz der 

psychischen Gesundheit ist 

weitgehend ausreichend, aber 

bei Migranten nicht 

ausreichend bekannt. 

 

 

Die Dienste der psychischen 

Gesundheitspflege bilden sich 

mit Hilfe des FER-Projekts in 

den Fachgebieten weiter, die 

durch Migration aufkommen: 

Traumatherapie, 

interkulturelle Kommuni-

kation, Ethnopsychiatrie 

 

 

Angebot und Zugänglichkeit 

von Übersetzerdiensten sind 

nicht ausreichend  

 

Therapie findet sinnvolle 

Ergänzung in Beschäftigung 

und sozialer Integration: hier 

fehlen Angebote  

 

Das größte Problem entsteht 

durch den Verlust des Aufent-

haltsrechts: Ausschluss aus 

vielen Behandlungsmöglich-

keiten, stationäre Psychiatrie 

wird von Papierlosen als Zu-

fluchtsort aufgesucht  

 

 

 

Klienten: Situation der psych. Gesundheits-Pflege für Migranten in der DG: 

K1 Es gibt ein gutes Netz von Einrichtungen, die in vielen Bereichen spezialisiert sind 

und gut zusammen arbeiten, auch mit dem sozialen Bereich für Integration. 

K2 Ausschluss mancher Migranten aus Dienstleistungen wegen Aufenthaltsstatus:  

 K21 Verbot, Belgien zu verlassen (z.B. für Klinikum Aachen) 

 K22 keine Finanzierung mancher Behandlungen. 

K3 Manche Migranten fragen psych. Gesundheitsleistungen an zum Zweck des 

Aufenthaltsrechts (Klinikaufenthalt, Anfrage nach therapeutischen Berichten für 

9ter). Betreuung der psychischen Gesundheit wäre wichtig, wird aber sekundär, wenn 

Existenz bedroht (Illegale): Angst ist real und nicht behandelbar. 

K4 Beschäftigungsmangel verstärkt psychische Probleme und verhindert Integration. 

Manche sind aus Beschäftigung ausgeschlossen, sogar aus Ehrenamt. 

K5 Migranten haben wenig Kenntnis  

 K51 von Diensten, Berufen und ihren Angeboten + andere Wahrnehmung (z.B. 

sehr medizinisch orientiert: Schmerzen + Medikamente, Gespräche sind neue 

Erfahrung). 

 K52 von Berufsgeheimnis: Angst vor Meldung bei Behörden 

K6 Es gibt Übersetzerdienste. Bei manchen Klienten werden Übersetzerkosten wegen 

Aufenthaltsstatus nicht finanziert. 

K7 Die häufigsten Anfragen und Probleme: 

 K71 Doppeltes Trauma (Herkunftsland + lange Wartezeit in Belgien) führt zu 

Chronifizierung von Krankheit, Angst, Passivität = Integration jetzt und 

später beeinträchtigt, Spätfolgen (z.B. Konzentration) beeinträchtigen 

Erlernen von Sprache.  

 K72 Symptome (häufig: Schmerzen) erfordern Abklärung: medizinisch? 

Psychiatrisch? + ggf. interdisziplinäre Behandlung; unkontrollierter Umgang 

mit Medikamenten. 

 K73 Kinder: komplexe Kombination von Familiensituation, Entwicklung und 

Integration, Sprachmängeln, Einfluss von Familientrauma, manchmal auch 

eigenes Trauma. Die Integration der Kinder kann in einem Spannungsfeld 

mit den Ängsten ihrer Eltern stehen. 

 K74 Manche Probleme wie bei Einheimischen: Partnerschaft, Sucht,  

Depression, Ängste, Panikattacken. 

 K75 Folgen von Beschäftigungsmangel verhindern Erlernen von Sprache, 

chronifizieren Passivität, können Suchtentwicklungen fördern. 

 K76 Suche nach Gesprächspartnern, um schwierige Situation ertragen zu 

können = die meisten Anfragen. Häufig auch Erwartung, Berater könne 



 
 

76 

 Lebenssituation verändern (Aufenthaltsrecht, Arbeit, Sozialwohnung,...). 

 K77 Heimweh, Schwierigkeiten, sich in der hiesigen Gesellschaft mit ihren 

Gepflogenheiten zurecht zu finden (anderes Bild von Frau, Partnerschaft, ein 

Partner oder Familienmitglied ist offener für das Neue), ist auch häufig 

Thema zwischen den Generationen.   

Arbeitsbedingungen für Therapeuten: 

T1 Es gibt ein gutes Netz von Einrichtungen, die in vielen Bereichen spezialisiert sind 

und gut zusammen arbeiten, auch mit dem sozialen Bereich für Integration. 

 T11 Zunehmende Spezialisierung mancher Dienste auf Thema Migration.  

 T12 Spezialisierung auf Trauma. Die Belastung für Therapeuten durch Arbeit mit 

Trauma kann aufgefangen werden durch Teamarbeit, Organisation des 

Dienstes, Werkzeuge (Supervision,...). 

 T13 Es gibt Weiterbildungs- und Supervisionsangebote. 

 T14 Therapeutische Angebote sind im Netzwerk der Dienste noch nicht überall 

bekannt. (z.B. Schulen). 

T2 Manche Klienten sind wegen des Aufenthaltsstatus aus manchen Dienstleistungen 

ausgeschlossen = schmälert das therapeutische Angebot. 

T3 Aufenthaltsstatus beeinflusst Arbeit:  

 T31 Ungewissheit durch langes Warten, Unvorhersehbarkeit von Behörden und 

Anwälten, 

 T32 Anfragen auf Behandlung und Berichte im Hinblick auf das 

Aufenthaltsrecht = Anfrage für Therapeuten unklar, Therapie wird 

zweckentfremdet, Klient übt Druck aus.  

 T33 Komplexes und häufig verändertes Aufenthalts- und Asylrecht ist für 

Therapeuten schwer verständlich. 

T4 Beschäftigung von Klienten ist therapeutisch: soziale Kontakte, Sprache, 

sinnvolles Tun usw..  

 T41 Bedarf nach leicht zugänglicher Information über Angebote im sozialen 

Umfeld (DG + nähere Umgebung: Treffpunkte, Kurse, Beschäftigung). 

 T42 Aber: manche Migranten sind ausgeschlossen, auch aus Ehrenamt. 

T5 Wahrnehmung des Klienten (z.B. medizinisch) erfordert Aufklärung  

 T51 über Sinn, Ziel und Wirkung von Psychotherapie, sozial-psychologischer 

und sozial-pädagogischer Arbeit, 

 T52 über Berufsgeheimnis und Verhältnis zu Behörden. 

T6 Gute Arbeit mit Übersetzern, aber  

 T61 unvollständiges Übersetzungsangebot (einzelne Sprachen, Fristen, wenige 

deutschsprachige Übersetzer), 

 T62 Kostenfrage bei manchen Klienten nicht zu regeln. Übersetzung durch 

Verwandte und Bekannte, insbesondere durch Kinder = schlechte Lösung, 

manchmal aber die einzige. 

T7 Interkulturelle Missverständnisse:  

 T71 lassen sich überwinden (Weiterbildung, Erfahrung, Gespräch...). Regeln 
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festlegen verbessert die Zusammenarbeit. 

 T72 Bedarf nach leicht zugänglicher Information über Kulturen + Religionen 

(z.B. Begrüßung, Gesten, Symbole). 

 T73 Westliche Therapiemodelle haben eine individualistische und profane 

Sichtweise; manche Migranten leben in kollektivistischem und religiös 

geprägtem Kontext (s. z.B. Laabdallaoui M. (2010): „Praktizierende Muslime 

verstehen ihre Religion als Lebensweise, die auch alle Alltagshandlungen 

umfasst“). Erfordert Überprüfung der therapeutischen Kommunikation. 

Therapeuten wünschen sich Fachwissen eines Ethnopsychiaters, z.B. in 

Notaufnahme: hat Krise psychiatrische oder kulturelle Aspekte, oder beides? 

 T74 Mangelnde Kenntnis von Therapeuten über Behandlungskultur im 

Herkunftsland des Klienten führt zu Missverständnissen. 

2. Bedarfsanalyse: was muss 

verbessert werden an Ist- 

Situation? 

Lösungsvorschläge 

 

 

Bekanntheit der psychischen 

Gesundheitspflege bei 

Migranten verbessern 

 

Kenntnisse von 

Ethnopsychiatrie und 

interkulturellen Aspekten der 

Behandlung im Netzwerk der 

Dienste bekannter machen 

 

Zugänglichkeit von 

Übersetzung erhöhen 

 

Angebote für Beschäftigung 

und soziale Integration 

schaffen 

 

Vernetzung zwischen den 

Sektoren erhöhen 

Gegenstand von Veränderung = das Betreuungsangebot im Bereich psych. 

Gesundheit und seine Arbeitsbedingungen 

T11 und 12, T73 und T74:  

 Therapeutische Methoden beruhen auf einer „individualistischen und 

profanen Sichtweise“ (Arbeit mit Einzelperson an ihrem Befinden, Projekten 

usw., Verbund = Kleinfamilie). Manche Migranten kommen aus 

„kollektivistischen“ Gesellschaften (der einzelne zählt als Teil eines Verbunds 

mit kollektiven Zielen) = erfordert Überprüfung der Kommunikation und 

Methoden. 

 Therapeuten haben wenig Kenntnisse von Behandlungskulturen in 

Herkunftsländern. Zugang zu ethnopsychiatrischem Fachwissen 

(kulturspezifische Krankheitslehre) eröffnen. 

 Weiterbildung und Supervision fest einrichten und im Netzwerk der Dienste 

breit zugänglich machen. 

 Therapeuten sollten klären: was bewirkt Betreuung im Bereich psych. 

Gesundheit für  die Integration von Migranten?  

T14 Angebote im Netzwerk bekannter machen: nachfragen: 

 Wie bekannt sind die Dienste der psych. Gesundheit in den anderen  

Bereichen (z.B. Schule)? 

 Halten andere Dienste und andere Bereiche das Angebot in psych. 

Gesundheit für ausreichend und zugänglich? 

 Wie bekannt sind die Dienste und ihre Aufgaben bei Migranten? 

T2 Klärung: Sind die Aufnahme- und Ausschlusskriterien aller Dienste und der 

Zusammenhang mit Aufenthaltsstatus im Netzwerk bekannt? 

T32 Klären, wer Berichte für 9ter ausstellt. 

T33 Information über Aufenthalts- und Asylrecht leicht zugänglich machen. 

T41 Beschäftigung: 

 Information über Angebote im sozialen Umfeld (DG + nähere Umgebung: 

Treffpunkte, Kurse, Beschäftigung) leichter zugänglich für Therapeuten 

machen. 

 Neue Formen der Beschäftigung schaffen: im Netzwerk entwickeln, u.a. mit 

Wirtschafts- und Sozialrat, Sozialwirtschaft.  
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T51 + K5 Klienten verstärkt über Sinn, Ziele und Formen der Angebote im Bereich 

psych. Gesundheit aufklären, dabei mehr Kenntnisse über kollektivistische Sichtweise 

und Behandlungskulturen in Herkunftsländern haben. 

T52 Klienten verstärkt über Berufsgeheimnis und Verhältnis zu Behörden aufklären. 

T61 Ein breiteres Übersetzungsangebot schaffen: fehlende Sprachen, auch 

Übersetzung auf Deutsch, schneller verfügbar machen. 

T62 Finanzierung der Übersetzung für alle sichern. Finanzierung bestimmter 

Therapien für Illegale? 

T72 Information über  Kulturen + Religionen (z.B. Begrüßung, Gesten, Symbole) für 

Therapeuten leichter zugänglich machen.  

Zielgruppen ZG 1 Klienten mit Migrationshintergrund 

ZG2 Fachpersonal im Netzwerk der Dienste 

ZG3 Politiker 

Zuständigkeiten der Akteure + 

auf welcher Ebene 

 

 

 

 

Einrichtungen und Arbeitsgruppen im Netzwerk der Dienste: 

T11 + T12: Weiterbildungen und Infos über Herkunftsländer 

T14: Bekanntheit der Angebote nachfragen und Netzwerk  informieren  

T2: Aufnahme- und Ausschlusskriterien nachfragen und Netzwerk informieren 

T32: Zuständigkeiten für 9ter  nachfragen und Netzwerk  informieren 

T33: Infos über Asylrecht  

T41: Infos über Beschäftigung, Modelle für Beschäftigung  entwickeln 

T51+ T52: Infos an Klienten erarbeiten 

T72 zusammen mit RESI, Ausbildern u.a.: Infos über Kulturen einholen  

Gemeinde 

T41: Beschäftigung ermöglichen, auch Ehrenamt (Projekte) 

DG 

T11: Ministerium: Unterstützung beim Sammeln von Informationen, Begleitung von 

Projekten, Kontakte zu föderalen Behörden 

T41: Politik: Einsatz für Genehmigung von Ehrenamt,  Beschäftigung fördern 

T61 + T62: Politik: Zugänglichkeit  und Finanzierung von  Übersetzung in der DG; 

eigenen Dienst für die DG schaffen? 

Bestehende Ressourcen für 

Veränderungen im System 

Guter Arbeitsrahmen in der DG: 

 Einrichtungen in DG haben spezialisiertes Fachpersonal in allen Bereichen, 

mehrsprachig, 

 Kontakte zu wallonischen Einrichtungen für französischsprachige Klienten,  

 Vereinsleben, Organisationen für Ehrenamt, 

 Setis für Übersetzung, 

 FER-Projekt: Angebote der Projektpartner + Erreichbarkeit + neue Projekte 

(z.B. Mediationsprojekt), 

 Überschaubarkeit + persönliche Kontakte in DG erleichtern Vermittlung in 

allen Bereichen. 

Koordination/Vernetzung Kurze Wege in der DG und mit Umfeld (Wallonie, Deutschland): 

 Klienten bezogene Netzwerkarbeit, auch zwischen Sektoren (z.B. mit 
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Schulpsychologie) funktioniert gut, 

 FER-Projekt = Struktur für Netzwerkarbeit, 

 Arbeitsgruppen = Konzepte für Netzwerkarbeit. 

Rechtlicher Rahmen R1 Aufnahme- und Ausschlusskriterien der Einrichtungen können mit 

Aufenthaltsstatus und entsprechender (Nicht-) Finanzierung der medizinischen 

Versorgung verbunden sein: 

 R11 einige Dienste sind für alle Klienten mit jedem Aufenthaltsstatus 

zuständig (z.B. SPZ),  

 R12 andere können nur aufnehmen, wenn Krankenversicherung in Ordnung 

(z.B. Kliniken). 

 Zugang zu Behandlungen bleibt manchen verwehrt:  

-  im Ausland (z.B. Fachklinik) 

-  im Inland, wenn nur dringende medizinische Hilfe gewährt wird. 

= manche Dienstleistungen sind für manche Migranten nicht zugänglich 

R2 Für Antrag auf 9ter (Regularisierung aus medizinischen Gründen) ist ein 

medizinischer Bericht notwendig. Im Sektor psychische Gesundheit gibt es 

unterschiedliche Haltungen: manche erstellen Bericht, andere nicht. Annahme oder 

Ablehnung des Berichts durch föderale Behörden ist völlig undurchschaubar. 

3. Offen bleibende Fragen   

Probleme, für die noch keine 

Lösung besteht 

K2 + T2 Ausschluss aus Behandlungen: 

 föderale Gesetze bzgl. Koppelung von medizinischer Versorgung an Aufent-

haltsstatus,   

 Entscheidung der ÖSHZ. 

K3 + T3  

 Aufenthaltsrecht müsste schneller geklärt sein = föderale  Behörden, 

 Wann akzeptieren föderale Behörden Berichte für 9ter?  

K4 + T4 

 Ehrenamt müsste allen erlaubt werden = föderale Gesetzgebung. 

K6 + T62: Übersetzung nicht für alle finanziert. 

T73: Wo die Mitarbeit eines Ethnopsychiaters finden? 

Was kommt nach dem FER-Projekt, nach 2014? 

 Quellen:  

Laabdallaoui M. & Rüschoff I.(2010). Umgang mit muslimischen Patienten. 

Psychiatrie-Verlag, Bonn.  

Tätigkeitsberichte 2011 und 2012 des SPZ 

Bestätigung dieses Rasters durch mehrere Einrichtungen. 
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Handlungsfeld 6 Wohnen 

Ansprechpartnerin Tanja Mertens – tanja.mertens@roteskreuz.be 

1. Ist-Situation  

Einleitung/Beschreibung der 

Ist-Situation 

 Lange Wartelisten bei Sozialen Wohnungsbaugesellschaften, 

 manche Wohnsituationen unwürdig, 

 günstiger Wohnraum geht oft einher mit hohen Nebenkosten (da schlecht 

isoliert), 

 wohlgemeinte Maßnahmen, die zum Bumerang werden: Menschen lassen ihren 

Wohnraum für unbewohnbar erklären bei der Wallonischen Region, da ihnen dies 

zum einen mehr Punkte bei Sozialen Wohnungsbaudiensten einbringt, zum ande-

ren bei Bezug einer neuen Wohnung die Möglichkeit einer finanziellen Interventi-

on seitens der Wallonischen Region eröffnet. Dies hat zur Folge, dass immer we-

niger Wohnraum zur Verfügung steht, Mieter und Vermieter sich in einer illegalen 

Situation wiederfinden, wenn nach einer gewissen Zeit keine neue Wohnung ge-

funden wird, was häufiger der Fall ist, …) 

 einerseits leerstehender Wohnraum, andererseits Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum, 

 Notaufnahmewohnungen oft besetzt, 

 mangelndes Wissen über Rechte und Pflichten (Kautionen, Unterhalt, …), 

 fehlende globale Übersicht über Qualität der Mietwohnungen, leerstehenden 

Wohnraum, … 

Diese Schwierigkeiten betreffen jedoch nicht nur Migranten. „Migranten-spezifische“ 

Probleme: 

 Berichte von Migranten über Schwierigkeiten, angemessenen Wohnraum zu 

finden (offener Rassismus, Vorurteile, teils jedoch auch negative Erfahrungen der 

„willigen Vermieter“, …), 

 Papierlose verschulden sich bei Vermietern, 

 Ghettobildung,  

 mehr große Familien: Überbelegung,  

 prekäre Situation wird von manchen Vermietern ausgenutzt (hohe Mieten für 

schlechten Wohnraum), 

 Probleme mit Vermietern, wenn weitere Familienmitglieder aufgenommen 

werden, 

 komplizierteres Verhältnis zu Nachbarn (Kommunikationsschwierigkeiten, 

kulturelle Unterschiede, …). 

Gefälle Norden und Süden der Gemeinschaft: Im Süden entschärft die soziale Immobi-

lienagentur „Wohnraum für alle“ das Problem. Im Norden gibt es noch keine vergleichbare 

Einrichtung. Allerdings vermittelt Wohnraum für Alle in den meisten Fällen auch nur Wohn-

raum an Menschen, deren Aufenthaltsrecht zumindest für ein Jahr gesichert ist. 

Gefühl bei manchen „Hiesigen“, dass Migranten bei der Vergabe von Sozialwohnungen 

bevorzugt werden, da ihr Anteil an Mietern in den letzten Jahren stark gestiegen ist.  

Papierlose Familien: Mieten können, wenn überhaupt, nur im eingeschränkten Maße be-

zahlt werden. Eine vom Gesetzgeber vorgesehene Möglichkeit, in einem Asylbewerber-

zentrum untergebracht zu werden, muss meist eingeklagt werden (lange Prozedur). Sehr 

selten Unterbringung in Notaufnahmewohnung möglich. 

  

mailto:tanja.mertens@roteskreuz.be
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Rechtlicher Rahmen Belgische Verfassung: Recht auf Wohnen (Art. 23), 

Wallonische Region für alles, was Wohnungswesen anbelangt, 

DG/Gemeinden für Notaufnahmewohnungen. 

Statistiken, Expertisen Jahresbericht Nosbau, Wohnraum für Alle, Statistiken Notaufnahmewohnungen (wo 

allerdings nicht die Anzahl Anfragen, sondern nur die Ein- und Auszüge sowie das Profil der 

Bewohner), Berichte vom „Dienst zur Bekämpfung von Armut, prekären 

Lebensumständen und sozialer Ausgrenzung“, Beispiel: DROIT AU LOGEMENT : VERS 

UNE OBLIGATION DE RESULTAT“ oder 

«Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf“ von „de 8vzw“. 

Bedarfsanalyse Bedarf nach Veränderung 

Im Bereich Wohnen muss unterschieden werden zwischen Problemen, die spezifisch für 

Migranten sind, und Problemen, die generell Menschen mit geringerem Einkommen 

betreffen (wozu oftmals Migranten gehören …).  

Letzteres muss angegangen werden, hat aber nichts im Integrationskonzept zu suchen. 

Spezifische  Bedarfe: 

 Situation von Papierlosen, 

 Vorurteile, 

 Information über Rechte und Pflichten als Mieter und Eigentümer (Sprache), 

 Interkulturelles Konfliktmanagement, 

 Nachbarschaftsförderung 

Ziele 

 Zugang zum privaten und sozialen Wohnungsmarkt erhöhen (Schaffung von 

günstigem gutem Wohnraum, Vorurteile abbauen, …), 

 Hilfen bei Konflikten zwischen Mietern und Vermietern, Mietern und Nachbarn, 

 Lösung für papierlose Familien mit Kindern, 

 besseres Wissen über Rechte und Pflichten als Mieter und Vermieter, 

 mehr Kenntnisse über Situation auf dem Wohnungsmarkt  

 Bedarf Notaufnahmewohnungen. 

Kriterien für Erfolgskontrolle 

 Weniger lange Warteliste bei Sozialen Wohnungsbaugesellschaften, 

 keine obdachlose Familie mit Kindern mehr, 

 Erfahrungen Konfliktmanagement, 

 weniger als überbevölkert oder unbewohnbar erklärter Wohnraum 

 weniger Mietschulden 

2. Lösungsvorschläge  

Maßnahmen  Schaffung eines Konfliktmanagementteams , 

 Förderung von Nachbarschaftsprojekten, 

 Einrichtung einer Beobachtungsstelle „Wohnraum“, 

 Kapazität Notaufnahmewohnungen erhöhen und zugänglich machen für 

papierlose Familien mit Kindern, 

 Erstellen von Informationsmaterial in mehreren Sprachen zu den Rechten und 

Pflichten von Mietern und Vermietern, 

 Schaffung von mehr günstigem und guten Wohnraum (beispielsweise soziale 

Immobilienagentur), 

 gemeinsame Intervention beim Föderalstaat bezüglich des Rechts auf 

Unterbringung von papierlosen Familien mit Kindern.  
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Zielgruppen Alle Migranten  

Akteure + auf welcher Ebene Einrichtungen: Nosbau, Eifeler Wohnungsbau, ÖSHZ, Gemeinden, DG, soziale 

Einrichtungen (Konfliktmanagement, Information,…) 

Ressourcen Fonds, Region Wallonne, DG 

Koordination/Vernetzung Beobachtungsstelle Wohnraum, Integrationsagentur 

3. Offen bleibende Fragen   

Quellen Jahresberichte: Nosbau, Wohnraum für alle 

Statistiken Notaufnahmewohnungen 

Berichte: Dienst zur Bekämpfung von Armut, prekären Lebensumständen und sozialer 

Ausgrenzung, z.B. Droit au Logement: vers une Obligation de Resultat, Naar een stedelijk 

opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf von „de 8vzw“. 
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Handlungsfeld 7 Freizeit, Begegnung, Partizipation   

Ansprechpartner Luc Assent – ephata@skynet.be; Nadège Hilgers-Kouleikina – 

nadege.kouleikina@eupen.be; Achim Nahl – achim.nahl@skynet.be 

1. Ist-Situation  

Einleitung/Beschreibung der 

Ist-Situation 

 

 

Von der Begegnung stufenweise zur Partizipation: 

1 = Gruppen von Migranten zur Pflege ihrer Kultur oder Religion  

2 = punktuelle Zusammenarbeit 

3 = gemischte Gruppen  

4 = Organe für Partizipation  

5 = Vernetzung der Partizipation in der DG 

1 Es gibt einzelne Vereine oder lose Gruppierungen: Muslime (Acese-Sunniten, 

Ahmadiyya), Orthodoxe (Treffen zu Gottesdienst  und hohen Festtagen), afrikanische 

Gebetsgruppe, Heimatclub Eupen-Bosnien. Einige in Eupen wohnende Tschetschenen 

planen einen Verein für tschetschenische Kultur. Ähnliche Vereinigungen in den anderen 

Gemeinden sind den Autoren des Kapitels noch nicht bekannt.   

- Manche organisieren eigene Aktivitäten nur unter sich oder so, dass keine Hiesigen 

kommen, 

- manche laden einige ausgewählte Hiesige zu ihren Aktivitäten ein,  

- manche nehmen an hiesigen Aktionen teil (Wesersäuberung), 

- bei Anliegen wenden sie sich direkt an Minister, Bürgermeister oder zuständige 

Anlaufstellen. 

2 Es gibt Feste (z.B. Eine-Welt-Feste, Lichterfeste, Bergkapellen-Fest, Weltmusikfest, 

Open your Mind Festival), zu denen Migranten auf Anfrage Beiträge leisten (kulturelle und 

kulinarische, Info über ihre Kultur oder Religion). 

3 Es gibt Aktivitäten, bei denen Migranten kontinuierlich mitarbeiten, z.B. 

Hausaufgabenschulen Ephata und Viertelhaus Cardijn, Patenschaftsprojekt, oder wo 

Hiesige und Migranten sich treffen (Frauenerzählcafé). 

In manchen Vereinen (Fußball) gibt es viele Migranten, und es wird auch von 

Sprachproblemen und Konflikten berichtet. 

Manche Migranten engagieren sich ehrenamtlich im karitativen Bereich (z.B. Lebensmit-

telbank des Roten Kreuzes), manche Migranten bringen anderen Migranten ehrenamtlich 

Deutsch bei.  

Laut Infoasyl besteht bei Migranten ein großer Bedarf nach sinnvoller Beschäftigung: viele 

Anfragen.  

4 In den Gemeinden in der DG gibt es bisher keine organisierte Partizipation von Migran-

ten: kein kommunaler Sprecher für Migranten, keine kommunalen Beiräte, kaum Migran-

ten in der Politik. 

5 Kein Beirat der DG. Kaum Migranten in politischen Gremien und Parteien. 

Rechtlicher Rahmen 1 Allgemeine Gesetzgebung für die die Bezuschussung von Vereinen. 

4 Es gibt mehrere Initiativen des interkulturellen Dialoges (z.B. Share Projekt von CIRE in 

der Wallonie), aber keine feste Gesetzgebung zu Ausländerbeiräten.   

Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene. 

Bedarfsanalyse Bedarf nach Veränderung:  

Migranten machen einen wachsenden Teil der Bevölkerung aus. Sie sollen sich artikulieren 

mailto:ephata@skynet.be
mailto:nadege.kouleikina@eupen.be
mailto:achim.nahl@skynet.be
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und mitarbeiten können an Gestaltung:  

 Miteinander der Kulturen allgemein inklusive Konfliktlösung und im Besonderen 

Ghettovermeidung,  

 gesellschaftliches Leben (allgemein: Dorfgruppe, ländliche Erneuerung, 

Stadtteilentwicklung, Politik). 

Wichtigste Ebene ist die Gemeinde, aber auch Ebene DG (Gemeindezuständigkeit + eige-

ne Ebene): Probleme und Lösungen ähneln sich, Ressourcen können geteilt werden, Mig-

ranten sind zwischen den Gemeinden mobil. 

Ziele:  

1 + 2 Gelegenheiten zu Begegnung,  Kennenlernen, interkultureller Aktivität und Zusam-

menarbeit schaffen 

3 Die „Mischung“ in bestehenden Gruppen verstärken: gemeinsame Anliegen fördern 

4 Rahmenbedingungen für Dialog schaffen: Foren und Organe, mit Hilfe einer Koordinati-

onsstelle 

5 Foren und Organe in DG vernetzen 

Kriterien für Erfolgskontrolle:  

- in x Zeit besteht in meiner Gemeinde eine Dialoggruppe, in der die meisten 

Bevölkerungsgruppen vertreten sind; 

-  in y Zeit hat sie konkrete Projekte entwickelt; 

- in z Zeit sieht man die Verwirklichung von Projekten; 

- in xyz Zeit besteht eine „Gemeinschaftsdialoggruppe“ zwischen den Dialoggruppen der 

Gemeinden.  

2. Lösungsvorschläge  

Maßnahmen Allgemein: Partizipation entsteht größtenteils aus anderen, konkreten Bereichen heraus 

(Kultur, Religion, Sport, Freizeit,…), wo Akteure einen Bedarf nach politischem und gesell-

schaftlichem Verhandeln erkennen, um ihre Interessen mit den Regeln des Gemeinwohls 

(darunter die Finanzierungsregeln) zusammen zu bringen. Maßnahme: den Weg „von der 

Begegnung stufenweise zur Partizipation“ anstoßen, begleiten, steuern. 

1 Zuerst kleinere Bereiche der Aktivität der Migranten ausloten. D. h. Freizeit, Religion, 

Kultur :  

Gibt es Begegnungspotenzial, falls ja, wie groß?  

Kann aus dieser Begegnung Partizipation entstehen? 

2 Straßen- und Viertelfeste, Stadtteilentwicklung: wo können Gruppen und Familien zu-

sammen arbeiten an einem gemeinsamen, konkreten und begrenzten Projekt? 

3 Beteiligung von Migranten in bestehenden Gruppen verstärken. Z.B. Ephata: die Anzahl 

Kinder mit Migrationshintergrund in Jugendbewegungen steigt. Vor 5 Jahren gab es kaum 

Migrantenkinder in den Jugendgruppen. Erstempfang: viele Eltern interessieren sich für 

Freizeitbeschäftigungen ihrer Kinder. Außer „traditionell“ bei Migranten beliebten Verei-

nen wie Fußballverein oder Ringerverein sind beliebt:  

Schachclub, Turnverein, Musikakademie, Tanzschule Irene K, Kampfsportarten (Judo, 

Taekwondo usw.).  

Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Kinder regelmäßig an den oben genannten Aktivitä-

ten teilnehmen. Die Eltern fragen oft nach den Preisen und Einschreibungsbedingungen. 
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4 Förderung durch Gemeinde-Politik: 

4.1 Systematische Bestandsaufnahme pro Gemeinde: wo sind Migranten schon aktiv:  

- als eigene Gruppen,  

- in gemischten Gruppen und Projekten mit Hiesigen;  

- diese Bereiche beobachten und begleiten: was funktioniert dort gut, was nicht, 

worin besteht Bedarf nach Moderation, Gespräch über größere Zusammenhän-

ge.   

4.2 Mehr kommunale Info in mehreren Sprachen + besondere Kommunikationswege in 

verschiedenen Sprachen (Handzettel, persönliches Aufsuchen, Kontaktpersonen …). 

4.3 gemeinsame, interkulturelle, überschaubare Aktionen fördern, z.B. Ausstellung. Hierzu 

Finanzquellen nutzen (Z.B. Baudouin-Stiftung). 

4.4 Gründung von kommunalen interkulturellen Dialoggruppen 

5 Unterstützung durch Gemeinschaftspolitik: 

Anreize für Gründung von kommunalen Dialoggruppen, 

Vernetzung der kommunalen Dialoggruppen in der DG in einer Gemeinschaftsdialoggruppe 

Zielgruppen  Migranten aus verschiedenen Volksgruppen, Religionen, Kulturen: die einzelnen 

Zielgruppen + eine gemeinsame Struktur , 

 EU-Zugezogene,  

 engagierte Einheimische: Organisationen, Treffpunkte,… 

Akteure 1 bestehende Gruppen von Migranten und Vereine von Einheimischen. Bekannte 

Migranten als Kontaktvermittler + Übersetzer 

2 Einheimische Vereine, Treffpunkte, Stadtteilvereine + Gemeinde: für Veranstaltung von 

Festen usw. 

3 Im Dialog zwischen bestehenden Vereinen/Organisatoren/Stadtteilvereinen und 

Gemeinden + besondere Wege der Kommunikation schaffen 

4.1 Beteiligung von AG Integration, Vereinen, Organisationen an Bestandsaufnahmen 

Gemeinde:  

1 Kontakt zu Gruppen von Migranten aufnehmen und pflegen 

2 Stadtteilentwicklung unterstützen, z.B. Moderation 

3 zusammen mit Organisatoren: mehrsprachige Info fördern 

4.1 Gemeindeverwaltung und Kommission Zusammenleben der Kulturen (ZLK): Durchfüh-

rung von Bestandsaufnahme in ihrer Gemeinde 

4.2 Kommission ZLK zusammen mit Stadtverwaltung und Organisationen: mehrsprachige 

Info + Kommunikationswege 

4.3 Kommission ZLK zusammen mit Organisationen von Hiesigen und Migranten: gezielt 

neue Aktionen anstoßen 

4.4 Schöffe, Gemeindeverwaltung + Experten: Dialoggruppe gründen und begleiten, Pro-

jekte lancieren 

4.5 Vertretung der kommunalen Dialoggruppe in der Gemeinschaftsdialoggruppe 

DG:  

4.1 Hilfe bei Bestandsaufnahmen 

4.3 Unterstützung von kommunalen Aktionen und Projekten 

4.4 Anreize für kommunale Dialoggruppen schaffen 

5 Hilfe bei Vernetzung zwischen Gemeinden + finanzielle Anreize 
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Ressourcen  Fachpersonen aus Bereich Integration zur Lancierung und Moderation/ professio-

nelle Moderatoren (s. Ausbilder), 

 Erfahrungen von Vereinen, Treffpunkten und Organisationen  brauchen methodi-

sche Unterstützung bei Bestandsaufnahme, 

 Pro Gemeinde ein zuständiger Schöffe, Gemeindeverwaltung (darunter Bevölke-

rungsregister), 

 Eupen: Erfahrungswerte des Erstempfangs, Kommission ZLK 

 Kompetenz im Ministerium der DG, 

 Kompetenz von Migranten, die viele Kontakte haben (Vereinspräsidenten, Ge-

schäftsleute, …), 

 Erfahrung in anderen Gemeinden, z.B. Eschweiler: Integrationsrat, ethnische 

Ökonomie, …, 

 Finanzquellen für Projekte (z.B. Baudouin-Stiftung). 

Koordination/Vernetzung 4 Politik: Koordination für die Lancierung von kommunalen Dialoggruppen 

(Gemeindekollegium, Gemeindeverwaltung, Experten anderer Dienste, Kontaktpersonen 

bei Migranten). 

5 Koordination der Dialoggruppen der Gemeinden: interkommunal und auf Ebene der DG. 

3. Offen bleibende Fragen   

Probleme, für die noch keine 

Lösung  

 Viele Volksgruppen bestehen in unseren Gemeinden aus einzelnen Familien, andere sind 

nicht organisiert. 

 Wie kann man „repräsentative“ Vertreter finden, die für ihre Landsleute wichtige Personen 

sind?  

 Manche Personen mit Migrationshintergrund identifizieren sich nicht mehr mit ihrem 

Herkunftsland, viele Vertreter der verschiedenen Nationen möchten sich nicht nach dem 

Herkunftsprinzip organisieren – Umgang damit?  

Was können die Migranten vorschlagen, damit sich keine Parallelwelten entwickeln?  

Wie den Abbau von Pauschalurteilen fördern: Hiesige gegenüber fremden Kulturen, Mi-

granten gegenüber Hiesigen. 

 Gibt es bei Zugezogenen (EU- und Nicht EU-Migranten) besondere Bedarfslagen, darunter 

besonderen Bedarf nach Artikulation?  

Wohin gehört das Thema: „Bei Migranten ein gesundes Verhältnis zur Heimat unterstüt-

zen? Vereine hier pflegen Wurzeln, erhalten Heimat, sind Brücken zum Herkunftsland. Ak-

zeptieren, dass manche Migranten vorübergehend hier sind.“ 
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